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Verwaltungsvorschriften zur Durchfithrung der Haushalte 2022

Wesentliche Anderungen gegeniiber den Vorjahresregelungenssind markiert.

Vorbemerkung

Die Neuregelung zur Schuldenbremse sieht vor, dass ab 2020 kein strukturelles Defizit
mehr zulassig ist und die Haushalte grundsatzlich ohne Einnahmen aus Krediten
auszugleichen sind (vgl. Art. 131a Absatz 1 BremLV).mit Ausnahme im Falle von
Naturkatastrophen oder auRergewdhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des
Staates entziehen (vgl. Art. 131a Absatz 3 Satz 1 BremLV).

Neben dem Finanzierungssaldo stellt damitSeit 2020 die strukturelle
Nettokreditaufnahme die zentrale Ziel- und Steuerungsgrof3e gemal § 18a Absatz 1 Satz
1 der Landeshaushaltsordnungdar.

Die strukturelle Nettokreditaufnahme 'geman § 18a Absatz 1 Satz 1 der LHO ist die
Nettokreditaufnahme

(1) bereinigt um die finanziellen Transaktionen

(2) bereinigt um die Konjunkturkomponente (ex-ante Konjunkturbereinigung sowie
Steuerbereinigung)

(3) unter Einbeziehung der Eigenbetriebe und sonstigen Sondervermdgen, falls fir diese
durch Gesetz eine Kreditermachtigung vorgesehen ist.

Die strukturelle Nettokreditaufnahme darf — abgesehen von den Krediten die zur
Bekampfung Corona-Pandemie aufgenommen werden — héchstens Null sein (8 18 Absatz
1 LHO).
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Mit dem in 2020 eingerichteten Bremen-Fonds, der haushaltstechnisch tber den
Produktplan 95 abgebildet wird, sollen die zur Bewaltigung der Folgen der Corona-
Pandemie erforderlichen Mittel bereitgestellt werden. Die Aufstellung der Haushalte 2022
und 2023 war weiterhin maf3geblich bestimmt von den Auswirkungen und Maflinahmen zur
Bekampfung der Corona-Pandemie. Die Folgen der Corona-Pandemie werden auch
weiterhin deutlich spurbar sein. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen beeintrachtigen alle
Bevolkerungsgruppen und —schichten und die allermeisten Unternehmen. Vor dem
Hintergrund der auch in 2022/2023 zu erwartenden sozialen, wirtschaftlichen und
finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und damit verbundener notwendiger
UnterstitzungsmafRnahmen und Hilfsprogramme wurden in den Haushalten des Landes
sowie der Stadtgemeinde Bremen fur 2022/2023 Globalmittel furdie Bekampfung und
Abmilderung der Folgewirkungen der Pandemie im Produktplan 95, Bremen-Fonds,
eingestellt.

Die Inanspruchnahme der Ausnahme von der Schuldenbremse (und damit
Kreditaufnahme) geht mit besonderen Dokumentations- und Darlegungspflichten einher,
um die Verfassungsmaligkeit der Haushalte zu gewahrleisten. Die konkreten
Malinahmen, die aus dem Bremen-Fonds bedarfsgerecht im Haushaltsvollzug
kreditfinanziert werden, missen im kausalen Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
stehen und zur Bewaéltigung der Pandemie bzw. deren Folgen erforderlich sowie plausibel
hergeleitet sein.

Vor diesem Hintergrund muss sich derVollzug der Haushalte 2022/2023 strikt am
beschlossenen Haushaltsplan orientieren. Oberstes Ziel ist es, dass die strukturelle
Nettokreditaufnahme im Gesamthaushalt — abgesehen von den Krediten die zur
Bekampfung Corona-Pandemie aufgenommen werden — héchstens Null betréagt. Die
folgenden Grundsatze sind beider Bewirtschaftung der Haushalte zu beachten:

. Samtliche MalRnahmen sind aufgabenkritisch zu Uberprifen (ggf.
Standardabsenkung). Sofern Budgetrisiken (sowohl auf der Einnahmen- als auch auf
der Ausgabenseite) erkennbar werden, sind unverziglich
Gegensteuerungsmafinahmen zu ergreifen (u. a. durch dezentrale
Bewirtschaftungsmalinahmen). Unabweisbare Mehrausgaben sind innerhalb des
jeweiligen Produktplans, ausnahmsweise auch innerhalb des Senatorenbudgets,
auszugleichen.

Die Gewéhrung von Haushaltsflexibilitaten im Sinne der mit den 88 1a und 9 der
Landeshaushaltsordnung sowie 8 4 der Haushaltsgesetze verbundenen
Budgetverantwortung setzt zwingend voraus, dass die von der Bremischen
Burgerschaft beschlossenen Budgetziele durch geeignete Steuerungsmalfl3nahmen
eingehalten werden.
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. Sofern Risiken bei der Einhaltung der Beschaftigungszielzahl auf Produktplanebene
bestehen, sind personalwirtschaftliche MalRnahmen mit dauerhafter Ausgabewirkung,
insbesondere Neueinstellungen, mit dem Senator fur Finanzen abzustimmen (vgl.
auch 2.2.3)

. Die Produktplane, mit denen gesonderte Vereinbarungen zum Abbau von
Personaliiberhangen geschlossen wurden oder zukinftig geschlossen werden,
unterliegen einem erweiterten Controllingverfahren.

. Ein Saldo in Einnahme und Ausgabe bei den innerbremischen Verrechnungen und
Erstattungen ist unbedingt zu vermeiden.

. Es ist auf eine stringente Trennung zwischen den Haushalten des Landes und der
Stadtgemeinde zu achten.

. Zentrale sogenannte ,Land-Stadt-Tausche” Uber die Kassenverstarkungs- und
allgemeine Ausgleichsriicklage sind nicht mehr zulassig.

Trennung der Buchungs-, Finanz-, und Kostenrechnungskreise in die Freien
Hansestadt Bremen Land und in die Stadtgemeinde Bremen

Seit dem 01.01.2021 werden die Haushalte des Landes Bremen und der Stadtgemeinde
Bremen buchhalterisch im SAP-System getrennt. Nach § 71a LHO wird das
Rechnungswesen zusétzlich nach den Grundsatzen der staatlichen doppelten
Buchfiihrung (staatliche Doppik) gestaltet=Der doppische Haushaltsabschluss
(Geschaftsbericht) ist fur Land und Stadtgemeinde Bremen getrennt vorzulegen (8 86
LHO). Zudem erfolgt die Trennung auch im Vorgriff auf die ab dem 01.01.2023 geltende
Neuordnung der Umsatzbesteuerung (vgl. Ziffer 7).

Seit Beginn der neuen Buchungsperiode 01/2021 zum 21.12.2020 bucht die
Gebietskorperschaft Land Bremen in dem Finanz-, Buchungs- und Kostenrechnungskreis
1200 (FHB (= Land)) und die Gebietskorperschaft Stadtgemeinde Bremen im Finanz-,
Buchungs- und Kostenrechnungskreis 1300 (Stadtgemeinde Bremen).

In SAP werden die neuen Buchungskreise 1200 mit ,Freie Hansestadt Bremen* und 1300
mit ,Stadtgemeinde Bremen* bezeichnet.

Einnahmen

Samtliche Einnahmemadglichkeiten sind auszuschodpfen (Einnahmen sind rechtzeitig und
vollstandig zu erheben, vgl. § 34 Abs. 1 LHO).

Fur die Verwendung von Mehreinnahmen sind folgende Regeln zu beachten:
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Mehreinnahmen aus der Umsetzung des Koalitionsvertrages der 20.
Legislaturperiode des Deutschen Bundestages

Aufgrund der im Koalitionsvertrag auf Bundesebene genannten
Finanzierungsabsichten fur die Forderung des sozialen Wohnungsbaus und der
offentlichen Verkehrsinfrastruktur sowie fur das beschlossene
Ganztagsforderungsgesetz sind auch fir Bremen zuséatzliche Einnahmen zu
erwarten.

Uber die Verwendung von globalen Mittelzuweisungen des Bundes an die Lander
entscheidet jeweils der Senat (z.B. Senkung Kreditaufnahme, Bildung von
Risikortcklagen). Sollten diese Mittel zur Finanzierung unabweisbarer Mehrbedarfe
bendtigt werden, ist dies vom Fachressort im Einzelnen zu‘begriinden. Insbesondere
ist darzulegen, ob und in welchem Umfang diese Mehrbedarfe bereits im Rahmen der
Haushaltsaufstellung bertcksichtigt wurden.

Sofern die Mittel zweckgebunden fur konkrete Programme bereitgestellt werden, sind
diese im jeweiligen Ressorthaushalt zur Finanzierung der Ausgaben dieser konkreten
Programme zu buchen, es sei denn, entsprechende Ausgaben wurden bereits im
Rahmen der Prioritatensetzung durch das Parlamentim Haushalt eingestellt.

Mehreinnahmen aus Zahlungen des Bundes, der EU u.a.
a) Mehreinnahmen aus dem corona-bedingten Hilfsprogrammen des Bundes und
der EU

Zur Bekampfung der Folgen der/Corona-Krise haben Bund und Lander sowie die EU-
Kommission umfangreiche, SofortmalRnahme ergriffen. Wahrend sich die
Infektionszahlen stabilisierten;swurde auch verstarkt MaRnahmen eingeleitet, mit
denen die Konjunktur wieder angekurbelt werden kann.
Die Mallnahmen wurden und werden z. T. noch Uber einzelne konkrete Regelungen
bzw. Gesetze sowie Verwaltungsvereinbarungen und Richtlinien umgesetzt.
Der generelle Handlungsbedarf Bremens liegt darin, die Fordermdglichkeiten des
Bundes moglichst yollstandig fur das Bundesland Bremen auszuschopfen. Etwaige
Komplementarfinanzierungserfordernisse sind vorrangig aus den bestehenden
Ressortbudgets bzw. bei Einhaltung der Prifkriterien zur Finanzierbarkeit von
Mallnahmen aus dem Bremen-Fonds aus den veranschlagten Globalmitteln zur
Bewaéltigung der Corona-Pandemie darzustellen.
b) Anderweitige Mehreinnahmen aufgrund erhdhter Zahlungen des Bundes, der EU
u.a.

Leisten der Bund, die EU u.a. im Einzelfall hohere Zahlungen, als diese in den
bremischen Haushalten veranschlagt sind, so dirfen diese Mehreinnahmen - soweit
haushaltsrechtlich zulassig - unmittelbar ausgabeerhéhend verwendet werden.
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Voraussetzung ist, dass der Mittelgeber die Zahlung mit der Bedingung verknupft, die
Betrage fir den vom Mittelgeber bestimmten Zweck zu verausgaben.

Zweckgebundene Mehreinnahmen | Einnahmen aus Spenden
Einnahmen, die ein Dritter einem Ressort zweckgebunden fir konkret bestimmte
Ausgabezwecke zur Verfugung stellt, dirfen zweckgebunden ausgegeben werden.

Einnahmen zum Zwecke der Refinanzierung von Ausgaben

Sofern der Senat im Rahmen von konkreten Projekten bzw. EinzelmalRnahmen zur
Finanzierung von Personal- und Sachausgaben eine Heranziehung von
entsprechenden Mehreinnahmen beschlossen hat, stehen diese Mehreinnahmen
ausgabeerh6hend zur Verfugung.

Mehreinnahmen zum Ausgleich von Verlustvortragen

EU-Mehreinnahmen, die zum Ausgleich eines bestehenden Verlustvortrags
heranzuziehen sind, durfen (auch hinsichtlich ihrer Liquiditat) nicht anderweitig
verwendet werden. Begriindete Ausnahmenssind nur.mit Zustimmung des Haushalts-
und Finanzausschusses nach vorheriger Beschlussfassung im Senat mdglich.

Sonstige Mehreinnahmen (,, Windfall-Profits*)

Mehreinnahmen der Ressorts, die nicht durch Eigenanstrengungen erwirtschaftet
wurden (sog. ,Windfall-Profits*) bzw."bei.denen die korrespondierenden Ausgaben
bereits im Haushalt veranschlagtavurden, dienen grundsatzlich der Reduzierung der
Kreditaufnahme oder der Erh6hung der Kredittiigung und stehen den Ressorts somit
nicht fir die Verwendung/von Mehrausgaben zur Verfiigung. Uber Ausnahmen
entscheidet der Senat im Einzelfall.

Ausgaben

Ausgaben dirfenmur soweit und nicht eher geleistet werden, als sie zur
wirtschaftlichen und sparsamen Verwaltung erforderlich sind (vgl. 8 34 Abs. 2 LHO).

Samtliche MalRnahmen sind im Hinblick auf inre Wirtschaftlichkeit mit einem strengen
Mal3stab zu tUberprifen. Im Falle von Alternativen ist stets die MalZnahme
auszuwahlen, die den Grundsétzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit am
ehesten entspricht. Die Zielsetzung als auch eine Erfolgskontrolle sind im Rahmen
einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung angemessen und nachprtfbar zu
dokumentieren (vgl. hierzu Verwaltungsvorschriften zu § 7 LHO).

Eine Vorbelastung kinftiger Haushalte ist nur innerhalb des dem Produktplan zur
Verfigung stehenden Budgets zulassig. Dabei kann nicht davon ausgegangen

Seite 5 von 78


https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/haushaltsordnung-der-freien-hansestadt-bremen-landeshaushaltsordnung-lho-vom-25-mai-1971-308551?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-HOBRV32P34
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/verwaltungsvorschriften-zur-haushaltsordnung-der-freien-hansestadt-bremen-vv-lho-169780?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#DocInhalt

werden, dass das bisherige Budget in gleicher Hohe fortgeschrieben werden kann.
Fur den Fall, dass die beabsichtigten Vorbelastungen nicht innerhalb des kiinftig zu
erwartenden Ressortbudgets dargestellt werden kénnen, ist eine Zustimmung des
Senats (und des Haushalts- und Finanzausschusses) erforderlich.

Klnftige Haushalte belastende MalRnahmen

. mit einem Finanzbedarf von mehr als 500 Tsd. Euro p.a., die nicht Bestandteil
der ressortbezogenen Eckwert- bzw. Finanzplanung bzw. der
malinahmenbezogenen Investitionsplanung fur die Jahre 2022 — 2025 sind,
jedoch innerhalb dieses Budgets durch Umschichtung darstellbar sind,

. die nicht Bestandteil der ressortbezogenen Eckwert- bzw. Finanzplanung bzw.
der maRnahmenbezogenen Investitionsplanung fur.die.Jahre 2022 — 2025 sind
und nicht innerhalb dieses Budgets durch Umschichtung darstellbar sind,

. mit einem Finanzbedarf von mehr als 500 Tsd. Europ.a., die ihre finanzielle
Auswirkung aul3erhalb des derzeitigen Planungshorizonts (ab 2026) entfalten,

bedlrfen der Zustimmung des Senats und.des Haushalts- und Finanzausschusses.

Senatsvorlagen sowie Ausschuss- und.Deputationsvorlagen, die Belastungen fir
kinftige Haushaltsjahre darstellen und tiber das zur Verfigung stehende Budget
hinausgehen, sind vorab rechtzeitiggdem Senat zur Beschlussfassung vorzulegen.

Eine Inanspruchnahme van Ausgaberesten ist verbunden mit der MaRRgabe, dass ein
liquiditatsmaRiger Ausgleich in‘gleicher GrolRenordnung an anderer Stelle des
Haushalts erfolgt.

Mehreinnahmen, die ber den veranschlagten Betrag hinausgehen, berechtigen -
sofern durch Haushaltsvermerk zugelassen bzw. aufgrund der haushaltsgesetzlichen
Ermachtigung im Wege der Anzeige umsetzbar - zwar grundséatzlich zur Leistung
zusatzlicher Ausgaben, allerdings ist vor Verwendung zu prifen, ob diese nicht zum
Ausgleich von Mindereinnahmen an anderer Stelle des Produktplans oder zum
Ausgleich fur Resteinanspruchnahmen heranzuziehen sind.

Fur strukturelle Mehrausgaben dirfen ausschlie3lich strukturelle Mehreinnahmen
verwendet werden. Die Verwendung einmaliger Mehreinnahmen ist auf einmalige
Ausgaben beschrankt. Ausnahmsweise kann im Personalbereich im Rahmen der
Finanzierung Uber die sog. Flexibilisierungsmittel (Gliederungspunkt 2.4) die
Heranziehung von Mehreinnahmen zugelassen werden.
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- Global veranschlagte Mehrausgaben (Gruppen 461, 548, 971) konnen im
Haushaltsvollzug im Wege der Nachbewilligung fur konkrete Ausgabezwecke
bereitgestellt werden. Bei diesen Haushaltsstellen sind IST-Buchungen nicht zulassig.

Schlussendlich wird darauf hingewiesen, dass Ausschuss- und Deputationsvorlagen mit
finanziellen Auswirkungen von mehr als 500 Tsd. Euro gemaf3 den obigen
Kategorisierungen, die nicht Bestandteilteil der ressortbezogenen Eckwert- bzw.
Finanzplanung sind sowie mit finanziellen Mehrbelastungen ggi. den beschlossenen
Ressorthaushalten 2022/2023 einhergehen, in Abstimmung mit dem Senator flr Finanzen
und der Senatskanzlei vorab rechtzeitig dem Senat zur Beschlussfassung vorzulegen sind
(vgl. Senatsbeschluss 30.3.2021).

Die nachfolgenden Detailregelungen werden vor dem Hintergrund dieser Grundsatze
erlassen.

Erméchtigung/Geltungsbereich

Gemal} 8 5 der Haushaltsordnung der Freien Hafisestadt Bciemen
(Landeshaushaltsordnung -LHO-) vom 25. Mai 1971 (Brem.GBI. S. 143 -63-c-1) in der
jeweils geltenden Fassung - soweit es die Stadtgemeinde Bremen betrifft in Verbindung
mit § 118 Abs. 1 LHO - werden die nachfolgenden Varschriften zur Durchfiihrung der
Haushalte erlassen.

Fur Sonderhaushalte nach § 13 des Haushaltsgesetzes (Land) bzw. § 106 Bremisches
Hochschulgesetz und Sondervermégen nach § 26 LHO sowie Stiftungen offentlichen
Rechts, die Wahrnehmung von Treuhandaufgaben sowie im Fall von Beleihungen gelten
diese Regelungen unmittelbar bzw. sinngeman.

Im Ubrigen gelten die Grundsatze = soweit die Verwaltungsvorschrift nicht unmittelbare
Anwendung findet sinngemal3 fir die von der Freien Hansestadt Bremen (Land) und der
Stadtgemeinde Bremen mittelbar und unmittelbar beherrschten Unternehmen, soweit
diese Zufuhrungen aus dem Haushalt erhalten. Die Fachressorts haben dies im Rahmen
der Finanzausstattung der Gesellschaften und des Vollzugs der jeweiligen
Wirtschaftsplane sicherzustellen, soweit es rechtlich méglich und geboten ist.

1. Besondere Regelungen zum Produktgruppenhaushalt

1.1 Verantwortlichkeit im Produktgruppenhaushalt
In der Freien Hansestadt Bremen (Land) und der Stadtgemeinde Bremen besteht die
Finanzverantwortung zum einen aus dezentraler Gesamtverantwortung der
Dienststellenleitungen — sog. Beauftragter fur den Haushalt (BfH, § 9 Abs. 1 LHO) —
und zum anderen aus der personlichen Ergebnisverantwortung der Verantwortlichen
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fur die Produktplane, -bereiche und —gruppen (Produktbereichs- und

Produktgruppenverantwortlicher, 8 9 Abs. 2 LHO).

Die Ubertragung der Verantwortlichkeiten geht zentral vom

Produktplanverantwortlichen aus.

Die Rechte und Pflichten sowohl des BfH, als auch der Produktbereichs- und

Produktgruppenverantwortlichen sind im Einzelnen in den Verwaltungsvorschriften zu

§ 9 LHO (VV-LHO) geregelt.

Der BfH koordiniert und steuert unter anderem die Ausfihrung des Haushaltsplans.

Insbesondere

- ist der BfH vor der Inanspruchnahme produktgruppenubergreifender
Ermachtigung zu beteiligen,

- ist der BfH um Zustimmung produktgruppen- bzw. produktbereichsinterner
Verwendung von Mehreinnahmen zu bitten und

- hat der BfH die Personen zu bestimmen, die, Zahlungen anordnen durfen und
die zur Feststellung der sachlichen Richtigkeit berechtigt sind. Er kann den Kreis
der zur rechnerischen Feststellung befugten Personen beschranken.

Der BfH kann das Recht, Anordnungs- und Feststellungsbefugte zu bestimmen, auf
die nach § 9 Absatz 2 LHO verantwortlichen Personen Ubertragen. Im Fall einer
Ubertragung des Rechts ist eine Kopie der Verfligung der Landeshauptkasse zu

ubersenden.

Hinsichtlich der Wirtschaftsplane der Landesbetriebe, Sondervermdégen und
Hochschulen bezieht sich die Keerdination und Steuerung nur auf die Zufiihrungen
und Abfuhrungen. Die Wirtsehaftsfuhrung der Einrichtungen obliegt der dafiir jeweils
verantwortlichen Person.

Die nach 8 9 (Absatz 2 Dbestellten Personen (Produktbereichs- und
Produktgruppenverantwortliche) haben insbesondere daflr zu sorgen, dass

- die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beachtet werden und

- die Leistungen hidchstens die im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben
verursachen und die veranschlagten Einnahmen erzielt werden.

Erganzende Regelungen/Beteiligungserfordernisse ergeben sich beispielsweise
unmittelbar aus § 4 der Haushaltsgesetze oder aus 8 67 Personalvertretungsgesetz.
Aus der Sicht des Senators fur Finanzen ist es zweckmalfiig, diese Vorschriften in den
Ressorts durch hausinterne Regelungen zu konkretisieren.

Anderungen in der Verantwortlichkeit auf den Ebenen Produktplan, Produktbereich
und Produktgruppe (8 9 der Landeshaushaltsordnung) sind dem Senator fir
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1.2

Finanzen schriftlich mit Unterschrift des Verantwortlichen anzuzeigen.! Dies gilt auch
fir aus der Haushaltsaufstellung resultierende Anderungen.

Flexibilitat im Haushaltsvollzug

1.2.1 Deckungsfahigkeiten

Im Rahmen der Dezentralen Haushaltssteuerung sind produktgruppeninterne
Deckungsfahigkeiten in 8 3 Abs. 1 der Haushaltsgesetze festgelegt. Danach sind - je
Haushalt fur sich - Deckungskreise fur bestimmte Ausgabegruppen angelegt. Die
haushaltsgesetzlichen Deckungsfahigkeiten gelten nicht fur Haushaltsstellen der
Ubertragbaren Ausgaben der Gruppen 422, 428, 441 bzw.,sonstiger Ubertragbarer
Ausgaben der Hauptgruppe 4 und sofern durch Haughaltsvermerk eine besondere
Deckungsfahigkeit geregelt wurde.

Befugnisse zur Nachbewilligung, Sperrenaufhebung, Ertéilung von
Verpflichtungserméchtigungen (VE)

Die Bremische Birgerschaft hat zur Umsetzung der .Dezentralen Haushaltssteuerung
durch das jahrliche Haushaltsgesetz etliche Befugnisse delegiert. Eine Ubersicht der
Einzelheiten dieser Befugnisse ist im VIS veroffentlicht. Bei der Austbung der
Befugnisse sind die jeweiligen Detailregelungenzu beachten.

Es ist jedoch insbesondere zu beachten, dass Anzeigen bereits vor Leistung der
Ausgaben bzw. vor dem Eingehen von Verpflichtungen an die Landeshauptkasse zu
ubersenden sind.

Heranziehung von Deckungsmitteln aus dem jeweils anderen Haushalt (sog. Land-/
Stadt-Probleme) sind nicht mehr.moglich (vgl. Ziffer 3.7.2). Fur Nachbewilligungen
unter Heranziehung von Mehreinnahmen gelten besondere Regelungen (vgl. Ziffer
3.2).

Es wird darauf hingewiesen, dass die haushaltsgesetzlichen Ermachtigungen nicht in
Anspruch genommen ~werden diarfen, sofern langerfristige Verpflichtungen
eingegangen werden sollen. Insofern ist die grundsatzlich mdgliche (dezentrale)
Verwendung von. "Mehreinnahmen ausgeschlossen zur Finanzierung von
MaRnahmen, die die zukiinftigen Haushalte strukturell belasten. Im Ubrigen wird aus
Vereinfachungsgrinden die Sperre fir solche Baumalinahmen, deren Gesamtkosten
500 Tsd. Euro nicht Uberschreiten, generell aufgehoben (vgl. Ziffer 3.14.5).

Die Inanspruchnahme der nach 8 4 der Haushaltsgesetze eingerdumten Flexibilitat ist

mit dem vom Senator fiir Finanzen verdffentlichten Vordruck? anzuzeigen.

Die fur den Senator fur Finanzen geltenden - durch das Haushaltsgesetz gewahrten -
Erméachtigungen sind ebenfalls in der Ubersicht zu den Haushaltsflexibilitaten
dargestellt. Dartber hinaus werden durch den Haushalts- und Finanzausschuss

jahrlich generelle Ermachtigungen und Zustimmungen erteiltS.
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1.4 Nachbewilligungsbefugnis durch Mehreinnahmen
Die Produktplan-, Produktbereichs- und Produktgruppenverantwortlichen sind nach
8 4 der Haushaltsgesetze erméachtigt, im Vollzug der Haushalte Nachbewilligungen
mit Deckung aus bereits erzielten Mehreinnahmen bis zu 100 Tsd. Euro
vorzunehmen. Mit Beschluss des Senats vom 19.04.2016 ist die Verwendung nicht
zweckgebundener Mehreinnahmen, die nicht zum Ausgleich von Mehrausgaben bzw.
Mindereinnahmen an anderer Stelle heranzuziehen sind, ab einer Hohe von 20 Tsd.
Euro bis 100 Tsd. Euro im Einzelfall dem Senat anzuzeigen. Eine jahrliche
Gesamtubersicht kann bedarfsweise vom Senator fur Finanzen zur Verfigung gestellt
werden.
Regelungen fur Sondervermdgen
Die nach dem Bremischen Gesetz fur Eigenbetriebe und sonstige Sondervermégen
des Landes und der Stadtgemeinden (BremSVG) moglichen,Einzelfallregelungen fir
die Wertgrenzen hinsichtlich der Gremienbefassung. bei der Genehmigung
erfolgsgefahrdender Mehraufwendungen und der (Erteilung von (zusatzlichen)
Verpflichtungsermachtigungen kann der Haushalts- und Finanzausschuss festlegen.

1.5 Controlling des Produktgruppenhaushalts

1.5.1 Zielsetzung

Ziel des unterjdhrigen Controllings ist es, auf der Grundlage des
Produktgruppenhaushalts unter Einbeziehung der Daten aus der Kosten- und
Leistungsrechnung (sofern diese. vorliegen) Entwicklungen zu erkennen und
aufzugreifen. Sofern Abweichungen< in finanzieller, personalwirtschaftlicher oder
leistungsbezogener Sicht ‘bestehen oder erwartet werden, sind rechtzeitig
Gegensteuerungsmaflinahmen, einzuleiten und Vorschlage zur Einhaltung des
Budgetrahmens, der Personalziele und der Leistungsziele aufzuzeigen.

Den Verantwortlichen mussen zur Wahrnehmung der Controlling-Funktion im Vollzug
des Produktgruppenhaushalts samtliche entscheidungsrelevanten Informationen
hinsichtlich der Finanz-, Personal- und Leistungsdaten zur Verfligung stehen. Dieser
Informationsbedarf stellt sich je nach Steuerungsebene sehr unterschiedlich dar.
Neben dem Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sind daher samtliche
geeigneten Instrumente zur Deckung dieses Informationsbedarfs zu nutzen.

1.5.2 GegensteuerungsmalRnahmen
Im Falle von unterjahrigen Abweichungen sollen frihzeitig MalRnahmen zur
Gegensteuerung ergriffen werden. Dabei sind zunadchst samtliche MalRhahmen
innerhalb des eigenen Verantwortungsbereichs abzuwagen und unverziglich
umzusetzen. Sofern absehbar ist, dass auch nach intensiver Prifung die Ziele mit
den vorgegebenen Ressourcen nicht erreicht werden kénnen bzw. die
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Ressourceneinhaltung gefahrdet ist, sind auf den nachsthoheren Ebenen
(Senator:innenbudget) Ausgleichsmadglichkeiten zu erértern. Steuerungsvorschlage/-
maflinahmen sind bereits mit dem Controllingbericht darzustellen. Verdnderungen der
Finanz-, Personal- und/oder Leistungsziele bedurfen grundséatzlich der Zustimmung
von Fachgremien (Senat, Fachdeputation/Fachausschuss, Haushalts- und
Finanzausschuss). Fur die Deckung von Mehrbedarfen hat der/die
Planverantwortliche zu sorgen. Sofern ein Ausgleich auf der
Senator:innenbudgetebene nicht maglich Ist, sind erforderliche
AusgleichsmalRnahmen mit Zustimmung des Senats innerhalb des Gesamthaushalts
unabdingbar.

1.5.3 Berichtswesen

Das Berichtswesen entspricht dem Aufbau des Produktgruppenhaushalts und
dementsprechend sind zunéchst die jeweils® Ubergeordneten® Ebenen
Berichtsempfanger. Es dokumentiert getrennt nach den Haushalten des Landes und

der Stadtgemeinde Bremen die unterjahriges Entwicklung der Produktgruppen,

-bereiche und -plane in den Zieldimensionen Finanzen, Personal und Leistungen fur
den jeweiligen Berichtsempfanger (Produktbereichsverantwortliche,
-planverantwortliche, Senat, Fachdeputation/Fachausschuss und/oder Haushalts-
und Finanzausschuss). Im Produktgruppenhaushalt wird zwischen dem zentralen und
dem dezentralen Controlling unterschieden. Im zentralen Controlling wird auf der
Ebene der Produktpldne dem Senat und dem Haushalts- und Finanzausschuss
berichtet. Im dezentralen Controlling wird dem Fachausschuss/der Fachdeputation
auf der Ebene der Produktbereicherund Produktgruppen, nachrichtlich ggf. auch auf
der Ebene der Produktplane . berichtet. Die Erfassung der Controlling-
Berichterstattung tUber den Produktgruppenhaushalt erfolgt im eHaushalt fir jeden
Produktplan jeweils getrennt nach Gebietskorperschaften Land und Stadtgemeinde
Bremen, fir jeden Produktbereich und fir jede Produktgruppe.

Die Rechte der Fachausschiisse/Fachdeputationen und des Haushalts- und
Finanzausschusses bleiben hiervon unberthrt.

Zur Steuerung des Gesamthaushalts werden die Ressorts gebeten, im Rahmen des
Controllings des Produktgruppenhaushalts im Einzelfall und ab einem Volumen von
100 Tsd. Euro stichwortartig aufzuzeigen, welche konkreten Mehreinnahmen zu
welchen konkreten Mehrausgaben gefuhrt haben bzw. bis zum Ende des Jahres
fuhren werden. Sonstige Berichtspflichten bleiben hiervon unberihrt.

Gegenstand der Ressourcen des Controllings sind die konsumtiven und investiven
Einnahmen (EINN.KONSU; EINN.INVES), die Personalausgaben (AUSG.PERS), die
konsumtiven und investiven Ausgaben (AUSG.KONSU; AUSG.INVES), die Tilgungs-
und Zinsausgaben (AUSG.TILGU; AUSG.ZINSE), die Entnahmen aus und
Zufuhrungen zur Ricklage (EINN.RUECK; AUSG.RUECK) sowie die relevanten
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Verrechnungen und Erstattungen. Auf die Schulungsunterlagen des Aus-und

Fortbildungszentrums wird verwiesen.*

Die Aggregate zu den Verrechnungen und Erstattungen sind der nachfolgenden
Tabelle zu entnehmen.

kot f _
_ _ Kennreichmung
i Vemedhmungen/
Besdhredinng {Saldenfinany Gnuppe | [Fnanz- 2
potition) POSRIONEN | o etz der Hst.
i)

Errnchaen
Konsumive Esnahmen von

ENNLVERK1 189 2 4
Imestie Emnnalimen von
Bremerhaven ENNLVERH 39 1 4
Konsumire Esnnahmen
(haushalisintem) S 381 2 1,2, 3 oder4
Imestie Exnalumen
(haushalisintem) ENLERSEL 381 1 1,2, 3 oder 4
Konsuminve Esnnahmen
(zwischen Land und Stadt) [T T-VERKZ | 45, 335 2 4
mestre Emnalhimen
(zwaschen Land und Siadi) ENLVER2 384, 306 1 4
Awgaben
Konsumine Aunsgaben an
Bremerhaven SO VENI 545 2 4
ivestve Ausgaben an
Bremertcren AISC-VER 985 1 4
Konsuminve Ausgaben
(haushaltsinter) AUSG. T 981 2 12,3 oder 4
(haushallsatem) ASRERSTE 981 1 1.2 3 oderd
Konsumive Ausgaben AUSG. VERK?
{zwaschen Land und Stadt) 934, 986 2 4
Ivestive Ausgaben
{zwaschen Land und Siadi) .z 984, 986 1 4

Verrechnungen und Erstattungen der Gruppen 384/984 und 386/986 sind generell mit
der Verrechnungskennzeichnung 4 in SAP zu versehen. Bei Verrechnungen und
Erstattungen der Gruppen 381 und 981 ist zwischen den Kennungen 1 bis 4 zu
differenzieren. Verrechnungen/Erstattungen mit der Kennung 1 umfassen
Verrechnungen/Erstattungen innerhalb einer Produktgruppe (Gruppe 381/981). Bei
Verrechnungen/Erstattungen mit der Kennung 2 handelt es sich um
produktgruppeniibergreifende Verrechnungen/Erstattungen (Gruppe 381/981). Die
Kennung 3 bezieht sich auf produktbereichsiibergreifende Verrechnungen/
Erstattungen (Gruppe 381/981). Verrechnungen/Erstattungen mit der Kennung 4
beinhalten produktplaniibergreifende Verrechnungen/Erstattungen (Gruppen
384/386/984/986, 689/985 sowie im Bedarfsfall 381/981).

Im Rahmen der Controllingberichterstattung werden auf Produktgruppenebene
Verrechnungen/Erstattungen bericksichtigt, die die Kennung 2, 3 oder 4 im
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Stammsatz der Finanzposition besitzen. Auf Produktbereichsebene werden
Verrechnungen/Erstattungen bertcksichtigt, die die Kennung 3 oder 4 im Stammsatz
der Finanzposition besitzen. Auf Produktplanebene werden im Rahmen des
Controllings nur Verrechnungen/Erstattungen berticksichtigt, die die Kennung 4 im
Stammsatz der Finanzposition aufweisen. Verrechnungen und Erstattungen mit der
Kennung 1 werden im Rahmen der Controllingberichterstattung nicht bericksichtigt.
Eine detaillierte Ubersicht zu den Saldenfinanzpositionen fiir Verrechnungen/
Erstattungen einschlie3lich ihrer technischen SAP-Kirzel kann im VIS abgerufen
werden.®

Neben der Betrachtung der vergangenen Entwicklungen ist die Betrachtung
regelmalig auf das voraussichtliche Jahresergebnis zu richten, um die verbindlichen
Jahreswerte einzuhalten. Insofern ist der Bericht bei den kameralen Finanzdaten
einschliel3lich Ricklagenentnahmen und Ricklagenzufiihrungen mit Prognosen zum
voraussichtlichen Haushaltssoll (vorHH-Soll) und veraussichtlichen Jahresergebnis
(vorIST) zu versehen. Hierbei ist zwischen den, Haushalten des Landes und der
Stadtgemeinde zu differenzieren.

Samtliche zum Zeitpunkt der jeweiligen Bearbeitung erwarteten Verdnderungen zum
Jahresende sollen in die Prognose zumuvoraussichtlichen Haushaltssoll (vorHH-Soll)
und voraussichtlichen Jahresergebnis (vorlST) einflie3en. Diese sind technisch in
SAP ausschlieBlich auf Produktgruppenebene zu buchen. Die Buchungen des
vorauss. Ist und vorauss. Haushaltssoll bei Verrechnungen und Erstattungen haben
auf den entsprechenden Kennzahlen zu erfolgen. Buchungen auf den ,alten®
Kennzahlen EVE und AVE sind unzuléssig ebenso wie Buchungen auf den alten
Gruppierungen 380 und 980. Buchungen zum vorauss. IST und zum
voraussichtlichen HH-Soll bei"Rtucklagenentnahmen und Rucklagenzufiihrungen sind
auf den Kennzahlen |_ERUE und H_ERUE bzw. |_ARUE und H_ARUE zu buchen.
Bezuglich der Bildung von Jahresprognosen zum vorauss. IST und vorauss. HH-Soll
bei Rucklagenbewegungen wird auf die vom Senator flr Finanzen erstellte
Bearbeitungshilfe verwiesen.®

Die Gegenuberstellung des voraussichtlichen Haushaltssolls zum voraussichtlichen
Ist (voraussichtliches Jahresergebnis) stellt die Budgeteinhaltung dar. Zur Einhaltung
des zulassigen eckwertrelevanten Finanzierungssaldos ist das voraussichtliche
Jahresergebnis dem Anschlag zzgl. bzw. abzgl. Verlagerungen (vgl. Ziffer 3.2)
gegenuberzustellen. Hierbei werden seit 2020 auch die prognostizierten
Rucklagenbewegungen jeweils in die Berechnungen einbezogen. Abweichungen sind
zu dokumentieren und zu analysieren.

Der Senator fur Finanzen stellt mit dem Datenbanksystem PuMa die erforderlichen
Personaldaten fir das Controlling im SAP ERP ECC 6.0-System, zur Verfigung. Die
fur das Controlling Verantwortlichen haben die zur Verfigung gestellten Daten
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(Datenbanksystem PuMa) im Rahmen des Berichtswesens durch dezentrale
Erkenntnisse zu ergdnzen und zu kommentieren).

Die Einschatzung zur Zieleinhaltung in den verschiedenen Dimensionen des
Produktgruppenhaushalts ist auf der Basis der vom Senat beschlossenen
Bewertungsmatrix’ vorzunehmen.

1.5.4 Berichtstermine

Zur zeitnahen Beobachtung der Entwicklung der bremischen Haushalte wird ein
monatliches Controlling der Finanz- und Personaldaten auf der Ebene der
Produktplane getrennt nach den Haushalten des Landes und der Stadtgemeinde
Bremen durchgefihrt. Diese Berichte werden grundséatzlich, nicht dem Senat oder
dem Haushalts- und Finanzausschuss vorgelegt, sondern stellen.eine Grundlage fur
das zentrale Finanzcontrolling des Senators fur Finanzen dar. Eine Ausnahme bilden
die Produktplane, mit denen gesonderte Vereinbarungen zum Abbau von
Personaliiberhangen geschlossen wurden oder zuktnftig geschlossen werden. Fur
diese Produktplane erfolgt eine Berichterstattung an den Haushalts- und
Finanzausschuss im Falle einer absehbaren Gefahrdung der Personalbudgets oder
Beschaftigungszielzahl zum néchstméglichen Zeitpunkt.

Folgende Termine sind zu beachten:

. Berichisds .
H = | il m
SAP Fnanzr-w =
Produliptan Personaldaten o
ol - 032022 kein Bericht
SU=SRNEE 18.05.2022 X X .
Monatscontrolling
o1 - 02022 kein Bericht
01 - 062022 0208 2023 - X X
Quartalscontrolling
o1 - om0z
01- 19,09 2022 X X -
Monatsconirolling
i -oNies 02112022 X X X
Ouartalscontroling
o - 12022 D
X
0912 2022 Bestifiqung der
M -1112022 [verkinzte X walST-
Monatzcontrolling | Bearbeihmngs- Einschiatangen -
Zeit) von 0972022 baw.
— Andenmgen
Jahresabschiuss- Anfang Marz X X X
bericht 1 - 1472022 2023
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1.5.5 Rechnerische Planwerte

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2018 wurde das Verfahren zur Erfassung der
anschlagsbasierten rechnerischen Planwerte umgestellt. Bis dorthin erfolgte die
Bildung und Erfassung der rechnerischen Planwerte in SAP aggregatsbezogen auf
Kostenstellen. Die rechnerischen Planwerte fir das Produktgruppencontrolling
werden haushaltsstellenscharf erfasst. Hierzu wird den Ressorts zu Beginn des
Haushaltsjahres 2022 ein vorbereiteter Datensatz mit bereits kalkulierten
haushaltsstellenscharfen Orientierungswerten fur mdgliche rechnerische Planwerte
2022 basierend auf der jeweiligen Vorjahresverteilung des Ist-Wertes bzw. linearer
Verteilung des Anschlagswertes Ubermittelt. Die gepriften und durch die Ressorts
angepassten finalen rechnerischen Planwerte werden (beginnend mit dem
kumulierten Wert April 2022) zentral in das System eingespielt..lm Controllingbericht
werden die IST-Werte des Berichtszeitraums auf Aggregatsebene im Sinne einer
Soll-/IST-Betrachtung den gebildeten rechnerischen’ Planwerten gegenibergestellt.
Abweichungen sind zu dokumentieren und zu analysieren. Dies gilt insbesondere fir
Abweichungen, die aus der Inanspruchnahme vanh Ausgaberesten resultieren.

1.5.6 Technische Unterstitzung

Die Eingabe aller Werte fiur das Controlling des Produktgruppenhaushalts wird in
SAP ERP ECC 6.0 durchgefihrt. Die erganzende Controlling-Kommentierung erfolgt
im eHaushalt, der auch anschlieRend die umfassende Berichterstattung der Werte,
Kommentierungen und Bewertungen bel den kameralen Daten ebenso ausweist, wie
die Leistungsziele und deren Kennzahlen. Hinsichtlich der technischen Durchflhrung
wird auf die Schulungsunterlagen des/Aus- und Fortbildungszentrums hingewiesen.

Leistungsziele/-kennzahlen

Bei den im Produktgruppenhaushalt abgebildeten Leistungszielen handelt es sich um
verbindliche, durch< die Bremische Bilrgerschaft beschlossene Zielsetzungen.
Abweichungen i.diRx» ab einem Abweichungskorridor von 10 % zwischen IST und
Planung bei den Leistungszielen/-kennzahlen sind zu erlautern und zu begriinden.

Um den Fokus der‘wirkungsorientierten Steuerung weiter zu verstarken, wurden die
strategischen Ziele mit dazugehorigen Kennzahlen systemseitig verknipft, um eine
objektive und messbare Bewertung der Zielerreichung zu ermdglichen. Im Falle von
Abweichungen bei den zu erreichenden strategischen Zielen sind daraus
resultierende Konsequenzen aufzuzeigen. Bei wesentlichen Abweichungen zu den
Zielwerten trotz beabsichtigter bzw. durchgefuhrter Gegensteuerungsmal3nahmen
bzw. im Falle von buchungstechnischen Korrekturerforderlichkeiten sind unterjahrig
Anpassungen zu beantragen. Die entsprechenden Antrdge sind ggf. mit
begriindenden Unterlagen dem Senator fir Finanzen zuzusenden®.
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Der Haushalts- und Finanzausschuss ist ermachtigt, tber wesentliche Anderungen
der im Produktgruppenhaushalt festgelegten Zielvorgaben zu beschliel3en.

Gender Budgeting

Gender Budgeting beinhaltet die Etablierung und Implementierung von Mal3hahmen
in das Haushaltsverfahren mit dem Ziel, die Gleichstellung der Geschlechter zu
fordern und schliel3lich zu erreichen.

Um die Zielsetzung der Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen, ist es notwendig,
offentlich finanzierte Produkte, Leistungen und FoérdermaRnahmen auf ihre
geschlechtsspezifische Wirkung hin  zu untersuchen und die Mittelvergabe
entsprechend anzupassen.

Bezogen auf Zuwendungen beschloss der Senat im/Jahr 2009.den Leitfaden zur
Umsetzung von Gender Budgeting im Zuwendungswesen. Hiernach ist Gender
Budgeting in das gesamte Zuwendungsverfahren von der Antragsstellung bis zur

Verwendungsnachweisprifung zu integrieren. Bereits bei der Antragsstellung sind die
Zuwendungsnehmer dazu verpflichtet, Datensund Statistiken differenziert nach
Geschlechtern dazustellen. Die Erreichung der geschlechterdifferenzierten Ziele
gemal Zuwendungsbescheid ist dann im Rahmen.der Verwendungsnachweisprifung
bzw. Erfolgskontrollen zu evaluieren. Die Einfuhrung der Zuwendungsdatenbank
ZEBRA ermdglicht es, die zuwendungsbezogenen festen geschlechtsspezifischen
Indikatoren in der Datenbank zu erfassen und ressortibergreifend auszuwerten (vgl.
Ziffer 3.13.5). Die Senatskommissarin fur.die Verwirklichung der Gleichberechtigung
der Frau ist beauftragt worden' in /Abstimmung mit der Senator fir Finanzen, das
bisherige Konzept zur Erfassung dersgeschlechtsspezifischen Kennzahlen in ZEBRA
zu Uberprufen und unter Einbeziehung der Ressorts weiter auszudifferenzieren.
Bezogen auf die Implementierung von Gender Budgeting in das Haushaltsverfahren
wird auf das vom . Senator fur Finanzen  publizierte  Kursbuch
,Gleichstellungsorientiette_ Haushaltssteuerung - Gender Budgeting® verwiesen.® Im
Sinne einer Arbeitshilfe enthalt das Kursbuch konkrete Handlungshilfen fir eine
gleichstellungsorientierte Haushaltssteuerung bezogen auf die Haushaltsaufstellung,
den Haushaltsvollzug'und den Haushaltsabschluss.

Zwecks Einhaltung von Gender Budgeting in der Haushaltsaufstellung ist durch die
Ressorts zu analysieren, wie Budgetentscheidungen wirken und ob sie der
Gleichstellung dienen oder diese behindern. Ferner sind auch bei der Beschreibung
von Zielen und Bildung von Kennzahlen geschlechterspezifische Aspekte zu
bertcksichtigen.

Im Haushaltsvollzug sind die Grundsatze der Wirkungsorientierung insbesondere
auch unter Bericksichtigung des Ziels der tatsachlichen Gleichstellung von Frauen
und Mannern zu beachten. Die Hinterlegung von Kennzahlen im
Produktgruppenhaushalt im Rahmen des Produktgruppencontrollings bietet bereits
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unterjahrig eine wirksame Kontrolle zur Forderung u.a. auch
geschlechterdifferenzierter Ziele.

Soweit im Haushaltsvollzug Verdnderungen gegenuber dem Haushaltsplan
vorgenommen werden, ist in allen geeigneten Fallen auf die Aspekte des Gender
Budgeting einzugehen.

Personalhaushalt

Planung, Steuerung, Controlling

Die Planung und Steuerung im Personalbereich erfolgt Uber das dezentrale und
zentrale Personalcontrolling. Dabei sind die weitgehenden Ubereinstimmungen von
Personalmengensteuerung, Personalausgaben und Stellenplan sicherzustellen und
die Verbindungen zu den anderen Personalmanagementbereichen zu
bertcksichtigen.

Die unmittelbare Mitteliberwachung entsprechend den‘'in 8 3 der Haushaltsgesetze
geregelten Deckungsfahigkeiten sowie der in den Haushaltsgesetzen, Haushalten
und Stellenplénen festgelegten Bewirtschaftung ist.von den Verantwortlichen (vgl.
Ziffer 1) wahrzunehmen, in deren Produktgruppe bzw. Einrichtung das Personal tétig
ist und die Ressourcen veranschlagt sind bzw. der Mittelabfluss erfolgt.

Die Einhaltung der Zielvorgaben ist auf allenr Ebenen des Controllings von den
jeweiligen Verantwortlichen sicherzustellen. Hierzu gehdrt u. a. auch, am Jahresende
im Rahmen der Gesamtabrechnung die,eventuell erforderlichen Ausgleiche in den
Personalhaushalten zu veranlassen und in SAP ERP ECC 6.0 umsetzen zu lassen.
Es ist zu beachten, dass, keine.zentralen Personalmittel zum Ausgleich von
strukturellen Personalmehrausgaben am Jahresende zur Verflgung stehen. Eine
Uberschreitung des Personalbudgets, die nicht innerhalb des Senatorinnen-/
Senatorenbudgets am Jahresende ausgeglichen werden kann, ist deshalb spatestens
im Dezember [Feststellung im 3. Quartalscontrolling] per Umlageverfahren
auszugleichen.

Zur Sicherung des/Ausgleichs der Personalhaushalte kénnen der Haushalts- und
Finanzausschuss nach § 9 der Haushaltsgesetze und der Senat nach § 10 Abs. 12
des Haushaltsgesetzes (Land) fur Produktplane in Teilen oder in Géanze
personalwirtschaftliche MaRnahmen beschlieen. Zu den in diesem Zusammenhang
ricknenmbaren personalwirtschaftlichen Befugnissen zéhlen insbesondere auch die
iIm Haushaltsgesetz genannten Ermachtigungen zur Umwandlung/Einrichtung von
Stellen, Neueinstellungen von Personal sowie die ebenfalls im Haushaltsgesetz
enthaltenen Nachbewilligungsbefugnisse hinsichtlich der Ausgaben der Hauptgruppe
4.

Spatestens mit Beschluss der Stellenplane ist der Stellenbestand durch den/die PGV
dem beschlossenen Stellenplan anzupassen, in dem z. B. Uberzahlige Stellen
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gestrichen werden. Bei Abweichungen, die durch den zwischenzeitlichen Vollzug
eingetreten sind, ist durch den/die PGV sicherzustellen, dass der Stellenbestand in
Quantitat und Qualitat das Produkt von Stellenvolumen und Stellenindex nicht
uberschreitet.

2.2 Kernbereich (Zielzahlgesteuertes Kernkonto)

Fur den Kernbereich einer Produktgruppe ist die Beschaftigungszielzahl im
Produktgruppenhaushalt festgelegt. Das entsprechende Budget ist in den
Gruppierungen 422 und 428 des Haushaltsplans veranschlagt, soweit es sich nicht
um Ausbildungs-, temporare Personal-, Flexibilisierungs- oder refinanzierte Mittel
handelt. Das Stellenvolumen und der Stellenindex sind im/Proeduktgruppenstellenplan
ausgewiesen.

2.2.1 Anderung von Beschéftigtenzielzahlen

Anderungen der Beschaftigungszielzahlen bedingén  korrespondierende und
verfahrenstechnisch abgeschlossene Budgetverlagerungen sowie Anpassungen im
Stellenvolumen und ggf. im Stellenindex. Budgetverlagerungen aus anderen
Aggregaten zum Zweck des Ausgleichs von Mehrausgaben werden in der
Personalmengensteuerung nicht nachvollzogen. Grundsatzlich sind Veranderungen
nur innerhalb des Kernbereichs oder zu Gunsten sonstiger Ausgaben mdglich. Bis zu
100 Tsd. Euro sind die jeweils Verantwortlichen befugt, diese Veranderungen
vorzunehmen, sofern keine Stellen, oberhalb der Entgeltgruppe 15 /
Besoldungsgruppe A 15 neu eingerichtet werden.

Ab der Entgeltgruppe 16 [Besoldungsgruppe A 16 bzw. oberhalb von 100 Tsd. Euro
oder bei Deckung aus anderen Mitteln als denen des Kernbereichs ist die
Zustimmung des Haushalts-,und Finanzausschusses erforderlich. Diesbezigliche
Nachbewilligungsantrage missen neben den kameralen Daten auch die zielzahl- und
stellenrelevanten Auswirkungen sowie die anzupassenden Personaldaten des
Produktgruppenhaushalts(vgl. Nr. 2.11) enthalten. Die Verantwortung hierfir liegt bei
den auf der jeweiligen Ebene Zusténdigen. Diesbezigliche Antrage und solche auf
Einrichtung von Planstellen oder Stellen ab der Entgeltgruppe 16 / Besoldungsgruppe

A 16 (sog. S-Antraglo) sind an den Senator fir Finanzen - Referat 32 - zu richten, die
diese an den Haushalts- und Finanzausschuss weiterleitet.

2.2.2 Zuordnung von Personal

Die Zuordnung von Personal zum Kernbereich erfolgt Gber die Haushaltsstellen, aus
denen die Bezlge im Gehaltsabrechnungsverfahren angewiesen werden. Das zum
Kernbereich zahlende Personal wird auf Haushaltsstellen der nicht Ubertragbaren
Personalausgaben in den Gruppen 422 und 428 gebucht. Die Personen werden auf
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Planstellen fir Beamtinnen/Beamte und Richterinnen/Richter bzw. auf Stellen fur
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer gefihrt.

Fur die richtige gehalts- und stellentechnische Zuordnung ist der/die PGV
verantwortlich. Umbuchungen im Gehaltsabrechnungsverfahren sind direkt bei der
Performa Nord zu veranlassen. Die entsprechende Stellenfiihrung ist dezentral tGber
das Datenbanksystem PuMa (vgl. Ziffer 2.8) vorzunehmen.

Mit Sollveranderungen einhergehende Personalneuzuordnungen sind in einer Anlage
zum Nachbewilligungsantrag mit auszuweisen. Hierzu sind Personal- und
Stellennummer, alte und neue Haushaltsstelle(n) und ggf. der Anteil je
Haushaltsstelle (Splitting) aufzugeben. Hierbei ist darauf zu achten, dass keine
Namensnennung in den Antrdgen an den Haushalts- und Finanzausschuss erfolgt.

2.2.3 Unbefristete Besetzung freier Dienstposten

Die unbefristete Besetzung freier Dienstposten im zielzahlgebundenen Kernbereich
ist im Rahmen des Stellenvolumens grundsatzlich /nur “bei Unterschreitung der
Beschaftigungszielzahl und gleichzeitiger Einhaltung des haushaltsfinanzierten
Jahresbudgets moglich (vgl. Ziffer 2.11ff). (Freie Stellenvolumina allein berechtigen
nicht zu Besetzungen. Minderausgaben _bei.Ubertragbaren und sonstigen
Personalausgaben oder allgemeine Ricklagen berechtigen nicht zur Einstellung von
unbefristetem Personal oder zur Ausbringung zusatzlicher oder hoéherwertiger
Planstellen.

Antrage auf freiwillige Verlangerung der.Lebensarbeitszeit sind in Bezug auf ihre
Wirkung auf den Personalhaushalt. hin zu Uberprifen. In den einzelnen
Produktgruppen muss vor einer Zustimmung sichergestellt sein, dass durch die
Verschiebung des Zeitpunkis des Ausscheidens von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern die Beschaftigungszielzahlen wahrend des gesamten Zeitraums der
Malnahme nicht tberschritten werden. Bei schon bestehender
Zielzahluberschreitung einer Produktgruppe sind Antrage auf
Lebensarbeitszeitverlangerung abzulehnen.

2.2.4 Umwandlung und Einrichtung von Stellen

Bei der Umwandlung und Einrichtung von Stellen kdénnen im Rahmen der
Ermachtigung nach 8 3 der Haushaltsgesetze horizontale und vertikale Ausgleiche
durch den/die PGV vorgenommen werden. Etwaige Veranderungen sind
budgetneutral und damit fur den beschlossenen Haushalt kostenneutral. Fur kinftige
Haushalte  wird die  Kostenneutralitat ggf. durch  Anpassung  der
Beschaftigungszielzahlen (Bonus-Malus) sichergestellt.

Bei  vertikalen  Ausgleichen  zwischen  Entgeltgruppen/Besoldungsgruppen
unterschiedlicher Wertigkeit (z. B. A 11 fur A9 oder umgekehrt) ist durch Anpassung
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des Stellenvolumens sicherzustellen, dass das Produkt aus beschlossenem
~Stellenvolumen x Stellenindex” eingehalten wird.

Horizontale Ausgleiche konnen innerhalb einer Produktgruppe zwischen den
Deckungskreisen der Personalgruppen (z. B. Verwaltungspersonal fur Schreibkréfte)
oder der Statusgruppen (z. B. Planstelle fur Stelle oder umgekehrt) erfolgen. Dabei ist
zu beachten, dass Planstellen fir Beamte nach § 17 Abs. 5 LHO nur fur Aufgaben
eingerichtet werden dirfen, zu deren Wahrnehmung die Begrindung eines
Beamtenverhaltnisses zulassig ist und bei denen es sich in der Regel um
Daueraufgaben handelt.

Produktplaninterne Stellenverlagerungen nach 8 4 der Haushaltsgesetze sind in
dezentraler Verantwortung vorzunehmen und vom/von<{der Verantwortlichen der
aufnehmenden Produktgruppe dahingehend zu dokumentieren;.dass die haushalts-
und stellenplanneutrale Herkunft neuer Stellen in “einer Produktgruppe ab
Entgeltgruppe 16 / Besoldungsgruppe A 16 nachweisbanist. Entsprechendes qilt flr
produktplanibergreifende Stellenverlagerungen innerhalb einer Dienststelle nach §
10 Abs. 4 Nr. 3 der Haushaltsgesetze, die der Senator flr Finanzen umsetzt und der
PGV dokumentiert.

2.2.5 Stellenbewirtschaftung

Durch die Stellenbewirtschaftung ist vom/von der PGV sicherzustellen, dass

- Produktgruppe, Kapitel, Budgetbereich und Abrechnungsbereich von Stelle und
Stelleninhaber/Stelleninhaberin identisch sind und moglichst demselben
Personalgruppendeckungskreis angehdren,

- Entlohnungsstufe und Stellenvolumen der Stelle(n) mindestens der
Entlohnungsstufe und'dem Beschaftigungsvolumen des Stelleninhabers/der
Stelleninhaberin entsprechen (Unterbesetzungen sind mdglich) und

- auf einer Stellesnur-eine Person gefiihrt werden darf.

Abgeordnete Krafte sind entsprechend der Finanzierungsart und der Buchung in der
Gehaltsabrechnung entweder auf Stellen des Kernbereichs, der temporéren
Personal- oder Flexibilisierungsmittel oder auf refinanzierten Stellen (vgl. Ziffer 2.6.5)
zu fuhren. Beurlaubte Personen sind grundsatzlich erst zum Zeitpunkt der
Beendigung der Beurlaubung stellenrelevant und dann entsprechend der
Finanzierungsart zu fuhren. Ausgeschiedene und nebenamtlich oder nebenberuflich
beschaftigte Personen sind nicht auf Stellen zu fihren.

2.3 Temporare Personalmittel (Konto temporire Personalmittel)

Die im Rahmen von temporéren Personalmitteln veranschlagten Personalausgaben
einer Produktgruppe werden als eigenstandiger Budgetbereich in einer
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Produktgruppe ausgewiesen. Die dem Budget korrespondierende
Sollbeschéaftigungszahl wird im Datenbanksystem PuMa in Vollzeitdquivalenten
gesondert ausgewiesen. Fur temporare Flichtlingsmittel wurde ein gesonderter
Budgetbereich eingerichtet.

Das entsprechende Budget ist in den Gruppierungen 422 und 428 des
Haushaltsplans veranschlagt, soweit es sich nicht um Kernbereichs-, Ausbildungs-,
Flexibilisierungs- oder refinanzierte Mittel handelt.

Mit den Haushalten 2022 wurden die temporéren Personalmittel zur Aufnahme und
Integration Geflichteter bedarfsgerecht in den Kernbereich tbergeleitet. Daher sind
Buchungen auf gesonderten Haushaltstellen nicht mehr vorzunehmen und das dort
gebuchte Personal umgehend umzubuchen.

Das Stellenvolumen ist im Produktgruppenstellenplan ausgewiesen.

Far Sollveranderungen, Personalneuzuordnungen, Einstellungen und
Stellenbewirtschaftung gelten die Regelungen des  Kernbereichs entsprechend.
Neueinstellungen sind auf die Projektdauer zu befristen. Unbefristet beschaftigtes
Personal, das uUber temporare Personalmittel finanziert wird, ist nach Ablauf der
Finanzierung im  Rahmen der dezentralen» Fach-, Personal- und
Ressourcenverantwortung ggf. dauerhaft-=mit~ den verfigbaren Budgets,
Beschéftigungszielzahlen und Stellenvolumina.zu tragen.

Flexibilisierungskonto

Uber das Flexibilisierungskonto soll dennRessorts eine zeitlich befristete, flexiblere
Personalsteuerung im Haushaltsvollzug ermdglicht werden.

In diesem Konto kann Personal mit einer Finanzierung aus anderen Aggregaten
gebucht werden. Ressorts konnen fur einen beschlossenen Zweck im Rahmen einer
gesicherten Finanzierung zusatzliches Personal temporér einsetzen, zum Beispiel um
Arbeitsspitzen abzufedern. Bei den Finanzierungsmaglichkeiten kann es sich u.a. um
konsumtive Minderausgaben oder nachgewiesene Mehreinnahmen handeln.
Zweckgebundene/Meéhreinnahmen diirfen nicht verwendet werden.

Die fur das Flexibilisierungskonto zur Verfigung stehenden Mittel werden als
eigenstandiger Budgetbereich in einer Produktgruppe ausgewiesen. Die dem Budget
korrespondierende Sollbeschéaftigungszahl wird im Datenbanksystem PuMa in
Vollzeitaquivalenten gesondert ausgewiesen. Das entsprechende Budget ist in den
Gruppierungen 422 und 428 des Haushaltsplans gefiihrt, soweit es sich nicht um
Kernbereichs-, Ausbildungs-, temporare- oder refinanzierte Mittel handelt.

Die Einrichtung eines Flexibilisierungskontos bedarf in allen Fallen der vorherigen
Befassung des Senats und des Haushalts- und Finanzausschusses. Dem Senat ist
die Notwendigkeit und ZweckmaRigkeit der MalRnahme zu begrinden, und die
Finanzierung der Malnahme durch (bereits erzielte oder mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit im Haushaltsjahr zu erwartende) Mehreinnahmen bzw.
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Einsparung bei den konsumtiven Ausgaben nachzuweisen. Sofern sich eine
MalRnahme Uber mehrere Haushaltsjahre erstreckt, ist vom Ressort verbindlich
darzustellen, dass eine Finanzierung dieser Mallnahmen auch im
Finanzplanungszeitraum gewahrleistet ist. Einsparungen bei konsumtiven Mitteln sind
unverzuglich nach den entsprechenden Gremienbeschlissen haushaltstechnisch
umzusetzen. Bei einer Finanzierung uber Mehreinnahmen ist regelméafig im
Produktgruppencontrolling Giber den aktuellen Stand der erzielten Mehreinnahmen zu
berichten. Am Ende des Jahres nicht verbrauchte Mittel verfallen und kénnen —
sofern nicht durch Haushaltsvermerk anders geregelt - nicht als Reste auf das
Folgejahr Gbertragen werden. Sofern im Rahmen des Controllings das Nichtwirken
der MalRnahme deutlich wird, ist dies innerhalb ¢des Produktplanbudgets
auszugleichen.

Die Einrichtung eines Flexibilisierungskontos ist nur im»jeweiligen Vollzug der
Haushalte zulassig und bedarf der vorherigen Zustimmung des Haushalts- und
Finanzausschusses.

Fur coronabedingte temporare Personalbuchungén, siehe auch Ziffer 3.26.

Ausbildung
Die Ausbildungsstarken sind im Produktgruppenstellenplan als Stellen fir

Auszubildende, Anwarter, Referendare oder Praktikanten und im Datenbanksystem
PuMa in Vollzeitdquivalenten ausgewiesen. Das entsprechende Ausbildungsbudget
ist in den Gruppierungen 422 und 428 des Haushaltsplans auf gesonderten
Haushaltsstellen ausgewiesen.

Far Sollveranderungen;, Personalneuzuordnungen, Einstellungen und
Stellenbewirtschaftung gelten die Regelungen des Kernbereichs entsprechend.

Mittel fur noch nicht vom Senat<beschlossene Ausbildungsjahrgange sind zunachst
bei den globalen Mehrausgaben in den Produktgruppen 92.02.03 und 92.32.03
zentral veranschlagt - und werden nach Beschlussfassung des Senats und des
Haushalts- und Finanzausschusses zu Gunsten der dezentralen Ausbildungsbudgets
aufgelost.

Refinanzierte Beschéftigung (Refinanzierungskonto)

Refinanzierte Beschaftigung im Sinne des Haushaltsgesetzes liegt immer dann vor,
wenn eine Finanzierung nicht dber die zielzahlgebundenen Budgets des
Kernbereichs, temporére Personalmittel oder die Personalkostenzuschiisse an die
Sonderhaushalte erfolgt und nicht Gber ein Flexibilisierungskonto finanziert wird.
Hierzu z&hlen insbesondere die klassische Drittmittelfinanzierung und die
Zweckbindung von zuséatzlichen allgemeinen konsumtiven Einnahmen (siehe Ziffer
2.6.1). Refinanzierungen zwischen Produktplanen und innerhalb von Produktplanen
innerhalb der Kernverwaltung sind nicht moglich. Des Weiteren gehéren zur
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refinanzierten Beschaftigung auch die Beschaftigungsverhaltnisse in ausgegliederten
Einrichtungen des bremischen offentlichen Dienstes. Im Zusammenhang mit der
haushaltstechnischen Zuordnung von Altersteilzeitfallen, die wahrend der
Passivphase anteilig aus Altersteilzeitriickstellungen zu finanzieren sind, wird auf die
hierzu gesondert erlassen Verwaltungsvorschriften des Senators fur Finanzen
verwiesen (vgl. Ziffer 2.10).

Der Umfang refinanzierter Beschéaftigung wird grundséatzlich tber die entsprechenden
Einnahmen gesteuert. Gemall den Anschldgen bei den bertragbaren
Personalausgaben in den Gruppen 422 und 428 bzw. den Personalaufwendungen in
den  Wirtschaftsplanen der  ausgegliederten Einrichtungen  sind im
Produktgruppenstellenplan bzw. im Stellenplan der ausgegliederten Einrichtungen
refinanzierte Stellen ausgewiesen.

2.6.1 Entscheidungsverantwortung

Die Verantwortung fur die Entscheidung, ob das jeweilige Personal dem Kernbereich
zuzuordnen oder refinanziert ist, liegt beim/bei der PGV. Eventuell mit der
Refinanzierung verbundene Risiken sind — ebenso wie die aus befristeten
Arbeitsverhéltnissen — im Rahmen _der _dezentralen Fach-, Personal- und
Ressourcenverantwortung ggf. dauerhaft mit den verfligbaren Budgets,
Beschaftigungszielzahlen und Stellenvoluminazu tragen.

Refinanzierte Planstellen und Stellen kdénnen im Rahmen einer gesicherten
Finanzierung durch den/die PGV bzw. durch die fir eine ausgegliederte Einrichtung
verantwortliche Person eingerichtet oder umgewandelt werden. Etwaige
Zustimmungserfordernisse™ nder jeweiligen  Aufsichtsgremien  sind  hiervon
unbenommen.

Im Zusammenhang mit der Realisierung zusatzlicher konsumtiver Einnahmen kénnen
nach Beschlussfassung  des Senats refinanzierte Einstellungen vorgenommen
werden, wenn damit'neue Aufgaben abgedeckt oder die Wahrnehmung bestehender
Aufgaben ausgeweitet werden sollen und durch die zusatzlichen Einnahmen alle
laufenden und kunftigen Kosten (Vollkostendeckung) der zusatzlichen Beschaftigung
gedeckt werden. Neben der in den Senatsvorlagen ublichen Darstellung finanzieller
und personalwirtschaftlicher Auswirkungen ist vom Entscheidungsverantwortlichen
insbesondere eine Einschatzung tber die Nachhaltigkeit der zusatzlichen Einnahmen
beizubringen. Eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung der MalRnahme ist hierfur
erforderlich. Im Haushaltscontrolling ist hiertiber vom Ressort regelmafig zu
berichten. Das Ressort hat hierflr unterjahrige Planwerte zur Einnahmeentwicklung
und eine Kkorrespondierende Mengenentwicklung vorzulegen. Ferner sind alle
MalRnahmen, bei denen Personal aus zusatzlichen konsumtiven Einnahmen
refinanziert wird, dem Senat mit folgenden Hinweisen zur Beschlussfassung
vorzulegen: Die Einnahmen aus dieser Zweckbindung stehen dem allgemeinen
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Haushalt nicht zur Verfigung, sondern verstarken die damit verbundenen
entsprechenden Ausgabepositionen. Fur den Fall, dass sich die beabsichtigte
Zweckbindung zusatzlicher konsumtiver Einnahmen auf einen Einnahmebereich
bezieht, der bereits Bestandteil des Haushaltsplans ist, ist dem Senat zusétzlich tber
die Realisierung der Einnahmeanschlage in den letzten Jahren zu berichten. Das
Risiko der Haushaltstiberschreitung - Mindereinnahmen (einschl. bereits bestehender
Einnahmeveranschlagungen) und ggf. Mehrausgaben - trdgt das entsprechende
Ressort. Sollte eine Finanzierung im Ressort dennoch nicht sichergestellt werden
konnen, wird ein Umlagefinanzierungsvorschlag vom Senator fur Finanzen vorgelegt.
Die Zweckbindung der zusatzlichen Einnahmen bedarf der Zustimmung des
Haushalts- und Finanzausschusses.

Vor einer Neueinstellung ist zu prifen, ob (Personal, @aus bestehenden
Personaltiberhdngen eingesetzt  werden kann. Im_ jeweils nachsten
Haushaltsaufstellungsverfahren sind die Einnahmen . 'und Ausgaben zu
veranschlagen.

2.6.2 Abbildung im Haushalt

In allen Fallen refinanzierter Beschaftigung..in.der Kernverwaltung oder in den
Sonderhaushalten ist das Personal auf refinanzierten Stellen zu fiihren und aus
gesonderten Haushaltsstellen der Gruppen 422 und 428 bzw. gesonderten
Abwicklungskonten zu bezahlen, o die ggf. Uber Haushaltsvermerk mit den
Einnahmehaushaltsstellen verbunden sind. Entsprechende Einnahmen dirfen folglich
nicht den Haushaltsstellen des Kernbereichs, der temporédren Personal- bzw.
Flexibilisierungsmittel oder der “Ausbildung zuflieBen oder von entsprechenden
Ausgaben abgesetzt werden.” Bei anteiligen Refinanzierungen sind die jeweiligen
Beschaftigten ,gesplittet’, d. h. aufgeteilt nach haushalts- und refinanziertem Anteil
aus mehreren Haushaltsstellen zu zahlen bzw. auf unterschiedlichen Stellen zu
buchen. Auch hierfiirliegt die Verantwortung bei den jeweiligen PGV.

2.6.3 Zuschlage fur Versorgungslasten und Beihilfen

Bei refinanzierten Beamten und Richtern oder ruhelohnberechtigten Beschaftigten
der Kernverwaltung und der Sonderhaushalte sind nach 8§ 6 Abs.2 der
Haushaltsgesetze Zuschlage von 30 % bzw. 14,29 % auf die im Kalenderjahr
gezahlten Beziige an die Anstalt zur Bildung einer Rucklage fur Versorgungsvorsorge
(vgl. Ziffer 2.9) abzufuhren. Der/Die PGV ist verantwortlich fir die Anweisung der
entsprechenden Zahlungen zu Lasten des jeweiligen Haushaltsjahres. Die Zahlung
erfolgt Uber die hierzu in den Haushalten der Produktgruppen eingerichteten
Haushaltsstellen der Gruppe 634. Die Deckung ist aus den entsprechenden
Einnahmen und im Ubrigen im Rahmen des Budgets der Produktgruppe
sicherzustellen.
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Von der Abflihrung entsprechender Versorgungszuschlage kann mit Zustimmung des
Senators fur Finanzen abgesehen werden, wenn sich die Refinanzierung auch
ausdrucklich  auf die  (kunftigen)  Versorgungslasten  erstreckt.  Diese
Versorgungslasten sind in dezentralen Versorgungs- bzw. Beihilfehaushaltsstellen
auszuweisen und im Rahmen des Budgets der Produktgruppe zu decken.

Beihilfen fur refinanzierte Beschaftigte sollten grundsatzlich ebenfalls aus
gesonderten Beihilfehaushaltsstellen gezahlt und aus den Einnahmen gedeckt
werden. Damit eine entsprechende Anweisung der Beihilfen durch die Performa Nord
gewahrleistet werden kann, ist der Senator fur Finanzen zu jeder refinanzierten
Haushaltsstelle die dazugehdrige Beihilfehaushaltsstelle vom/von der PGV
mitzuteilen. In Ausnahmefallen kann die Beihilfe auch ™ aus der allgemeinen
dezentralen Beihilfehaushaltsstelle angewiesen werden. Der/Die/PGV hat in diesen
Fallen durch Nachbewilligung eine Deckung zumindest in der HOhe der
Beihilfepauschale sicherzustellen.

Bei Beamten und Richtern oder ruhelohnberechtigten Beschaftigten in
ausgegliederten Einrichtungen sind nach 8§ 7 Abs: 3 der Haushaltsgesetze Zuschlage
von 35 % bzw. 14,29 % auf die im Kalenderjahr gezahlten Beziige an den Haushalt
des Landes und der Stadtgemeinde Bremensabzufiihren. Die jeweiligen Betrage
werden den Einrichtungen in der Regel quartalsweise - in einigen Féllen jahrlich - von
der Performa Nord in Rechnung gestellt. Durch Zahlung der Versorgungsumlage
werden die ausgegliederten Einrichtungen von spateren  unmittelbaren
Versorgungsausgaben freigestellt.

2.6.4 Sonderfalle
Auf Altersteilzeitfalle, die wahrend der Passivphase auf so genannte AH-Konten
gebucht werden und die anteilig aus Altersteilzeitriickstellungen finanziert werden,
sind keine Versorgungszuschlage nach Ziffer 2.6.3 zu entrichten.
Entsprechendes gilt fir Personal, das temporar aus gesondert in den Haushalten zur
Verfigung gestellten Personalmitteln finanziert wird.

2.6.5 Drittmittelfinanzierungen

Drittmittelfinanzierte Planstellen und Stellen fir Beamte und Richter oder
Arbeitnehmer sind auf den Zeitraum der Kostenerstattung zu befristen.

Soweit der Haushalts- und Finanzausschuss der Zweckbindung zuséatzlicher
Einnahmen oder der Umwidmung von konsumtiven Mitteln im Einzelfall zugestimmt
hat, sind die hierflr einzurichtenden refinanzierten Stellen grundsatzlich auf das
Haushaltsjahr zu befristen. Die Befristung kann ausnahmsweise uber das
Haushaltsjahr hinausgehen, wenn fir das folgende Jahr bereits ein beschlossener
Haushalt vorliegt und aus dem laufenden Haushalt Mittel im erforderlichen Umfang
zur Deckung angeboten werden.
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Sonstige Personalausgaben

Fur die sonstigen Personalausgaben gelten die allgemeinen Bewirtschaftungsregeln
der Haushalte, soweit nachstehend keine abweichenden Festlegungen erfolgen.

Fur die Mittelbewirtschaftung der den Produktbereichen 92.02 und 92.32 ,Zentral
veranschlagte Personalausgaben® zugeordneten Personalressourcen ist der Senator
fir Finanzen zustdndig. Der Senator fir Finanzen leitet zu gegebener Zeit die
Auflésung zentral veranschlagter globaler Mehr- und/oder Minderausgaben sowie die
in 8 10 Abs. 4 Nr. 7 der Haushaltsgesetze vorgesehenen produktplanibergreifenden
Ausgleiche bei den Beihilfen, Freie Heilfirsorgen und Mitteln far die
Nachversicherung ausgeschiedener Beamter und Richter ein.

Mehreinnahmen, die aus dem Versorgungslastenteilungs=Staatsvertrag resultieren,
werden zu gegebener Zeit vom Senator fur ( Einanzen/ der Anstalt fur
Versorgungsvorsorge zur Erhdhung der Risikovorsorge zugefiihrt.

Datenbanksystem Personalverwaltung und Management (PuMa)

Mit dem Datenbanksystem PuMa werden das Personalmanagement und das
Personalcontrolling, die Budgetierung der Personalausgaben und die Stellenplanung
sowie die Personal-, Stellen- und Gehaltssachbearbeitung im Konzern Bremen
entsprechend der jeweiligen Ausbaustufe unterstitzt.

Alle Ebenen des Produktgruppenhaushalts, die Betriebe, Stiftungen, Beteiligungen
und Zuwendungsempfanger sind verpflichtet, dem Senator fir Finanzen monatlich die
Personaldaten automatisiert zur Verfugung, zu stellen, die im Datenbanksystem PuMa
nicht oder nur teilweise zur Verfugung stehen. Das Nahere regelt der Senator fir
Finanzen.

Personalrelevante Riicklagen

Personalrelevante  Rucklagen bestehen aus in  Vorjahren realisierten
Personalminderausgaben als allgemeine Budgetriicklage sowie in Form von
Versorgungsricklagen und zur Versorgungsvorsorge nach 8§ 7 der Haushaltsgesetze.
Fur die Verwendung der Ricklagen (allgemeine Budgetriicklage) gelten die
allgemeinen Regelungen zu den Rucklagen (vgl. Ziffer 3.2 und 3.4)

2.9.1 Zufihrung zur Ricklage Versorgungsvorsorge

Die Zufihrungen zur Ricklage Versorgungsvorsorge aus Versorgungszuschlagen bei
refinanzierter Beschaftigung (vgl. Ziffer 2.6.3) werden von den dezentral
Verantwortlichen direkt aus den hierfir vorgesehenen Festtiteln differenziert nach
Versorgungs- und Ruhelohnzuschlagen dezentral angewiesen.

Entlastungseffekte aus der Verbeamtung von Arbeitnehmern werden unter Deckung
bei den dezentralen Entgelthaushaltsstellen zu Gunsten der zentralen
Zufuhrungshaushaltsstellen in  den Produktgruppen 92.02.01 und 92.32.01
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2.10

nachbewilligt. Spatestens mit dem Abschluss der Haushalte werden diese Mittel
zusammen mit den bereits zentral hier veranschlagten Zufuhrungsbetragen durch
den Senator fir Finanzen an die Ricklage Versorgungsvorsorge abgefihrt.
Erstattungen fir Versorgungslasten

Kostenerstattungen fir Versorgung von ausgegliederten Einrichtungen werden
grundsatzlich differenziert nach Versorgung und Ruhelohn in den Produktgruppen
92.02.01 wund 92.32.01 Versorgung vereinnahmt wund von dort der
haushaltsgesetzlichen Rucklage flr Versorgungsvorsorge zugefihrt.

Altersteilzeitriickstellungen

2.11

Bei jeder neuen Gewdahrung von Altersteilzeit im Blockmedell ist nach dem seit
10. April 2008 geltenden Altersteilzeitgesetz  flr. Beamte sowie dem
Altersteilzeitgesetz und/oder den geltenden Altersteilzeitvereinbarungen (TV-L und
TVoD) fiur Arbeitnehmer eine Rickstellung zure anteiligen Finanzierung der
Passivphase der Altersteilzeit bei der Anstalt fir Versorgungsvorsorge zu bilden.

Der Senator fur Finanzen hat hierzu gesonderte Verwaltungsvorschriften erlassen.
Diese sind im MIP veréffentlicht. 1t

Personalkennzahlen

Bei den Personalkennzahlen ist zwischen 'denen zu unterscheiden, die im
Produktgruppenhaushalt fir die jeweiligen Verantwortungsebenen beschlossen
worden sind, und denen fir Personalverantwortliche, die im Datenbanksystem PuMa
dariiber hinaus zur Wahrnehmung .der dezentralen Personalverantwortlichkeit
dargestellt werden.

Die Kennzahlen Beschéftigungszielzahl und Personalbestand unterliegen im Zuge
der Bewirtschaftung nach Ziffer 2.2 Veranderungen. Bei der Beschéaftigungszielzahl
geschieht dies im Rahmen der entsprechenden Antrags- bzw. Anzeigeverfahren. Der
Personalbestand verandert  sich durch die Zuordnungen/Buchungen in der
Gehaltsabrechnung:.

Die IST-Werte der Personalkennzahlen werden grundsatzlich aus den Gehaltsdaten
ermittelt. Bei der Schwerbehindertenquote sind die maRRgeblichen Daten dem Senator
fur Finanzen zur Verfliigung zu stellen (vgl. Ziffer 2.8).

Fur das Controlling der Personalstruktur im Produktgruppenhaushalt werden die
durchgefuhrten personalwirtschaftichen MalRBhahmen im Hinblick auf ihre
Auswirkungen auf die einzelnen Kennzahlen untersucht und bewertet (vgl. Matrix fur
Bewertung Personalstrukturquotenlz).

Die zur Realisierung eines alle Einrichtungen des Landes umfassenden
Personalmanagements und -controllings erforderlichen Daten, die sich auf das
Landesgleichstellungsgesetz beziehen, werden Uber das Datenbanksystem PuMa
sowie das Erfassungsprogramm zum Landesgleichstellungsgesetz erhoben bzw.
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werden dem Senator fur Finanzen nach Absprache in geeigneter Form zum 31.
Januar des Folgejahres automatisiert zur Verfigung gestellt. Die Berichterstattung
erfolgt ebenso wie bei den anderen fir das Konzerncontrolling erforderlichen Daten
durch den Senator fur Finanzen im Rahmen der Jahresberichte zum
Personalcontrolling und in geeigneter anderer periodischer Form. Dazu gehért auch,
dass diese Daten im Zuge der Einfuhrung des Mitarbeiterinnen- und
Mitarbeiterportals in der bremischen Verwaltung bezogen auf die jeweiligen
Verantwortungsebenen aufbereitet werden.

2.12 Sonstige personalwirtschaftliche Regelungen
Zur Sicherstellung der Personalhaushalte und zur Starkung der dezentralen
Verantwortung fur Versorgungslasten ist wie folgt zu verfahren:

2.12.1 Uberhangbereiche
Produktplane, die vom Haushalts- und Finanzausschuss nach 8 9 Abs.5 der
Haushaltsgesetze in Teilen oder in Génze zu, Personaliberhangbereichen erklart
worden sind, dirfen abweichend von vorstehenden Regelungen in den festgestellten
sektoralen Uberhangbereichen freie Stellen extern nur mit Zustimmung des Senats
bzw. des Haushalts- und Finanzausschusses ausschreiben und besetzen. Vorab ist
sicherzustellen, dass in den Dienststellen und ausgegliederten Einrichtungen der
Freien Hansestadt Bremen kein auch nur annahernd qualifiziertes Personal zur
Verfugung steht. Entsprechendes  gilt fir die Verlangerung befristeter
Arbeitsverhaltnisse.
Die vorgenannte Einschrankung gilt.unabhangig von der Art der Finanzierung sowohl
fur MaRnahmen im Kernbereich'wie im Bereich refinanzierter Beschaftigung.

2.12.2 Riucknahme personalwirischatftlicher Befugnisse
Die Rucknahme personalwirtschaftlicher Befugnisse nach § 9 Abs.5 Nr. 3 der

Haushaltsgesetze <kannauch die Erméchtigungen zur Einrichtung refinanzierter
Stellen, zu Veranderungen im Stellengefiige oder hinsichtlich der Verlagerung von
Stellen innerhalb des Produktplans oder produktplantibergreifend innerhalb einer
Dienststelle einschranken.

2.12.3 Verbeamtungen von Arbeitnehmern
Bei Verbeamtungen von Arbeithnehmern sind die Entlastungseffekte bei den
Dienstbezligen uber den Haushalt an die Anstalt fur VVersorgungsvorsorge abzufiihren
(vgl. Ziffer 2.9.1).

2.12.4 Versorgungslasten durch die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand
Versorgungslasten, die durch die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand nach 8
31 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) in Verbindung mit 8§ 39 Bremisches
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Beamtengesetz (BremBG) entstehen, sind im Rahmen der dezentralen
Personalbudgets zu tragen. Hierzu werden die Beschaftigungszielzahl und das
Budget grundséatzlich im Umfang des Beschaftigungsvolumens bzw. der
Dienstbezliige dauerhaft abgesenkt. In vom Senat beschlossenen Ausnahmefallen
kann die Absenkung auf das Versorgungsvolumen bzw. die Versorgungsbeziige bis
zum Eintritt in die Versorgung aufgrund der gesetzlichen Regelaltersgrenze begrenzt
werden. In diesem Fall sind die Versorgungsbeziige der in den einstweiligen
Ruhestand versetzten Versorgungsempfanger/Versorgungsempfangerinnen bis zum
Erreichen der gesetzlichen Regelaltersgrenze aus Versorgungshaushaltsstellen der
jeweiligen Produktgruppe anzuweisen.

Fur die im Rahmen des Personaliberhangmanagements<ach § 9 Abs. 5 bzw. § 10
Abs. 12 des Haushaltsgesetzes (Land) und nach § 9 Abs. 5 des/Haushaltsgesetzes
(Stadtgemeinde) in den einstweiligen Ruhestand versetzten Beamten tragt der
Produktplan 92 Allgemeine Finanzen die Versorgungslasten.

2.12.5 Erstattungen fur Aufwendungen zum Mutterschutz
Erstattungen von den Krankenkassen fiur Aufwendungen zum Mutterschutz wahrend

eines Beschaftigungsverbotes nach § 11 und. wahrend der Schutzfrist nach § 14
Mutterschutzgesetz (MuSchG) werden  durch die fur die Gehaltsabrechnung
zustandige Stelle entsprechend dem Beschaftigungskapitel dezentral in der
Obergruppe 236 vereinnahmt. Diesbezlgliche Mehreinnahmen kdénnen vom fir eine
Produktgruppe Verantwortlichen im_Nachbewilligungswege (vgl. Ziffer 2.7.) auf den
Ausgabetitel verlagert werden. Zielzahl- oder Stellenveranderungen sind damit nicht
verbunden. Die Einrichtung der ‘hierzu im Einzelfall erforderlichen Haushaltsstellen
veranlasst das Referat (32 beim Senator fur Finanzen auf Mitteilung der fir die
Gehaltsabrechnung zustandigen-Stelle.

2.12.6 Ubertragbarkeit

Personalausgaben'sind grundsatzlich nicht Gbertragbar, es sei denn, sie wurden per
Haushaltsvermerk AUr Ubertragbar erklart. Mit Zustimmung des Haushalts- und
Finanzausschusses kénnen in Abstimmung mit dem Senator fiir Finanzen Ricklagen
aus am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchten nicht Ubertragbaren
Personalausgaben gebildet werden.

Eine Reste- und Ricklagenbildung bei den Personalausgaben in den Produktplanen,
mit denen gesonderte Vereinbarungen zum Abbau von Personaliberhangen
geschlossen wurden oder zukinftig geschlossen werden, findet, abgesehen von
zweckgebundenen Drittmitteln, nicht statt.

2.12.7 Verpflichtungsermachtigungen
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Verpflichtungserméchtigungen werden im Personalbereich fur die Obergruppen 41
bis 43 weder veranschlagt noch erteilt. Des Weiteren wird auf die Ausfiihrungen zu §
16 in den Verwaltungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung verwiesen.

Bewirtschaftung der Einnahmen und Ausgaben

Grundsatz

Einnahmen sind - unabhangig davon, ob sie veranschlagt sind - rechtzeitig und
vollstdandig zu erheben. Dies gilt auch hinsichtlich einer Erhebung von
Abschlagsbetragen, soweit dies rechtlich zuléssig ist.

Bei den veranschlagten Ausgaben handelt es sich um eine Ausgabeerméchtigung
und nicht um eine Ausgabeverpflichtung fir den vorgesehenen, Zweck. Ausgaben
durfen grundsétzlich nicht vor Falligkeit geleistet werden.

Diese Grundsatze sind zu beachten vor Abschlusssund bei der Gestaltung von
Vertragen bzw. Vereinbarungen sowie beispielsweise bei der Erstellung von
Zuwendungsbescheiden. Sie gelten auch fir Zahlungen zwischen dem sog.
Kernhaushalt, den Eigenbetrieben und sonstigen Sendervermogen.

Einhaltung des eckwertrelevanten Finanzierungssaldos einschlieBlich
Ricklagenbewegungen (Nettokreditaufnahme)

3.2.1 Grundsatz - Einhaltung des veranschlagten eckwertrelevanten Finanzierungssaldos

einschlie3lich Ricklagenbewegungen

Resultierend aus der Neuordnung der Bund-Lander-Finanzbeziehungen sowie den
Neuregelungen im Zusammenhang mit dem Sanierungshilfengesetz stellt die
strukturelle Nettokreditaufnahme die zentrale Ziel- und Steuerungsgréf3e gemal §
18a Absatz 1 Satz 1 der bandeshaushaltsordnung dar.

Als eine ,N&herungsgrof3e” »zu der strukturellen Nettokreditaufnahme kann die
Nettokreditaufnahme herangezogen werden. Diese setzt sich zusammen aus dem
auch  bisher fim/ " Rahmen des Produktgruppencontrollings berechneten
Finanzierungssalda »als eine zentrale Ziel- und Steuerungsgrofe sowie den
Rucklagenbewegungen und unterscheidet sich u.a. im Wesentlichen dahingehend
von der strukturellen Nettokreditaufnahme, als dass finanzielle Transaktionen und
Steuerbereinigungen dort nicht einflie3en.

Fur die Produktgruppenhaushalte des Landes und der Stadtgemeinde Bremen ist als
Naherungsgrol3e zur strukturellen Nettokreditaufnahme weiterhin der
eckwertrelevante Finanzierungssaldo einschliel3lich der Ricklagenbewegungen in
den Haushaltsjahren 2022/2023 mal3gebend. Dieser wird getrennt nach den
Haushalten des Landes und der Stadtgemeinde ermittelt. Der veranschlagte
eckwertrelevante Finanzierungssaldo einschliel3lich Rucklagenbewegungen ergibt
sich aus dem Saldo der Summe der konsumtiven und investiven Einnahmen
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einschlie3lich Verrechnungen/Erstattungen sowie Rucklagenentnahmen und der
Summe der Personalausgaben, der konsumtiven und investiven Ausgaben sowie
Zins- und Tilgungsausgaben einschliel3lich der Verrechnungen/Erstattungen sowie
Rucklagenzufiihrungen.

Die weiteren Berechnungsschritte, die zur strukturellen Nettokreditaufnahme fihren,
wie die Bereinigung um finanzielle Transaktionen und die Konjunkturkomponente
sowie die Konsolidierung mit dem Bremerhavener Haushalt, bleiben bei der
Steuerung des Produktgruppenhaushalts unbertcksichtigt.

3.2.2 Unterjahrige Steuerung des eckwertrelevanten Finanzierungssaldos einschliel3lich

Rucklagenbewegungen im Produktgruppenhaushalt
Da die o.g. Zielwerte im Wesentlichen in Einnahme und Ausgabe veranschlagt
wurden, sind im Vollzug der Haushalte folgende Grundsatze zu beachten:

Auf die Erreichung der Einnahmeanschlage ist zu achten:

Erwartete Mindereinnahmen sind durch geeignete ‘MalRBnahmen (z. B. Reduzierung
von Ausgaben oder Anhebung von Einnahmen an anderer Stelle des
Produktplanbudgets) auszugleichen (vgl. Einnahmeverantwortung in § 10 Abs. 5 der
Haushaltsgesetze).

Mehreinnahmen [=zuséatzliche, nicht “veranschlagte Einnahmen] bei einer
Haushaltsstelle dirfen grundsatzlich nur dann zur Deckung von Mehrausgaben
verwendet werden, wenn sie nieht zur Deckung von Mindereinnahmen im
Produktplanbudget benétigt werden.

Die sogenannten Einnahmeverfigungsmittel [= durch Haushaltsvermerk bestimmte
Verwendungsmaoglichkeit von.(Mehr=)Einnahmen fir (Mehr-)Ausgaben] kbnnen zwar -
im Gegensatz zur bisherigen Steuerung der Primarausgaben - fir Mehrausgaben
verwendet werden, allerdings. ‘nur, sofern die gesamte Einnahmesituation des
Produktplans die Heranziehung dieser Mehreinnahmen rechtfertigt. D. h., dass die
Mehreinnahmen in der Summe des Produktplans realisiert werden missen. Davon
ausgenommen sind ,klassische* zweckgebundene Drittmitteleinnahmen, bei denen
per Gesetz oder vom Geldgeber die Zweckbindung ausdriicklich gefordert wird.

Nicht vollzogene veranschlagte Rucklagenentnahmen fihren zu Mindereinnahmen
und sind grundsatzlich an anderer Stelle innerhalb eines Ressortbudgets
auszugleichen.

Ausgaben, die aus Resten finanziert werden sollen, sind grundsatzlich nur zulassig,
sofern an anderer Stelle des Produktplan- bzw. Senator:innen veranschlagte
Ausgaben nicht getatigt werden. Diese nicht getatigten Ausgaben kénnen am
Jahresende als Rest Ubertragen werden.

Zum Ausgleich einer Resteinanspruchnahme kénnen grundsatzlich ebenfalls erzielte
Mehreinnahmen, die in der Summe die Einnahmen des Produktplans Ubersteigen
werden, herangezogen werden. Ausgenommen sind Mehreinnahmen, die
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- aulBergewohnlich sind und nicht auf Leistungen/Steuerungsbemuhungen beruhen
(sogenannte ,Windfall-profits*)

-zum Ausgleich eines bestehenden Verlustvortrages (insbesondere EU-
Mehreinnahmen)

dienen.

Die Verwendung solcher Einnahmen zu Ausgleichszwecken ist nur mit Zustimmung
des Senats und vor dem Hintergrund einer aktuellen Einschatzung zur Einhaltung des
geplanten Finanzierungssaldos einschlie3lich Ricklagenbewegungen bzw. der
strukturellen Nettokreditaufnahme des Gesamthaushaltes (Land/Stadtgemeinde
Bremen) zulassig.

Die IST-Ergebnisse in Einnahme und Ausgabe auf der Ebene der Produktplane sind
somit dahingehend zu steuern, dass der produktplanbezogene eckwertrelevante
Finanzierungssaldo einschlieBlich Rucklagenbewegungen bezogen auf den
jeweiligen Haushalt (des Landes und der Stadtgemeinde) nicht Gberschritten wird.
Der/Die PPV hat dies durch geeignete MalRnahmen sicherzustellen (z. B.
Ubertragung einer Obergrenze auf dieds zugeordneten Produktgruppen).
Uberschreitungen eines Produktplans sind im Senator:innenbudget auszugleichen.
Die Ergebnisse der Controllingberichte -Produktgruppenhaushalt liefern die
Grundlagen und Einschatzungen fur  die Einhaltung des zulassigen
Finanzierungssaldos einschlief3lich _Ricklagenbewegungen getrennt nach den
Haushalten des Landes und der Stadtgemeinde. Der zulassige Finanzierungssaldo
einschlie8lich  Rucklagenbewegungen  ergibt sich aus dem veranschlagten
Finanzierungssaldo einschlie3lich/ veranschlagter Ricklagenbewegungen (Saldo
Anschlag) zzgl. bzw. abzgl. unterjahriger Budgetverlagerungen. Diese umfassen alle
bereits gebuchten bzw. erwarteten Nachbewilligungen von/an andere/n Produktplane/
n sowie vom Senat beschlossene Liquiditatsbereitstellungen/-abfiihrungen von/an
andere/n Produktplane/n bzw. aus dem Gesamthaushalt. Zahlungen und Einnahmen
bei Verrechnungen und Erstattungen flieBen Uber das voraussichtliche Ist und das
voraussichtliche /£ Haushalts-Soll in die Berechnung =zur Einhaltung des
Finanzierungssaldes ein und sind daher nicht zusatzlich als Verlagerungen zu
bertcksichtigen. Selbiges gilt fur Ricklagenbewegungen.

Dem SO ermittelten zulassigen Finanzierungssaldo einschlief3lich
Rucklagenbewegungen (Saldo Anschlag zzgl./abzgl. unterjahriger Verlagerungen)
wird der zum Jahresergebnis erwartete Saldo zum voraussichtlichen Ist aus
Einnahmen und Ausgaben einschliel3lich Riucklagenbewegungen gegenibergestellt.
Hieraus ergibt sich die rechnerische Einhaltung des zulédssigen Finanzierungssaldos.
Weitere Aspekte (z. B. nicht anzurechnende Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben)
kénnen korrektiv im Anschluss einbezogen werden.

Differenzen zwischen der Budgeteinhaltung (vor.HH-Soll zu vor.Ist) und der
(rechnerischen) Einhaltung des zulassigen Finanzierungssaldos einschlief3lich
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Rucklagenbewegungen (Saldo Anschlag zzgl./abzgl. Verlagerungen zu vor. Ist) sind
zu analysieren und zu begrinden.

Der Senator fur Finanzen erstellt unter Berticksichtigung der Controllingtermine ca. 2
bis 3 Arbeitstage vor Eingabeschluss der Ressorts eine Ubersicht mit
produktplanibergreifenden Budgetverlagerungen. Diese berlcksichtigt neben den in
SAP umgesetzten Nachbewilligungen auch zum Controllingzeitpunkt bereits
bekannte und erwartete Nachbewilligungen in Form von sogenannten
.Erwartungsfallen“ sowie vom Senat beschlossene Liquiditatsbereitstellungen fir die
Inanspruchnahme von Ausgaberesten in Form von sogenannten ,manuellen Fallen.
Die Ubersicht wird den Ressorts fiir ihre zu erstellende Kommentierung von den
Spiegelsachbearbeiter/inne/n zur Verfigung gestellt. Die Ressorts werden gebeten, in
Abstimmung mit den Spiegelsachbearbeiter/inne/n die (Tabelle aufiihre Vollstandigkeit
zu prufen und samtliche in dieser Liste noch nicht enthaltenen, jedoch zum
Bearbeitungszeitpunkt erwarteten Budgetverlagerungen, zwischen Produktplanen
nach Abstimmung mit dem jeweils anderen Produktplan zu melden. Auf Basis der
Ressorteinschatzungen wird der Senator, furs Finanzen zum voraussichtlichen
Jahresergebnis die Zielerreichung dokumentieren und ggf. in Abstimmung mit den
Ressorts analysieren und bewerten.

Im Ubrigen wird auf die Berichtsbitte des Haushalts- und Finanzausschusses vom 20.
August 2010 verwiesen. Die Ressorts sind verpflichtet, quartalsweise bekannte
investive Ausgabereduzierungen von mehr als 1 Mio. Euro, die entweder aus einer
tatsdchlichen Reduzierung der Baukosten gegentber der bisherigen Planung oder
aus aufgeschobenen/aufgehobenen, bisher geplanten MaRnahmen entstanden sind,
mitzuteilen. Auf Basis dieser Meldungen und der Ergebnisse aus dem Controlling des
Produktgruppenhaushalts »sowie  ggf. einzelner Meldungen von Ressorts sind
Liquiditatsminderbedarfe feststellbar.

3.2.3 Ausgleich von Verréehnungen

Fur die Einhaltung des strukturellen Finanzierungssaldos ist es wichtig, dass die in
den bremischen"Haushalten durchzufihrenden Verrechnungen und Erstattungen in
Einnahme und Ausgabe ausgeglichen sind (vgl. Ziffer 3.17).

Gebihrenerstattung zwischen Behérden

Seit dem 1.1.2018 ist die personliche Gebuhrenfreiheit zwischen den Behdrden der
Freien Hansestadt Bremen Land und Stadtgemeinde Bremen und der Stadtgemeinde
Bremerhaven sowie sonstiger Dritter bei Amtshandlungen nach § 7 Bremisches
Gebuhren- und Beitragsgesetz — BremGebBeitrG weitgehend aufgehoben worden.
Die durch Bundesrecht geregelten Gebuhrenfreiheiten fur 6ffentliche Stellen - so u.a.
8§ 34 Absatz 6 Satz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) - besteht dagegen fort. Das heif3t
alle Meldedatentubermittlungen der Meldebehérden an Behoérden und andere
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offentliche Stellen im Inland sind weiterhin gebuhrenfrei. Dartber hinaus ist in § 3
Abs. 3 Studentenwerksgesetz (StWG) geregelt, dass das Studentenwerk von der
Entrichtung von Verwaltungs- und Gerichtskosten befreit ist.

Wenn eine Behorde der Freien Hansestadt Bremen (Land), der Stadtgemeinde
Bremen oder der Stadtgemeinde Bremerhaven Amtshandlungen (8 4
BremGebBeitrG) einer anderen der vorstehend genannten Behdrde der FHB in
Anspruch nimmt, ist sie nach MalRgabe der geltenden Kostenordnungen nunmehr zur
Zahlung der Gebuhren und Auslagen verpflichtet. Gebuhren sind mithin fur den Fall
geltend zu machen, dass aul3enstehende Private flr die gleiche Leistung bisher auch
in Anspruch genommen werden.

Dadurch werden Zahlungen zwischen dem Landes- und/eder den Haushalten der
Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven, aber auch<innerhalb eines Haushalts
ausgelost.

Zahlungen zwischen Behorden innerhalb eines Haushalts sind nach Mal3gabe der
geltenden Kostenordnungen und 8§ 61 LHO vorzunehmen. Ziffer 4 der VV-LHO zu §
61, wonach Erstattungen von unterhalb 1.000 £Euro unterbleiben, ist insoweit nicht
anzuwenden.

Da zur Geltendmachung von Forderungen nach-dem Gebihrengesetz zwischen den
Behorden desselben Hoheitstragers kein formlicher Festsetzungsbescheid im Sinne
des § 35 BremVwVfG ergehen kann und die Einlegung eines Rechtsbehelfs
ausscheidet, ist die Anforderung mon Erstattungsbetrdgen nach § 61 LHO als
.Erstattung von Aufwendungen gemaf® § 61 LHO" zu bezeichnen und auf eine
Rechtsmittelbelehrung zu verzichten. Im Sinne der Haushaltsklarheit und
Haushaltswahrheit sind fir die betroffenen Bereiche auf der Ebene der jeweiligen
Produktgruppe gesonderte  Verrechnungshaushaltsstellen  einzurichten.  Die
Einrichtung einer Einnahmehaushaltsstelle hat abgestimmt mit der Einrichtung einer
Ausgabehaushaltsstelle bei, den betroffenen Ressorts zu erfolgen. Dies gilt
entsprechend fur Leistungsbeziehungen zur Stadtgemeinde Bremerhaven. Soweit die
Leistungsbeziehung zwischen Kernbereich und Sondervermdgen besteht, ist die
Einrichtung einer gesonderten Einnahme bzw. Ausgabehaushaltsstelle auRerhalb der
Verrechnungen/Erstattungen erforderlich.

Verwendung von Riicklagen

Im Falle veranschlagter Entnahmen aus der allgemeinen Budgetriicklage wird eine
Buchung auf schriftliche Veranlassung des/der PGV moglichst im I. Quartal des
Haushaltsjahres durch den Senator fir Finanzen (Q100-3) vorgenommen. Dies gilt im
Falle zentral bewirtschafteter Sonderriicklagen entsprechend.

Die Entnahme und Buchung evtl. bestehender investiver Rucklagen wird unter
Bericksichtigung der Regelung in Ziffer 3.2 durch den Senator fur Finanzen
veranlasst.
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3.7

Nach 8§ 4 der Haushaltsgesetze angezeigte Entnahmen aus der Rucklage sind der
Landeshauptkasse (SG IX) uber den Senator fur Finanzen (Q100-3) zuzuleiten.

Inanspruchnahme von Ausgaberesten

Die im Rahmen der Abrechnung der Produktplanhaushalte festgestellten
Ausgabereste werden Ubertragen und stehen auf den jeweiligen Haushaltsstellen zur
Verfigung. Damit besteht zwar

- isoliert betrachtet - eine haushaltsrechtliche Ausgabeermachtigung, allerdings sind

die grundsatzlichen Regelungen in Ziffer 3.2 (Einhaltung des eckwertrelevanten
Finanzierungssaldos einschlief3lich Rucklagenbewegungen (Nettokreditaufnahme))
zu beachten.

Ausgabereste diurfen im Gegensatz zu Ricklagen /nur in Anspruch genommen
werden, sofern liquiditaitsmafige Ausgleiche an anderer:Stelle des Produktplans (ggf.
im  Sinne dezentraler Steuerungsregelungen <auch auf Produktbereichs-/
Produktgruppenebene) unter Einhaltung des zulédssigen Finanzierungssaldos (siehe
Ziffer 3.2.2) erfolgen. Dies kann in der Regelsur durch Stilllegen eines anderen
Ausgabeanschlags bzw. Heranziehung von Mehreinnahmen ggu. Anschlag erreicht
werden. Der Senator fur Finanzen stimmt hiermit.einer Resteinanspruchnahme, die
innerhalb des Produktplanbudgets (bzw. Senator:innenbudgets) ausgeglichen wird,
generell zu. Eines besonderen Antrags-/Freigabeverfahrens bedarf es in diesen
Fallen nicht.

Sofern die Resteinanspruchnahme_nicht durch Anschlagsstilllegung an anderer Stelle
oder durch die zulassige Heranziehung von Mehreinnahmen ausgeglichen werden
kann, ist die Einwilligung des, Senators fir Finanzen rechtzeitig vor der Leistung von
Ausgaben zu beantragen (vgl. Regelungen in Ziffer 3.2).

Planungssicherheit/Planungsreserve
Nach 8§ 5 der Haushaltsgesetze stehen aus Grinden der Planungssicherheit fir den

Bereich der konsumtiven Ausgaben (Hauptgruppen 5, 6 und Gruppen 985) und fur
den Bereich der inyestiven Ausgaben (Hauptgruppen 7, 8 und Gruppen 984 (Land)
bzw. 986 (Stadt), 985) fir den Gesamthaushalt jeweils 95 % der Anschlage zur
Verfugung. Im Rahmen des § 41 LHO kann der Senat bis zum 15. Oktober
Einsparungen aus den vorzuhaltenden 5 % des Anschlagsvolumens vornehmen.

Die im Produktgruppenhaushalt benannten Verantwortlichen haben im Rahmen ihrer
Ausgabeplanungen diese Eingriffsrechte zu beriicksichtigen.

Uber- und auBerplanmiRige Ausgaben (Nachbewilligungen)

3.7.1 Grundsatz
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Zwingende Mehrbedarfe in den Produktgruppen sind im Rahmen der im
Produktbereich bzw. im Produktplan zur Verfigung stehenden Mittel durch
Prioritatsverlagerungen aufzufangen.
Antragen auf Bewilligung Uber- und aul3erplanmafliger Ausgaben kann daher nur
entsprochen werden, wenn im Einzelnen (ggf. unter Beachtung von Ziffer 3.2) eine
konkrete Deckung (Gegenfinanzierung) nachgewiesen wird. Dabei sind
Auswirkungen der Prioritdtensetzung auf die im Produktgruppenhaushalt festgelegten
Leistungsziele darzustellen. Zu den Personalaspekten vgl. Ziffer 2.
Antrage auf Nachbewilligung sind aufgrund der Deckungsféahigkeiten nach § 2 der
Haushaltsgesetze nur dann erforderlich, wenn absehbar ist, dass die Gesamtsumme
aller im jeweiligen Deckungskreis anfallenden IST-Ausgaben das zur Verfigung
stehende gesamte Haushaltssoll des jeweiligen Deckungskreises Uberschreiten
werden. Antrage sind rechtzeitig zu stellen, da notwendige Ausgaben nicht vor
Bewilligung der Mittel geleistet werden durfens Sofern die MalRhahme der
Zustimmung des Senators fir Finanzen bzw. des Haushalts- und Finanzausschusses
bedarf, ist der hierflir vorgesehene ubliche Mordruck zu verwenden!3. In dem
Vordruck ist der Sachverhalt der MalBnhahme wiederzugeben. Ein alleiniger Verweis
auf die Befassung der Fachdeputation ist.nicht-ausreichend.
In Anlehnung an die Kleinbetragsregelung in der Anlage zu VV-LHO Nr. 2.6 zu 8§ 59
LHO sollen Nachbewilligungsbetrdge auf “volle 5 Euro gerundet werden
(kaufmannische Rundung)4.
3.7.2 Land-/Stadt-Ausgleiche
Wegen der Notwendigkeit«€iner stringenten Trennung der Haushalte des Landes und
der Stadtgemeinde Bremen'sind bspw. Einsparungen im stadtischen Haushalt zu
Gunsten von Nachbewilligungen auf den Landeshaushalt oder umgekehrt nicht
moglich. So wurden folgerichtig im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2020/2021
erstmalig keine neuen, Anschlage fur Zufihrungen und Entnahmen aus der

Kassenverstarkungs-»und allgemeinen Ausgleichsriicklage mehr veranschlagt. In
unabweisbaren “Fallen, in denen keine anderweitigen Deckungsmittel in der
dazugehdrigen Gebietskorperschaft zur Verfugung stehen, kann ein derartiger
Ausgleich ggf. unter Umstdnden dezentral in den einzelnen Ressorts unter
Heranziehung der eigenen allgemeinen Budgetriicklage bzw. investiven Riicklage in
der jeweiligen Gebietskorperschaft umgesetzt werden. Optional ware ein Tausch der
verfligbaren Deckungsmittel mit einem anderen Ressort denkbar, vorausgesetzt
dieses hat einen Bedarf in der betroffenen Gebietskérperschaft, in der das
(Gegen-)Ressort die Deckungsmaoglichkeit anbietet.

3.8 Gerichts- und ahnliche Kosten (Gruppe 526)
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Anwaltskostenrechnungen,  Kostenvorschusszahlungen bei  Gerichten  und
Spruchstellen und deren spatere Abrechnung kdénnen dem BEZIRKSREVISOR
FACHGERICHTE (per Adresse: Justizzentrum Am Wall) zur Feststellung der
sachlichen und rechnerischen Richtigkeit Gbersandt werden, soweit nicht eine eigene
Prifung erfolgen kann. Ist der Geschaftsbereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit
betroffen — einschliel3lich Kostenrechnungen der Gerichtsvollzieher — kénnen diese
dem Hanseatischen Oberlandesgericht (Prasidialabteilung) zur entsprechenden
Feststellung Ubersandt werden.

Kostenfestsetzungsbeschlisse Uber zu erstattende Kosten sind so rechtzeitig zu
ubersenden, dass die Prifung noch innerhalb der Rechtsmittelfrist vorgenommen
werden kann. In jedem Falle sind die entsprechenden Unterlagen beizufiigen. Die
prufende Stelle  versieht die Unterlagen mit ~ den erforderlichen
Feststellungsvermerken und gibt sie an die einreichende Dienststelle zur
Veranlassung der Zahlung zuriick. Kosten, die von Dritten wieder einzuziehen sind,
sind von den fachlich zustandigen Dienststellen in ‘der Gruppe 119 (ggf. besonders
einzurichtender Titel: Erstattung von Dritten flr verauslagte Prozess- und ahnliche
Kosten) zu vereinnahmen.

Die o.g. Regelung findet auch Anwendung -beirder Abwicklung von Kosten nach
§ 80 BremVwVIG.

Ausgenommen von der Regelung gemal3 Abs. 1 sind:

. Anwaltskostenrechnungen aufgrund einer Vergitungsvereinbarung,

. Kostenrechnungen aufgrund einesirechtskraftigen
Kostenfestsetzungsheschlusses;

. bei den Finanzamtern anfallende Gerichts- und ahnliche Kosten,
. Gerichtsvollzieherkosten bei der LHK (Zentrale Vollstreckungsstelle),

. Gerichts- und ahnliche Kosten beim Erwerb von Grundstiicken (zustéandig ist
Immobilien Bremen),

. Gerichts- und &hnliche Kosten in Haftpflichtangelegenheiten (zustandig ist
Performa Nord),

. Gerichts- und &hnliche Kosten bei der Verwaltung der Wohn- und
Geschaftshauser des Landes oder der Stadtgemeinde Bremen, die sich in der
Verwaltung von Immobilien Bremen befinden.
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Die Bereitstellung der Haushaltsmittel zur Abwicklung von Kosten bei personal- und
dienstrechtlichen Verfahren ist zwischen den zustandigen Dienststellen und Performa
Nord zu regeln.

Vergabe von Gutachten, Beratungen und Untersuchungen (Gruppe 526)

Der Senat hat in seiner Sitzung am 05.08.2014 beschlossen, dass Gutachter- und
Beratungsauftrage ab einem Volumen von 5 Tsd. Euro nur nach vorheriger
Senatsbefassung vergeben werden durfen. Unabhangig vom Auftragswert sind alle
vergebenen Auftrdge in der bestehenden Datenbank des Senats zu erfassen. Fur
zugeordnete Dienststellen, Eigenbetriebe und sonstige Sondervermdgen gilt
Vorgenanntes aufgrund Nr. 5 des 0.g. Senatsbeschlusses entsprechend.

Hinsichtlich der konkreten Verfahrensregelungen wird auf die »VV-LHO zu § 55
verwiesen.

In Umsetzung des Senatsbeschlusses vom 03.03.2015 gilt die'Wertgrenze von 5 Tsd.
Euro fur alle unmittelbaren bremischen Mehrheitsgesellschaften, so dass Gutachter-
und Beratungsauftrage nur nach Zustimmung des Aufsichtsrats bzw. der
Gesellschafterversammlung vergeben werden durfen. Die Vertreter Bremens in den
Aufsichtsraten bzw. Gesellschafterversammlungen sind gehalten, auf einen
entsprechenden Beschluss in ihren Gremien hinzuwirken.

GemaR Nr.6 der VV-LHO zu § 55 bedarf es vor der Beauftragung externer
Beratungsleistungen, die in den Anwendungsbereich dieser Verwaltungsvorschriften
fallen und die die Wertgrenze von, 45 Tsd. Euro uiberschreiten, der Zustimmung des
Haushalts- und Finanzausschusses:

3.10 Dienstreisen (Gruppe 527)

3.10.1 Abrechnung durch Perferma Nord

Die Aufgaben der Abrechnung, Festsetzung und Zahlbarmachung von Reisekosten
der Dienststellen und Eigenbetriebe mit Ausnahme von Universitat, Hochschulen und
Studentenwerk werden durch den Landeseigenbetrieb Performa Nord ,Servicecenter
Dienstreisen” vorgenemmen.

3.10.2 Reisekostenvorschusse

Die Gewédhrung von Reisekostenvorschissen ist zur Verringerung des
Verwaltungsaufwands grundsatzlich auf die Laufbahngruppe I, Eingangsstufen 1 und
2 zu beschréanken.

Die abgerechneten und zu erstattenden Kosten sind ebenso unbar zu zahlen, wie
eventuell noch zu zahlende Reisekostenvorschisse.

3.10.3 VBN Jahreskarten

Seite 38 von 78


https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/verwaltungsvorschriften-zur-haushaltsordnung-der-freien-hansestadt-bremen-vv-lho-169780?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#DocInhalt
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/verwaltungsvorschriften-zur-haushaltsordnung-der-freien-hansestadt-bremen-vv-lho-169780?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#DocInhalt

Den Bedarf an VBN Jahreskarten (Zeitkarte im Jahresabonnement) haben die
einzelnen Dienststellen jeweils bis spatestens 15. Dezember des dem Bedarfsjahr
vorangehenden Haushaltsjahres schriftlich der Bremer StralRenbahn AG aufzugeben.
Die Bremer Strallenbahn AG rechnet die zum Jahresanfang ausgegebenen
Jahreskarten mit den einzelnen bremischen Dienststellen ab. Die Rechnungen
werden bis zum 10. Januar eines jeden Jahres fir das jeweils laufende Kalenderjahr
ausgestellt. Bei Nachlieferungen innerhalb eines Monats wird fur den angefangenen
Monat der volle Kartenpreis berechnet. Das gleiche gilt fur Rickgaben innerhalb
eines Monats. Eine Erstattung erfolgt nur fur volle nicht ausgenutzte Kalendermonate.
Anforderungen fir den Monat Dezember, die nach dem 5. Dezember bei der BSAG
eingehen, werden im Januar des Folgejahres berechnet..Spéatere Nachlieferungen
oder vorzeitige Ruckgaben von Jahreskarten im Laufe eines Kalenderjahres sind der
BSAG von den einzelnen Dienststellen schriftlich mitzuteilen.

Die Nutzung der Jahreskarten ist von den Dienststellen so.zu regeln, dass die Karten
zur dienstlichen Benutzung allen Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen zur Verfligung stehen.
Die Zeitkarten kdnnen - sofern dienstliche Belange nicht beeintrachtigt werden - von
Bediensteten privat mitbenutzt werden. Es wird ‘ein Kostenanteil fUr die private
Nutzung erhoben, und zwar je Monat wiefolgt:

Tarifgebiet 1 (Bremen) 9,50 Eure

Tarifgebiet 2 (Bremerhaven) 9,50 Euro

Der Kostenanteil ist im Sinne des. Haushaltsgesetzes beim entsprechenden
Ausgabetitel als abzusetzende Einnahme zu buchen.

Sofern den Bediensteten eine Zeitkarte im Jahresabonnement zur Verfigung gestellt
wird, ist Performa Nord berechtigt, den Kostenanteil fur die private Mitbenutzung im
Abzugsverfahren einzubehalten.

Bedienstete der Besoldungsgruppe A 1 bis A 4, der Entgeltgruppen 1 und 2 nach dem
Tarifvertrag fur den @ffentlichen Dienst der Lander (TV-L) bzw. Tarifvertrag fir den
offentlichen Dienst (TV8D)sind von der Zahlung des Kostenanteils befreit.

Sofern Bedienstete die VBN-Jahreskarten privat nicht nutzen, haben die Dienststellen
durch organisatorische MaRnahmen sicherzustellen, dass eine missbrauchliche
Benutzung ausgeschlossen wird.

Soweit Inhaber/Inhaberinnen von VBN-Zeitkarten diese (anstelle einer sonst von der
Dienststelle zur Verfligung gestellten Karte bzw. anstelle und damit unter Aufgabe der
dienstlich anerkannten Nutzung eines privaten Kraftfahrzeuges) fir dienstliche
Zwecke einsetzen, kann ihnen der Preis der Zeitkarte abzuglich des o. g. Eigenanteils
erstattet werden.

3.10.4 Reisekosten im Falle von Nebentatigkeiten
Fur Reisekosten im Rahmen von Nebentétigkeiten ist gemald § 6 der Verordnung
uber die Vergutung von Nebentatigkeiten vom 28. Juni 1983 (Brem.GBI. S. 443) in
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der jewelils geltenden Fassung zu verfahren. Die Zahlung ist jeweils aus Mitteln der
Gruppe 427 zu leisten.

3.11 Verfugungsmittel (Gruppe 529)

Verfuagungsmittel sind nach besonders strengen Mal3stdben zu bewirtschaften. Die
Kosten im Einzelfall sollen sich am unabdingbaren Reprasentationsaufwand
orientieren; die Hohe des Aufwands soll in einem angemessenen Verhéltnis zum
jeweiligen Anlass stehen. Gepflogenheiten in Bereichen aufRerhalb des 6ffentlichen
Dienstes sind dabei kein geeigneter Mal3stab. Dies gilt insbesondere im Falle einer
internen Reprasentation fur Angehorige des bremischen offentlichen Dienstes. Die
zweckentsprechende und wirtschaftliche Verwendung istdnsausreichendem Umfang
zu dokumentieren. Begrindende Rechnungsunterlagen ;sollen. Angaben Uber den
Anlass der MalRBhahme sowie die Funktion und Anzahl der Begunstigten enthalten.

3.12 Sachschadenerstattung / Billigkeitsleistungen
Nach & 53 LHO durfen Leistungen aus Grinden der Billigkeit (z. B. Erstattungen an

Beschéftigte im Falle von Sachschaden®® bzw. Rechtsschutz von Bedienstetean) nur
geleistet werden, wenn daflir Ausgabemittel besonders zur Verflgung gestellt
wurden. Insofern sind Ausgaben nur zulassig, sofern bei den entsprechenden
Haushaltsstellen entweder ein Anschlag zur Verfugung steht oder Haushaltsmittel mit
Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses nachbewilligt wurden. Die im
Rahmen der Haushaltsflexibilitaten geltenden Deckungsfahigkeiten sind somit im
Grundsatz fur diese Zwecke. nicht in Anspruch zu nehmen. Aus
Vereinfachungsgriinden darfen “im,.Rahmen deckungsfahiger konsumtiver Mittel

Ausgaben bis zur Hohe von 500°Euro im Einzelfall geleistet werden?’.

3.13 Zuwendungen

3.13.1 Zuwendungsgewahrung

Bei der Gewdahrung von Zuwendungen sind die Vorgaben der 8§ 23, 44 LHO
einschlieBlich der shierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften konsequent zu
beachten. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung kommt der Uberprifung der
Zuwendungen als weitgehend freiwillige Leistung in den nachsten Jahren eine
besondere Bedeutung zu. Kirzungen in den kommenden Jahren sind unumgéanglich.
Auch aus diesem Grund sind die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
zu beachten. Bei der Wahl der Finanzierungsart sind durch die Form der
Anteilsfinanzierung bei Projektférderungen und/oder die Begrenzung auf einen
Hdchstbetrag Impulse fir wirtschaftliches Handeln zu setzen.

Vor der Bewilligung von Zuwendungen ist das erhebliche Interesse der Freien
Hansestadt Bremen Land oder der Stadtgemeinde Bremen an der Erfillung des zu
fordernden Zwecks zu begrinden und zu dokumentieren. Die Dokumentation des
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Zuwendungsverfahrens erfolgt gleichzeitig in den Akten sowie in wesentlichen Teilen
im Fachverfahren ZEBRA. Im Fachverfahren sind alle entscheidungserheblichen
Informationen von der Antrags- bis zur Verwendungsnachweisprifung zu
dokumentieren.

Zuwendungen durfen nur geleistet werden, sofern die Gesamtfinanzierung eines
Vorhabens gesichert ist. Daraus ergibt sich, dass die fristgemald vorzulegenden
Wirtschafts-/Haushalts- bzw. Finanzierungsplane der Zuwendungsempfanger
grundsatzlich ausgeglichen sein mussen. Sofern die Entwirfe von Wirtschafts-/
Haushalts- bzw. Finanzierungsplanen der Zuwendungsempféanger nicht ausgeglichen
sind und sie mit dem Zuwendungsbescheid dennoch als Bewirtschaftungsgrundlage
anerkannt werden sollen, ist dies zu begrinden (z.B:(zuldssige Bildung von
Rucklagen gemafl Nr. 5.1.2 VV-LHO zu § 44). Zuwendungsempféanger sind von den
Fachressorts darauf hinzuweisen, dass bis zur Vorlage und Genehmigung
ausgeglichener Wirtschafts-/Haushalts- oder Finanzierungsplane fur sie die vorlaufige
Haushaltsfihrung in  analoger Anwendung. ‘des | Art. 132a Bremische
Landesverfassung gilt, also insbesondere, keine neuen MalRhahmen begonnen
werden ddrfen. Insoweit sind die haushaltsgesetzlichen Regelungen durch
Haushaltsvermerk zu beachten. Uber Ausnahmenbei institutioneller Férderung bis
100 Tsd. Euro entscheidet das zustéandige Fachressort; die Entscheidung ist zu
dokumentieren.

3.13.2 Forderung eines Zuwendungsempfangers durch verschiedene Ressorts
(Doppelforderungen)
Nach Nr. 1.4 VV-LHO zu 844 L HO sell die Bewilligung in geeigneten Fallen durch nur
eine Behdrde erfolgen, ‘sofern einer Einrichtung oder einem Vorhaben

ausnahmsweise von mehreren, Stellen der Freien Hansestadt Bremen Land oder der
Stadtgemeinde Bremen Zuwendungen bewilligt werden. Unabhangig davon haben
die Zuwendungsgeber wuber die in Nr. 1.4 der VV-LHO zu § 44 LHO genannten
Regelungen vor/der, Bewilligung mindestens Einvernehmen herbeizufiihren. Im
Zuwendungsbescheid Jist die Stelle, gegenlber der der Verwendungsnachweis zu
erbringen ist, ausdrticklich zu benennen.

Soll einem Zuwendungsempfanger, der auch institutionell geftérdert wird, eine
Projektférderung gewahrt werden, so ist eine Abstimmung im Sinne der Nr. 1.4 der
VV-LHO zu § 44 LHO auch mit der institutionell fordernden Behdrde vorzunehmen.

3.13.3 Haushaltsvorbehalt
Um auch den Bereich der Zuwendungen fur erforderliche Vorsorge- und
EinsparmaRnahmen im laufenden Haushaltsjahr offen zu halten, ist mit der Anderung
der ANBest-I/P generell ein Haushaltsvorbehalt in die Allgemeinen
Nebenbestimmungen aufgenommen worden.
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Die schwer vorhersehbare konjunkturelle Entwicklung kann dazu fuhren, dass der
Senat aufgrund der Einnahmen-/Ausgabenentwicklung im Vollzug der Haushaltsjahre
2022/2023 Bewirtschaftungsmalinahmen im Sinne des 8§ 41 LHO beschliel3en wird.
Insofern kann eine zwingend notwendige haushaltswirtschaftliche Sperre der
Ausgaben bzw. die Kirzung der Ausgaben durch die Inanspruchnahme der
Planungsreserve nicht ausgeschlossen werden. FUr diesen Fall koénnen die
Zuwendungsausgaben nicht unberthrt bleiben.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Widerruf nur fir die Zukunft zulassig ist. Sollte
die Bewilligungsbehorde die Bewiligung wahrend der Geltungsdauer des
Zuwendungsbescheides  widerrufen  bzw. wahrend der Laufzeit des
Zuwendungsvertrages aufheben, wird sich der Widerruf bzw: die Aufhebung nicht auf
Teile der Zuwendung erstrecken, fir die der Zuwendungsempfanger im Vertrauen auf
den Bestand des Zuwendungsbescheides/-vertrages . Rechtsverpflichtungen
eingegangen ist.

3.13.4 Besserstellungsverbot
Nach § 44 Abs.1a LHO und den ANBest —P und ‘ANBest —I Anlagen durfen die
Beschaftigten der Zuwendungsempfanger . nicht bessergestellt werden als
vergleichbare bremische Bedienstete bei entsprechender Aufgabenwahrnehmung.

Der Senator fur Finanzen hat ein Regelwerk18 fur unabweisbare Ausnahmen
erlassen. Eine beabsichtigte Ausnahmeentscheidung ist vom Fachressort

aussagekraftig zu begrinden__ und,. in der Fachanwendung ,Zentrale
Zuwendungsdatenbank ZEBRA /Bremen“ zu dokumentieren. Zugelassene
Ausnahmen werden vom Senator furFinanzen im Zuwendungsbericht veroffentlicht.

3.13.5 Kennzahlen

Zuwendungen sind zielorientiert zu gewahren. Zur Uberpriifung der Ziele sind
geeignete Kennzahlen zu bilden und entsprechend in den Bescheid oder Vertrag zu
ubernehmen. Zudem:sind Kennzahlen in ZEBRA abzubilden und bei der Prifung des
Verwendungsnachweises ist ein Soll-Ist-Vergleich durchzufuhren.

In geeigneten Fallen ist in den Zuwendungsbescheiden/-vertragen die Verpflichtung
des Zuwendungsempfangers aufzunehmen, die far Zwecke des
Produktgruppenhaushalts oder Gender-Budgeting erforderlichen Angaben rechtzeitig
und nachprifbar  mitzuteilen  (beispielsweise  monatliche  Angaben zu
Produktmengen). Die fir das Gender-Budgeting erforderliche Datenerhebung ist im
Sinne der Beschliisse des Senats vom 17. November 2009 und 21. September 2010

vorzunehmen??® (vgl. Ziffer 1.8).
Die Bewilligungsbehtérde kann ggf. die Auszahlung eines Restbetrages der
Zuwendung von der Erfullung dieser Mitteilungspflichten abh&ngig machen.
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3.13.6 Vorbehalt dinglicher Rechte bzw. Riickforderungsanspruch

Werden nicht riickzahlbare Zuwendungen zum Erwerb von Gegenstanden gewabhrt,
ist in Anwendung von Nr.5.3.1 der VV-LHO zu 8§ 44 LHO zur Sicherung der
zweckentsprechenden Verwendung ein Ruckforderungsanspruch im
Zuwendungsbescheid/-vertrag aufzunehmen.

Eine dingliche Sicherung eines etwaigen Erstattungsanspruchs ist regelmafiig
vorzusehen, wenn aus nicht rickzahlbaren Zuwendungen Grundstlicke oder Rechte
erworben werden.

3.13.7 Zeitgerechte Verwendungsnachweisprifung

Die Bewilligungsbehdérden haben die fristgerechte Vorlage der
Verwendungsnachweise gemafd der allgemeinen Nebenbestimmungen (ggf. kirzere
Frist gemaf Vereinbarung) zu Gberwachen. Die Nichteinhaltung der Vorlagefristen ist
ein  Grund, den Zuwendungsbescheid zu widerrufen ‘und die Zuwendung
zurlickzufordern.

Mit den dem Senator fur Finanzen zus meldenden Angaben fir den
Zuwendungsbericht ist bei nicht oder nicht vollstandig.vorliegenden sowie noch nicht
gepruften Verwendungsnachweisen des Vorjahres- zusatzlich der Sachstand der
Verwendungsnachweisprifung mitzuteilen  (vgl. Beschluss des Haushalts- und
Finanzausschusses vom 12. April 2013).

3.13.8 Baufachtechnische Zuwendungsprifung
Werden Zuwendungen fir Baumaflnahmen (Neu- und Umbauten, Sanierungen,
Freianlagen etc.) gezahltgzokommt Nr. 6 der VV-LHO zu § 44 Abs.1 LHO zur
Anwendung. Eine frihzeitige Beteiligung der zustandigen technischen bremischen
Verwaltung muss erfolgen,»wenn die fur eine Baumal3hahme vorgesehenen
Zuwendungen von bremischen Gebietskorperschaften, vom Bund und/oder von
anderen Landern bzw..der EU zusammen 250 Tsd. Euro Ubersteigen (Ziffer 6.1 VV-

LHO). Die fachlich, zustandige technische bremische Verwaltung20 wirkt in
baufachlicher Sicht/bei der Vorbereitung des Zuwendungsantrages mit, beréat bei der
Aufstellung der Bauunterlagen, legt fur die Prifung den Umfang der Bauunterlagen
fest und prift stichprobenweise die Bauunterlagen, die Bauausfilhrung und nach
Fertigstellung den Verwendungsnachweis.

Die vom Senat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2009 beschlossenen
Entgeltregelungen sind zu beachten.

3.14 Investive MaBnhahmen
(Hauptgruppen 7 und 8; Gruppen 985 -soweit investiv-)
Investitionsmittel durfen erst in Anspruch genommen werden, wenn die fachliche

Verantwortung und die Tragerschaft fur die spatere Nutzung sowie die Finanzierung
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der Folgekosten der Investition geregelt sind. Im Zweifel ist die planende Dienststelle
bis zur Erklarung der Ubernahme der fachlichen Verantwortung und der Folgekosten
durch eine andere Dienststelle fur die Finanzierung der MalRnahme und der
Folgekosten verantwortlich.

3.14.1 Investive Baumalnahmen

Eine BaumalRnahme ist die Herstellung von mit dem Boden fest verbundenen
Anlagen durch die baugewerbliche Produktion. Es handelt sich auch um eine
BaumalRnahme, wenn eine bauliche Anlage erweitert oder tber ihren urspringlichen
Zustand hinausgehend wesentlich verbessert wird. Bei Sanierungsmal3nahmen von
Hochbauten, selbst wenn sie umfangreich sind, handeltses sich grundsatzlich um
Unterhaltungsmaflnahmen der baulichen Anlagen. Eine:Ausnahme gilt nur, wenn
mindestens drei der vier wesentlichen Gebaudebestandtieile (Fenster, Elektrik,
Sanitar- und Heizungsanlagen) jeweils wesentlich verbessert werden.

In der Hauptgruppe 7 sind ausschlie3lich Zahlungen fur investive BaumalRRnahmen in
eigenen Gebauden darzustellen. Zahlungen fur BaumalRnahmen in angemieteten
Gebauden sind grundsatzlich den Obergruppen 88 oder 89 zuzuordnen. Eine
Ausnahme davon gibt es nur bei sog..Mietereinbauten (Hauptgruppe 7).
Mietereinbauten sind einzeln in der Anlagenbuchhaltung zu erfassen und Uber die
gewohnliche Nutzungsdauer, maximal aber dber die Laufzeit des Mietvertrags,
abzuschreiben.

3.14.2 Erwerb von beweglichen Sachenim Rahmen eines Beschaffungsprogramms
Ein Beschaffungsprogrammliegt nur.vor, wenn es sich um den abgrenzbaren Erwerb
einer groReren Menge  an 'Gegenstanden zur Erreichung eines Ubergeordneten
gemeinsamen Ziels handelt. Bei einem Austausch von Gegenstanden handelt es sich
in der Regel nicht um ein Beschaffungsprogramm, sodass daflir der Einzelwert bei
der Zuordnung maRgeblich ist. Fir die doppische Erfassung im Anlagevermogen ist
immer der Einzelwert.entscheidend (s. Ziffer 3.18).

3.14.3 Investive Zuschisse und Zuweisungen

Investive Zuschisse und Zuweisungen sind zweckgebunden. Um eine Zweckbindung
sicherzustellen, muss beim Empfangenden ein aktivierungsfahiges Anlagevermdgen
geschaffen werden. Zudem muss auf der Empfangerseite eine mehrjahrige
Gegenleistungspflicht entstehen. Investive Zuschiisse und Zuweisungen sind als
immaterieller Vermdgensgegenstand in der Anlagenbuchhaltung zu erfassen und
Uber den Zeitraum der Gegenleistungsverpflichtung abzuschreiben.

3.14.4 Inanspruchnahme von Deckungsfahigkeiten
Die produktgruppenbezogene gegenseitige Deckungsfahigkeit der Ausgaben der
Hauptgruppe 7 und 8 und der investiven Ausgaben der Gruppen 984 und 985 (Land)
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bzw. 985 und 986 (Stadtgemeinde) (soweit investiv) entfallt vor dem Hintergrund der
mal3nahmenbezogenen Investitionsplanung, es sei denn durch Haushaltsvermerk
ergibt sich eine andere Regelung. Aufgrund des Wegfalls der Deckungsfahigkeiten
bei Investitionen ist die Einhaltung der Anschlage zwingend zu beachten.

Sofern Mittel fir BaumalRhahmen (Hauptgruppe 7) fur gegenseitig deckungsféhig
erklart wurden, durfen diese in Anspruch genommen werden:

- bis zur Hohe der insgesamt entsperrten Mittel,

- fur neue Baumal3nahmen (auch neue Bauabschnitte) nur, wenn die
Ausgabemittel im Einzelfall entsperrt sind,

- im Einzelfall nur bis zur Hohe der bei Vorlage der Unterlagen geman § 54 LHO
genannten Gesamtkosten des Vorhabens.

3.14.5 Generelle Aufhebung von Sperren
Hiermit werden die nach § 22 Abs.2 LHO bestehenden Sperren bei den
veranschlagten Mitteln der Hauptgruppe 7 ,BaumalBnahmen* - soweit sie im Einzelfall
bis zur Hohe von bis einschliel3lich 500 Tsd. Euro veranschlagt sind - sowie die in
Gruppe 799 veranschlagten Globalmittel fur orts- und stadtteilbezogene Mal3hahmen
(8 32 Abs. 4 Ortsbeirategesetz) ohne besonderen Antrag des/der PGV aufgehoben,
es sei denn durch Haushaltsvermerk wurde etwas Anderes bestimmit.

3.14.6 Folgekostenberechnungen

Fur alle finanzwirksamen MaRnahmen sind bei Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen (8
7 LHO) Folgekosten zu herucksichtigen. Neben der nach den VV-LHO beizufiigenden
Ubersicht zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (Anlage 3 der VV-LHO zu § 7 LHO)
sind bei neuen InvestitiansmafRnahmen ab einem Ausgabevolumen von mehr als 250
Tsd. Euro (einschl.sIT-Verfahren) alle Positionen, die in den Folgejahren zu
zusatzlichen Kosten fuhren (unabhangig von der Art der Finanzierung), separat wie
folgt darzustellen:

»BEI REALISIERUNG DER VERANSCHLAGTEN MASSNAHMEN IST VON FOLGENDEN EINMALIGEN/

JAHRLICHEN FOLGEKOSTEN AUSZUGEHEN:

EINMALIG JAHRLICH
- PERSONALAUSGABEN EUR EUR
- SACHLICHE VERWALTUNGSAUSGABEN EUR EUR
- UNTERHALTUNGS- UND INSTANDSETZUNGSAUSGABEN EUR EUR
- SONSTIGE AUSGABEN EUR EUR
GESAMTAUSGABEN EUR EUR “,

3.14.7 zuschiisse und Zuweisungen an Sondervermdgen?!
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Im Vollzug der Haushalte sind bei konkreten malinahmenbezogenen Zuweisungen/
Zuschissen an Eigenbetriebe und sonstige Sondervermdgen die Einnahmen und
Ausgaben, soweit die MalBhahmen im BgA abgewickelt werden und eine
Vorsteuerabzugsberechtigung besteht, netto zu buchen. Fiur Malinahmen, bei denen
der BgA im Sinne  der  Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes
vorsteuerabzugsberechtigt ist, ist der entsprechende Zuschuss bzw. die Zuwendung
aus dem Kernhaushalt insoweit netto (ohne Umsatzsteuer) vorzunehmen, soweit eine
Vorsteuerabzugsberechtigung besteht. Einnahmeverbesserungen aus einer an sich
haushaltsrechtlich unzuldssigen Bruttobezuschussung bei gleichzeitiger Erstattung
von Umsatzsteuererstattungsansprichen durch den Senator fir Finanzen sind nicht
dem BgA, sondern dem Kernhaushalt (Einnahmen @ur Gesamtdeckung des
Haushalts) zuzurechnen.

3.14.8 Erwerb von Dienstfahrzeugen
Die Mittel fur den Erwerb von Dienstfahrzeugen "durfen nur nach Mal3gabe der
entsprechenden Gutachten der Zentralen sBeschaffungsstelle fir Kfz und
Betriebsstoffe beim Umweltbetrieb Bremen in* Anspruch genommen werden.
Zusatzlich bestehen Sondervereinbarungen fur. die.Beschaffung von Fahrzeugen der

Senatsmitglieder sowie fur die Senatskanzlei. Auf die Handlungshilfe zur Benutzung
422

von Dienstkraftfahrzeugen vom 4.Juni 2014<< wird verwiesen.

3.15 Buchung von Riickzahlungen
Nach VV-LHO Nr. 3.2 zu § 35 LHO: sind Riickzahlungen zu viel gezahlter Ausgaben
im laufenden Haushaltsjahr,von den/entsprechenden Ausgaben abzusetzen. Dies
trifft fur Ubertragbare Ausgaben grundsatzlich auch nach Abschluss der Blcher zu.
Andernfalls sind Einnahmen bei einem Einnahmetitel zu buchen (Bruttoprinzip).
Die Ubertragbarkeit von Ausgabemitteln scheidet aufgrund der im Rahmen der
Haushaltsflexibilisierdng. vorgenommenen generellen Ubertragbarkeit konsumtiver
Ausgaben als MaRstab aus, wenn zu entscheiden ist, ob Einnahmen aus
Ruckzahlungen beiginem Einnahmetitel oder als Absetzungen gebucht werden.
Der ursprunglichen‘Intention der VV-LHO zu § 35 LHO folgend, dass nach Abschluss
der Bucher Absetzungen nur zugelassen sein sollten, wenn es sich um Ausgaben fur
mehrjahrig angelegte Mal3nhahmen, z. B. Bauprojekte, handelt, soll der Ort der
Buchung auch kinftig von der Ausgabeart investiv oder konsumtiv abhangig gemacht
werden:
- Absetzungsbuchungen nach Abschluss der Blicher sind nur bei Riickzahlungen

von Ausgaben der HGr. 7 und 8 vorzunehmen.

- Ansonsten (bei Ausgaben der HGr 5 und 6) sind Riuckzahlungen tberzahlter
Betrage grundsatzlich gemal VV-HS (ZR-GPL) unter der Einnahme-
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Gruppierung 119, vornehmlich bei dem Titel 119 99, und im Falle von
Zuwendungsriuckzahlung bei dem Festtitel 119 06 zu buchen.

- Ruckzahlungen tGberzahlter Betrage im Laufe des Haushaltsjahres kdnnen
generell abgesetzt werden.

Bei Zuwendungen entspricht dieses Verfahren i.d.R. der unterschiedlichen Natur von
Rickzahlungen von Zuwendungsausgaben:

Fur unterjdhrige  Absetzungsbuchungen kommen Ruckzahlungen wegen
Nichtbeachtung der Vorschrift, Zuwendungsmittel nur fir den Zwei-Monats-Bedarf
abzufordern, in Frage.

Ruckzahlungen (konsumtiver) Zuwendungen nach /Abschluss. der Bicher mit
Buchung auf dem Einnahme-Festtitel werden .dagegen regelmaRig auf
Ruckforderungsbescheide nach Verwendungsprifungszurtickgehen. Die VV-LHO
Nr. 3.2 zu 8§ 35 LHO gilt insoweit, als sie diesen Regelungen nicht widerspricht.

3.16 IT-Angelegenheiten

3.16.1 Zentrales Controlling fiir den Produktplan 96 1T-Budget
Die detaillierten Regelungen zum Aufbau und Ablauf des Controllings der IT-

Ausgaben sind im Fachkonzept “Das IT-Controlling (Produktplan 96) der FHB im SAP
R/3“ beschrieben. Dieses ist im MIPZ2 versffentlicht oder kann im Bedarfsfall Giber das
Referat 43 bei dem Senator fur Finanzen bezogen werden. Der jahrlich aktualisierte
Leittaden zu Kontierungen im PPL! 96 (Kontierungshinweise, Umgang mit E-
Rechnungen) ist zu beachten.

Beschaffungen sowie die Erteilung von Dienstleistungsauftragen zur Informations-
und Kommunikationstechnik (IT) sind auf der Grundlage des IT-Regelwerks
vorzunehmen von der. zentralen IT-Vergabe- und Beschaffungsstelle bei Dataport.
Der Senator fur Finanzen hat die Fach- und Rechtsaufsicht. An die Stelle der
dezentralen Beschaffungsstellen sind die fur IT-Beschaffungen zustdndigen
Auftragsberechtigteniin den Ressorts und den zugeordneten Dienststellen getreten.
Auch Betriebe nach § 26 LHO sind an die IT-Regeln gebunden. Die Rundschreiben
19/2020 — Nutzung der =zentralen IT- Beschaffungsstelle sowie 20/2020 -
Elektronische Einkaufsplattform Dataport Shop sind bei IT-Beschaffungen zu
beachten.

Das Verfahren fur entbehrliche Hard- und Software ist in der Richtlinie fir den Einsatz
von TUI-Altgeraten -TUI-Altgerate - (Brem.ABI. Nr. 87, S. 664 vom 7. Oktober 2002)
grundsatzlich geregelt. Fur die Schulen wird zuséatzlich auf das Rundschreiben des
Zentralen IT-Managements vom 5. Mai 2010 verwiesen.

Sollen Geschaftsprozesse durch IT unterstutzt oder abgebildet werden (erstmalig
oder auch wegen Erneuerung der IT), so sind diese vor der Planung zu analysieren
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und ggf. zu optimieren. Dabei sind neben den Fach- und IT-Bereichen die fir
Organisationsfragen zustandigen Stellen zu beteiligen. Bei behdrdeniibergreifenden
IT-Projekten sind Beteiligung und Verantwortung im Einzelnen zu regeln.

Zur Planung eines IT-Projekts gehdren

- die Festlegung der Ziele,

- eine Anforderungsanalyse einschlief3lich der bedarfs- und nutzungsgerechten IT-
Ausstattung,

- die Kalkulation von Budget und Ressourcen,

- eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung sowie

die Festlegung einer geeigneten Projektmanagementmethodik.

Bei der Planung sind insbesondere folgende Alternativen zu prufen:
- der Einsatz von Standard-Produkten,

die Ubernahme von in anderen Organisationseinheiten vorhandenen Produkten,

die Entwicklung durch eigene Mitarbeiter:innen,

die Entwicklung durch Externe und

die Beteiligung an oder. Initilerung von IT-Verbiinden.

Sicherheitsanforderungen: an Soft- und Hardware sollen schon wahrend der

Entwicklungsphase eines:Produktes berticksichtigt werden.

Die Planung ist zu dokumentieren. Die Planungsdokumente sind regelméaRig mit dem

aktuellen Projektstand abzugleichen und zu aktualisieren (rollierende Planung).

Far in 2022 fortgesetzte IT-Projekte sind ggf. die Planungsunterlagen zu

aktualisieren.

Fur neue aus dem Eckwert finanzierte IT-Projekte ab 100 Tsd. Euro sind folgende

Unterlagen dem Referat 43, Senator fur Finanzen, zur formalen Prufung per

Geschéaftsgang auf dem FHB-Mandanten in VIS vorzulegen:

1. Projektskizze (incl. Benennung einer projektverantwortlichen Person,
Personalplanung, Anforderungsanalyse, Senats- und/oder Deputations- und
HaFA-Befassung bereits erfolgt oder notwendig?)

2. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Kostendarstellung einschl. Folgekosten

3. Zeit-MalBnahmenplan

Seite 48 von 78



4. Leistungsbeschreibung

3.16.2 Telekommunikationsdienstleistungen
Telekommunikationsdienstleistungen sind bei Dataport im Geltungsbereich der
vertraglichen Regelungen in Anspruch zu nehmen. Die aktuellen Regelungen zum
Abruf von Mobilfunkvertragen, die Umstellung bestehender Vertrage stellt der Senator
fur Finanzen im DMS VISkompakt sowie auf dem Kundenportal des zentralen

Dienstleisters zur Verfligung®?.

3.16.3 |T-Vertrage
IT-Vertrage sind gemald Handlungsleitfaden zur Vertraﬁ_wlage25 auf dem FHB-
Mandanten abzulegen und laufend zu pflegen. Die géschwaérzten Vertrage sind im
Service- und Transparenzportal gemaR Informationsfreiheitsgesetz der FHB proaktiv
zu veroffentlichen.

3.17 Erstattungen und Verrechnungen
Nach den Allgemeinen Hinweisen zum Gruppierungsplan und zum Funktionenplan
(AH-GF) sind Zahlungen innerhalb eines und zwischen den Haushalten zwischen den
Gemeinden Bremen und Bremerhaven sowie dem Land Bremen ausschlie3lich auf
Haushaltsstellen der OGr. 38 und 98 ,Haushaltstechnische Verrechnungen und
Erstattungen” abzuwickeln. Zu beachten ist, dass Zahlungen nur auf Haushaltsstellen
der korrespondierenden Gruppe gebucht.werden (z. B. Rechnungstellung bei Gruppe
381 - Auszahlung bei Gruppe 981). Verrechnungs- und Erstattungszahlungen
aulRerhalb der OGr. 38 und.98 sind unzulassig. Um der stringenten Trennung
zwischen den Haushalten des Landes und der Stadtgemeinde Bremen Rechnung zu
tragen, sind Saldenfinanzpaesitionen fur Verrechnungen und Erstattungen eingerichtet
worden. Eine Ubersicht‘hierzu ist in VIS hinterlegt (vgl. auch 1.5.3).
Zahlungsbeziehungen:mit Sondervermégen (Eigenbetriebe und sonstige
Sondervermégen).und/ oder bremischen Gesellschaften sind nicht auf
Haushaltsstellen der OGr. 38 bzw. 98 abzubilden.
Erhaltene Rechnungen enthalten, sofern die Forderung bei einer Verrechnungs-/
Erstattungs-Haushaltsstelle gebucht wurde, den folgenden Hinweis:

Achtung

Bitte beachten Sie, dass diese Forderung unter der Finanzposition XXXX. XXX XX-X
vereinnahmt wird. Die Zahlung muss somit aus einer korrespondierenden Finanzposition
geleistet werden.

Die zeitgleiche Buchung der Einnahme und Ausgabe in einer Periode bzw. einem
Abrechnungsmonat ausschlief3lich auf den korrespondierenden ,Verrechnungs-/
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Erstattungs-“ Haushaltsstellen ist vor dem Hintergrund der Einhaltung des geplanten
Finanzierungssaldos (vgl. Ziffer 3.2) unbedingt zu gewéhrleisten. Insbesondere zum Ende
eines Haushaltsjahres bedarf es einer Abstimmung zwischen den Beteiligten, damit ein
den Finanzierungssaldo beeinflussender Saldo bei den innerbremischen Verrechnungen/
Erstattungen (Land und Stadtgemeinde) bzw. den Verrechnungen mit Bremerhaven
vermieden wird. Aus Vereinfachungsgriinden wird — soweit nicht gesetzliche
Zahlungstermine entgegenstehen — hiermit bestimmt, dass Zahlungen bei Verrechnungen/
Erstattungen grundsatzlich spatestens mit Falligkeit bis zum 20. eines Monats anzuordnen
sind. Danach erfasste Anordnungen sind mit Falligkeit im folgenden Abrechnungsmonat zu
versehen.

Der Senator fur Finanzen fuhrt ein Verzeichnis der miteinander korrespondierenden
Verrechnungs-/ Erstattungshaushaltsstellen. Auf Basis dieser.Kennzeichnung wird das
IST-Ergebnis in der Regel monatlich beginnend mit dem Halbjahresergebnis ausgewertet.
Festgestellte Abweichungen werden den betroffenen Ressorts zwecks Klarung zugesandt.

Pauschalerstattungen und Pauschalverrechnungen sind in voller Hohe der Anschlage
vorzunehmen. Die erforderlichen Zahlungen sindim Laufe des Monats Juni anzuordnen.

Nach Abschluss des 13. Abrechnungsmonats der Haushalte erfolgt durch den/die PPV
eigenverantwortlich die Abrechnung der innerbremisechen Verrechnungen fir die
Wahrnehmung von Landes- bzw. Gemeindeaufgaben auf der Basis der IST-Ergebnisse
(13. Monat). Das Berechnungsschema.wird vam Senator fur Finanzen im MiP zur
Verfligung gestellt. Die Berechnungsergebnisse sind dem Senator fur Finanzen im Laufe
des 14. Monats mitzuteilen, damit auf dieser Basis ein zentraler Ausgleich vorgenommen
werden kann. Ein detaillierter Zeit-/"Verfahrensablauf wird mit der
Jahresabschlussverfiigung des Senators fur Finanzen bekannt gegeben.

3.18 Erfassung des Anlagevermogens
In der Anlagenbuechhaltung der Kernverwaltung und der kameralen Sonderhaushalte

erfolgt die mengen< und wertméaRige Abbildung des bremischen Anlagevermégens
(Land und Stadtgemeinde), soweit es nicht einem Sondervermdgen zuzurechnen ist.
Mit der vollstandigen Erfassung in der Anlagenbuchhaltung wird die Verpflichtung zur
Inventarisierung nach § 73 LHO erfillt. Bewegliche Sachen (Wirtschaftsgiter) mit
einem Wert von uUber EUR 800,- netto sind einzeln zu erfassen. Die Erfassung von
Wirtschaftsgttern unterhalb der Wertgrenze EUR 800,- netto (ehemals geringwertige
Wirtschaftsguter) erfolgt sachgerecht auf einem entsprechenden Aufwandskonto.

Fur die in den Buchungskreisen 1200 (Haushalt des Landes) und 1300 (Haushalt der
Stadtgemeinde) abgebildete Kernverwaltung und die kameralen Sonderhaushalte
wird die Anlagenbuchhaltung grundsatzlich dezentral in den jeweiligen Dienststellen
eigenverantwortlich wahrgenommen. Es ist zu gewahrleisten, dass die Erfassung der

Seite 50 von 78


https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/haushaltsordnung-der-freien-hansestadt-bremen-landeshaushaltsordnung-lho-vom-25-mai-1971-308551?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-HOBRV2P73

anlagenbuchhaltungsrelevanten Buchungen unverziglich und vor allem in dem
Geschaftsjahr des Geschaftsvorfalls erfolgt. Insbesondere wird darauf hingewiesen,
dass Anlagenabgénge ebenfalls zum Zeitpunkt des Abgangs unverziglich zu buchen
sind. Das nahere Verfahren ist in der Anleitung zur Durchfihrung der
Anla(“:lenbuchhaltung26 beschrieben.

Investive Vorgange, die gegen ein Anlagenverrechnungskonto gebucht werden, sind
spatestens bis zum Abschluss des 13. Monats nachtraglich in der
Anlagenbuchhaltung zu erfassen. Wenn diese in Ausnahmeféllen keine
Anlagenaktivierung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten nach sich ziehen,
sind sie - unter Nennung der Grinde - der Anlagenbuchhaltung bei der
Landeshauptkasse zur weiteren Verarbeitung mitzuteilen. Di€ Mitteilung ist bevorzugt
per Email an den zustéandigen Buchfuhrungsabschnitt der LHK zu,senden.

Abschnitt | BKZ Email \

BFO1 010-099 | buchfuehrungl.bkz001-099@Ilhk.bremen.de
BFO02 100-399 | buchfuehrung2.bkz100-399@Ihk.bremen.de
BFO03 700-999 | buchfuehrung3.bkz700-999@lhk.bremen.de
BFO04 400-699 | buchfuehrung4.bkz400-699@lhk.bremen.de
Investive Vorgange, die nicht bis zum Ende des 13. Monats in der
Anlagenbuchhaltung erfasst wurden, sind auf konsumtive Haushaltsstellen sowie auf
entsprechende Aufwandskonten umzubuchen.

Zur Durchfuhrung zukUnftiger Inventuren werden noch gesonderte Vorgaben zu
gegebener Zeit bekannt gegeben.

Fur  Wirtschaftsgiter .des beweglichen Anlagevermégens, die in die

Anlagenbuchhaltung aufgenommen werden, haben die Dienststellen organisatorisch
die zeitnahe Kennzeichnung der Wirtschaftsguter mit der Anlagennummer, die das
SAP-System dem Anlagenstammsatz zugewiesen hat, sicherzustellen.

Die Anlagenbuchhaltung, fur die Finanzanlagen der FHB liegt in der Verantwortung
des Senators fur Finanzen. Finanzanlagen umfassen insbesondere Anteile an
verbundenen Unternehmen und Einrichtungen, Beteiligungen, Ausleihungen,
Wertpapiere und Sondervermdgen, die langerfristig, d. h. mehr als ein Jahr, im
Vermodgen verbleiben. Einheiten, auf die die Gebietskdrperschaft einen
beherrschenden oder maligeblichen Einfluss ausibt, werden im jahrlichen
Geschaéftsbericht des Landes und der Stadtgemeinde ausgewiesen.

Die Erfassung von anlagenbuchhaltungsrelevanten Buchungen im Bereich
Finanzanlagen, beispielsweise die Erh6hung des bremischen Eigenkapitals an einer
Gesellschaft durch den Kauf von Anteilen, ist daher unverziglich der
Landeshauptkasse zu melden (Email an anlagenbuchhal-tung@Ilhk.bremen.de ). Die
Landeshauptkasse Ubermittelt die Information zur weiteren Bearbeitung an den
Senator fur Finanzen, Referat 24.
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3.19 Haftung der Bediensteten, Erstattungsverfahren
Die vermogensrechtliche Haftung der Beamten im Innenverhaltnis gegenuber dem
Dienstherrn fir einen durch schuldhafte Verletzung von Dienstpflichten verursachten
Schaden ist in § 48 BeamtStG in Verbindung mit § 51 BremBG geregelt. Diese
Bestimmung gilt gem. dem TV-L gleichermal3en (vgl. 8 3 Abs. 7 TV-L).
Fur die Schadenhaftung der Beschaftigten des TVOD gilt 8 3 Abs. 6 TVOD (Haftung
auf Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit).
Die Entscheidung der Frage, ob ein Haftungstatbestand vorliegt, sowie die
Durchsetzung des Anspruchs obliegen der fir den Amtsbereich des betreffenden
Bediensteten zustdndigen senatorischen bzw. gleichgeordneten Behérde; die
Entscheidungsbefugnis kann auf zugeordnete Dienststellen delegiert werden. Bei
Schaden groBeren Ausmalies, die nicht sofort ersetzt werden, st der Senator flr
Finanzen uber die haushaltsmalligen Auswirkungen “zu, unterrichten. Auf die
Mitteilungspflicht nach 8 9 Abs. 3 des Gesetzes Uber die. Rechnungsprufung in der
Freien Hansestadt Bremen wird hingewiesen.
Da das geltende Dienstrecht eine ausreichende Grundlage fir die Realisierung von
Schadenersatzanspriichen gegeniber Bediensteten bietet, verzichtet der Senator flr
Finanzen auf die Durchfihrung von Erstattungsverfahren nach dem Gesetz lber das
Verfahren fir die Erstattung von Fehlbetragen an o6ffentlichem Vermdgen
(Erstattungsgesetz) vom 18. April 1937 (SaBremR ReichsR 2040 f 1).

3.20 Erhebung von Verzugszinsen und Saumniszuschlagen
Fur die Erhebung von Verzugszinsenbei privatrechtlichen Forderungen der Freien

Hansestadt Bremen gilt die"YV-LHO«Nr. 4 zu § 34 LHO. Danach ist der gesetzliche
Verzugszinssatz nach 8§ 288 Abs. 1.S. 1 Birgerliches Gesetzbuch (BGB) in Hohe von
5 % Uber dem Basiszinssatz (8247 BGB) anzuwenden, soweit nicht die Regelung
gem. VV-LHO Nr. 4.1 Satz 2.zu § 34 LHO greift.

Die Erhebung von Saumniszuschlagen auf Kosten oder Beitrage richtet sich nach
§ 23 des Bremischen. Gebuhren- und Beitragsgesetzes (BremGebBeitrG) vom 16.
Juli 1979 (Brem."GBI. S. 279 --203-b-1) in der jeweils geltenden Fassung.

Der Zinssatz zur Ermittlung des weitergehenden Verzugsschadens im Sinne der VV-
LHO Nr. 4.2 zu 8 34 LHO ist grundsatzlich mit einer Sachverhaltsdarstellung in
zeitlicher Reihenfolge schriftlich beim Senator fir Finanzen - Referat 23 - zu erfragen.
Bei der Erhebung von Verzugszinsen bei 6ffentlich-rechtlichen Forderungen sind —
sofern keine Bestimmung in der dem Sachverhalt zugrundeliegenden Verordnung/
Gesetz enthalten ist, - die Vorgaben unter VV-LHO Nr. 4.3 zu § 34 LHO zu beachten.

3.21 Schadenersatzanspriiche
Schadenersatzanspriiche gegen Dritte, die sich aus Korperverletzungen bremischer
Bediensteter ergeben, werden zentral von Performa Nord geltend gemacht. Die
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Einnahmen werden bei den zentral veranschlagten Personalausgaben gebucht
(Ausnahme: Eigenbetriebe und Sonderhaushalte). Der Senator fir Finanzen kann in
Ausnahmefallen im Wege der Nachbewilligung bereits erzielte Mehreinnahmen an die
Dienststellen weiterleiten.

Performa Nord sind entsprechende Falle unverziglich mitzuteilen (vgl.
Rundschreiben des Senators fur Finanzen, Nr. 23/2006 vom 19. Oktober 2006).

Im Falle sonstiger Schadenersatzanspriiche aus deliktischen Schaden gegenuber
Dritten ist zu prifen, ob unter Effizienzgesichtspunkten die Durchsetzung derartiger
Anspriche Performa Nord tbertragen werden kann. Die Einnahmen werden in diesen
Fallen bei den geschadigten Dienststellen und Einrichtungen gebucht. Bezuglich der
Performa Nord entstehenden Kosten ergeht noch eine gesonderte Regelung.

Bei der Geltendmachung von Schadenersatzanspriichen ist sicherzustellen, dass
nicht nur der Ersatz der Kosten fir die MafBnahmen der eigentlichen
Schadenbeseitigung verlangt wird, sondern auch der, Ersatz der bei der
Schadenbearbeitung entstandenen konkreten Auslagen fir Porto, Telefonate usw.
Diese Auslagen sind als Pauschalbetrag in H6he von z. Zt. 15 Euro je Schadenfall
dem Schadiger in Rechnung zu stellen. In zu begrindenden Fallen kann die
Pauschale erhoht oder erméRigt werden;wsofern sie zu den tatsachlichen
nachweisbaren Aufwendungen in einem offenbaren Missverhdltnis steht. Fir den
Verwaltungsaufwand im engeren Sinne (Arbeitszeit im Zuge der Schadenfeststellung
und -abwicklung) kann kein Ersatz gefordert werden.

3.22 Mahnkosten bei privatrechtlichen Foerderungen
Beim Abschluss und beinder Anderung von Vertragen, die privatrechtliche
Forderungen der Freien'Hansestadt Bremen begrinden oder zum Inhalt haben oder
bei der Vereinbarung .von Zahlungsregelungen aus sonstigen privatrechtlichen
Schuldverhaltnissen (z. B. sungerechtfertigte Bereicherung, unerlaubte Handlung),
sind zu Gunsten" der /Freien Hansestadt Bremen auler der sonstigen

Verzugsfolgeregelung. fur jedes aufRergerichtliche Mahnschreiben, das nach Eintritt
des Verzugs ergeht, Mahnkosten in HOhe des Satzes nach Nr. 904.00 der
Kostenverordnung der Finanz- und Steuerverwaltung vom 23. Juli 2002 (Brem.GBlI.
S. 317), zuletzt geandert durch Verordnung vom 30.04.2019 (Brem.GBI. S. 283), zu
vereinbaren.

3.23 Veranderung von Anspriichen sowie Anderung von Vertridgen, Vergleiche
(8 58, 59 LHO)
Fur die Niederschlagung von nicht beitreibbaren Forderungen durch die
Landeshauptkasse (Vollstreckungsstelle) gelten zusatzlich die in dem Erlass des
Senators fur Finanzen vom 6. November 1995 -251- getroffenen Regelungen.
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Fur die Stundung und den Erlass von Gebuhren und Beitrdgen gelten die besonderen
Vorschriften des Bremischen Gebuhren- und Beitragsgesetzes in der jeweils gultigen
Fassung.

Fur die Anderung von Vertragen bzw. den Abschluss eines Vergleichs sowie eine
Veranderung von Anspriichen sind im Ubrigen die VV-LHO zu § 59 LHO zu beachten.
Die nach den Verwaltungsvorschriften zu 8 59 LHO zu erfullenden Voraussetzungen
sind sorgfaltig unter Einbeziehung der Stundungs-, Niederschlagungs- und
Erlasspraxis zu prifen.

In Fallen von grundsatzlicher Bedeutung ist die ressortinterne Innenrevision zu
beteiligen. Zudem bedarf die Entscheidung der zustandigen Senatorin/des
zustandigen Senators in diesen Fallen der Einwilligung des Senators fir Finanzen
(vgl. VV-LHO Nr. 5.2 zu § 59 LHO).

Ein Fall von grundsatzlicher Bedeutung ist insbesondere \anzunehmen, wenn die
Entscheidung Uber den Einzelfall hinaus préjudizierende Auswirkungen haben kann.
Mit der letzten Novellierung der VV-LHO zu 8§.59 LHO wurde klargestellt, dass
Forderungen nach Insolvenz mit Restschuldbefreiung als unbefristete
Niederschlagung zu buchen sind.

Im SAP ERP ECC 6.0 —System sind die_hierzu-erforderlichen Buchungsbelege mit
der Belegart ,DN“ und der Mahnsperre ,|I“ *zu buchen.

In der Kombination Belegart/ Mahnsperre bietet SAP somit folgende Uber dir
Anforderungen der VV-LHO hinausgehende Unterscheidungen:

Grund der Ausbuchung Belegarten* Mahnsperre*
Unbefristete Niederschlagung DN (bzw. */ON)

Befristete Niederschlagung DY (bzw. YG/QY)

Erlass DE (bzw. YH, OH)

Ausbuchung nach Insolvenz mit DN (bzw. *, ON) | (bzw. K)
Restschuldbefreiung

Ausbuchung nach Insolvenz ohne DY (bzw. YG/OY) ||| (bzw. K)
Restschuldbefreiung

Ausbuchung wegen Verjahrung DP (bzw. YP)

* Die Belegarten ,YN*, ,YG*, ,YH" und ,YP"“ sowie ,SN“, ,SY“ und ,SE" sind nur von
den SAP vorgeschalteten Fachverfahren zu nutzen. Wird im Fachverfahren nicht
zwischen unbefristeten und befristeten Niederschlagungen unterschieden, wird die
Niederschlagung aus dem Fachverfahren als befristete gewertet. Fir unbefristete
Niederschlagungen sind Anderungsanordnungen mit der Belegart DN zu erstellen
und von der Landeshauptkasse in SAP zu erfassen.

Die Belegarten ,ON“, ,OY“ und ,,OH" sind nur von der Vollstreckungsstelle und der
Gerichtskasse der Landeshauptkasse zu nutzen.
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Die Mahnsperre ,K“ ist nur von der Vollstreckungsstelle und der Gerichtskasse der
Landeshauptkasse zu nutzen.

Die gestundeten, niedergeschlagenen oder erlassenen Betrdage eines
Haushaltsjahres sind, soweit nicht unmittelbar durch das zustandige Ressort eine
entsprechende Eingabe in das SAP ERP ECC 6.0 -System vorgenommen wird, dem
Senator fur Finanzen, Referat 24, bis zum 15.April des Folgejahres unter
Verwendung des in der Anlage zu den VV-LHO zu § 59 LHO beigefiigten Vordrucks
mitzuteilen. Dies gilt beispielsweise insbesondere fur die Falle in den
Sondervermogen.

3.24 Verpflichtungserméchtigungen (VE)

Grundsatzlich?’ ist fur eine MaBnahme, die die Freie Hansestadt/Bremen Land oder
die Stadtgemeinde Bremen zur Leistung von Ausgaben in kiinftigen Haushaltsjahren
verpflichten kann, die Erteilung einer Verpflichtungsermachtigung erforderlich

(hinsichtlich der Anmietung von Grundstticken, Gebauden etc. wird auf die Regelung

in 4.3 verwiesen).

Die Inanspruchnahme einer veranschlagten bzw. die Erteilung einer zusatzlichen

(Uber- bzw. aul3erplanmafigen) Verpflichtungsermaehtigung bedarf der Einwilligung

des Senators fir Finanzen (8 38 Abs. 3 LHO). D.h. in der Praxis der Zustimmung des

Haushalts- und Finanzausschusses mit Ausnahme der folgenden Erméchtigungen:

. Veranschlagte Verpflichtungsermachtigungen kénnen geman § 4 Abs. 8 der
Haushaltsgesetze 2022 durch denjeweiligen Produktbereichsverantwortlichen
fur in sich abgeschlossene MaBnahmen bis zu 500 Tsd. Euro erteilt werden,
sofern die Abfinanzierung im Rahmen des nachstjahrigen Haushalts oder in der
geltenden Finanzplanung gesichert ist.

. Zusatzliche (d.h. Gber=.oder aul3erplanmafige) Verpflichtungsermachtigungen
durfen gem. 8 10 Abs. 4 Nr. 4 der Haushaltsgesetze bis zur Hohe von 500 Tsd.
Euro durch denSenator fur Finanzen erteilt werden.

Eine VE ist UberplanmaRig, wenn eine im Haushaltsplan fiir den vorgesehenen
Zweck erteilte VE hinsichtlich ihres Gesamtbetrages tberschritten wird.

Eine VE ist auBBerplanmafig, wenn im Haushaltsplan fur den vorgesehenen Zweck
keine VE veranschlagt ist.

Sobald die Einwilligung (Erteilung) erfolgt ist, valutiert diese
Verpflichtungserméachtigung. Die Bewirtschaftung der valutierenden
Verpflichtungserméachtigungen unterliegt — wie auch die der Ausgaben — den
Regelungen des § 34 LHO einschl. der hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften.
Erteilte und nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermachtigungen, die aus
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Ausgabemitteln des laufenden Jahres nicht abgedeckt werden kodnnen, gelten
aufgrund der haushaltsgesetzlichen Regelung fort.

Mit dem Wechsel des Haushaltsjahres werden zunadchst die noch nicht durch
Barmittel abgedeckten Betrage des vorhergehenden Haushaltsjahres sowie der im
laufenden Haushaltsjahr geplante Abdeckungsbetrag betragsmaRig als offene
Abdeckung Gbernommen. Dieser Betrag reduziert sich im Laufe des Haushaltsjahres
in HOohe der erfolgten Abdeckungen (in der Regel durch Barmittelanschlage, zur
Verfigung stehende Mittel im Deckungskreis bzw. erzielte
Einnahmeverfugungsmittel). Die Verantwortlichen des Produktgruppenhaushalts sind
verpflichtet, dem Senator fur Finanzen (Spiegelreferat) im laufenden Haushaltsjahr
erfolgte Abdeckungen sowie nicht bendtigte Verpflichtungsermachtigungen jeweils
zum Quartalsende im Rahmen der Controllingberichterstattung mitzuteilen.

Fir den Fall, dass eine Verpflichtung zu Lasten de$ folgenden Haushaltsjahres
eingegangen werden soll, es sich aber um Ubertragbare; Ausgaben handelt und die
Verpflichtung aufgrund sich abzeichnender Ausgaberestel eingegangen werden soll,
bedarf es keiner VE.

Soweit es erforderlich ist, dass sich die FHB gegeniiber dem
Zuwendungsempfangenden  fir kommende; Haushaltsjahre verpflichtet -
beispielsweise bei Projektférderungen, die sich iiber das laufende Haushaltsjahr
hinaus erstrecken - bedarf es einer Verpflichtungserméchtigung (Ziffer 3.2 der V-
LHO zu § 23 LHO). Dementsprechend schreibt auch Ziffer 4.2.5 der VV-LHO zu § 44
LHO vor, dass der Bewilligungszeitraum Sich tiber das laufende Haushaltsjahr hinaus
erstrecken kann, wenn eine haushaltsréchtliche Ermachtigung vorliegt.

3.25 Selbstbewirtschaftungsmittel
Nach § 9 Absatz 2. Nr. 10 <des Haushaltsgesetzes (Land) kénnen die im
Haushaltsplan ausgewiesenen Anschlage far aulR3erhochschulische
Forschungsinstitute “im»Sinne von § 15 Abs.2 LHO zur Selbstbewirtschaftung
bestimmt ausgewiesen werden.
Nahere Verfahrensregelungen trifft der Haushalts- und Finanzausschuss.

3.26 Bremen-Fonds zur Bewadltigung der Folgen der Corona-Pandemie (PPL 95)
In den Haushalten des Landes sowie der Stadtgemeinde Bremen 2022/2023 sind
Globalmittel fur die Bekampfung und Abmilderung der Folgewirkungen der Pandemie
eingestellt worden, die erst im Haushaltsvollzug fir konkrete MalRnahmen aufgelost
werden, um bedarfsgerecht auf die Pan-demiefolgen reagieren zu kénnen. Fir das
Land Bremen betragen diese Globalmittel des Bremen-Fonds 140 Mio. Euro in 2022
bzw. 120 Mio. Euro in 2023 und fur die Stadt Bremen 230 Mio. Euro in 2022 bzw. 190
Mio. Euro in 2023. Der ,Bremen-Fonds* wird durch den Senator fur Finanzen in Form
des eigens dafur eingerichteten Produktplans 95 verwaltet; innerhalb dieses
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Produktplans erfolgt die Bewirtschaftung durch die maflinahmenverantwortlichen
Ressorts (Fremdbewirtschaftung).

Uber die konkreten EinzelmaRnahmen, die aus dem Bremen-Fonds zu finanzieren
sind, beschlieRen der Senat sowie der Haushalts- und Finanzausschuss - nach
Feststellung der Notsituation durch den Haushaltsbeschluss der Birgerschaft - im
Vollzug der Haushalte auf Basis antragsbegrindender Vorlagen der Ressorts, in
denen die Einhaltung der Prufkriterien zur Mittelverwendung aus dem Bremen-Fonds
(u.a. Kausalitat, Erforderlichkeit, Vorrangigkeit insb. von EU- und Bundesmitteln)
darzulegen ist. Eine Finanzierung von MalRnahmen aus dem Bremen Fonds und
somit auch eine Zuordnung von Haushaltsstellen in den neuen Produktplan 95 setzt
eine vorherige Gremienbefassung voraus. Dabei kann der Ausgleich von
haushaltsméfigen coronabedingten Mindereinnahmen/ haushaltstechnisch Uber
Kompensationszahlungen aus dem PPL 95 an den jeweils betroffenen Ressort-PPL
erfolgen (Uber haushaltsinterne Verrechnungen/Erstattungen).

Die Inanspruchnahme des Bremen-Fonds geht mit besonderen Dokumentations- und
Darlegungspflichten einher. Die konkreten Malinahmen, die aus dem Bremen-Fonds
finanziert werden, missen im kausalen Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
stehen und zur Bewaltigung der Pandemie bzws deren Folgen erforderlich sowie
plausibel hergeleitet sein. Bezlglich der einzelnen Prufkriterien zur Finanzierbarkeit
von MalRnahmen aus dem Bremen-Faonds wird auf das Antragsformular, welches den
Malinahmenvorlagen zum Bremen-Fonds beizufiigen ist, verwiesen. Dies ist im VIS-
Mandaten FHB hinterlegt. Die Steuerung der Mittelabflisse im Haushaltsvollzug
erfolgt grundsatzlich Gber das allgemeine PGH-Controlling des Produktplans 95, um
unterjahrig die haushaltsmaRigen Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie ggf.
erforderliche Nachsteuerungsbedarfe frihzeitig zu erkennen. Der Senator fur
Finanzen wird im Zuge der Controllingberichterstattung ausgehend von Zulieferungen
aus den Ressorts regelméalig dber die Mittelabflisse, Prognosen, Ziele und
Kennzahlen im Produktplan 95 berichten und ggf. erforderliche Handlungsvorschlage
zur Steuerung der Mittelabflisse einbringen. Den bewirtschaftenden Ressorts obliegt
dabei und generell fur ihre jeweiligen MalBhahmen die Ressourcenverantwortung
(bspw. Beantragung von weitergehenden Nachbewilligungen etc.). Damit einher geht
auch die Verantwortung der Ressorts, sicherzustellen, dass ausschlie3lich durch die
Corona-Pandemie ausgeloste sowie zur Bekampfung deren Folgen erforderliche
Ausgaben im Produktplan 95 zu buchen sind.

Standardmalig bittet der Senat die antragsstellenden Ressorts bei Bremen-Fonds-
Vorlagen, anderweitige, sich ggf. im weiteren Jahresverlauf noch ergebende
Moglichkeiten zur Abdeckung der Mittelbedarfe innerhalb des Ressortbudgets sowie
durch mdogliche Bundes- und EU-Mittel im Rahmen des Controllings laufend zu
prufen, da diese vorrangig vor einer Kreditfinanzierung einzusetzen wéaren. Sollte sich
erst im Rahmen der Abrechnung der Produktplanhaushalte ergeben, dass nicht
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zweckgebundene Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben in den Ressortbudgets
entstehen, sind diese bis zur Hohe der zentral aus dem Bremen-Fonds finanzierten
Betrage zu streichen.

Kurz- bis  mittelfristige = Personalbedarfe  sind  prioritar ~ Uber  interne
Personalumsteuerung zu decken. Sollte das nicht mdglich sein, sind dariber hinaus
gehende Aufwendungen (Aushilfskrafte, Honorarvertrdge, Auszahlung angeordneter
Mehrarbeit) Gber gesonderte Nebentitel (Titel 427) zu buchen. Sollte Personal nach
Gruppierungsplan uber die Titel 422 oder 428 zu buchen sein, sind die
Haushaltsstellen im Budgetbereich ,Flexibilisierungsmittel* einzurichten und in der
Bezeichnung entsprechend zu kennzeichnen. Es ist zu beachten, dass es sich bei
allen coronabedingten Personalkosten lediglich um zeitlichibéfristete Bedarfe handeln
kann.

Zu der haushaltstechnischen Abbildung beziglich der Einrichtung der erforderlichen
gesonderten Haushaltsstellen wird auf das Rundschréiben.des Senators flr Finanzen
vom 15.04.2020 (,Haushaltstechnische  Abbildung’ von coronabedingten
Haushaltseffekten - Hinweise und Verfahrensregelungen®) verwiesen.?®Dabei wird
nochmal betont, dass unabhéngig von der Frage der (vorrangigen) dezentralen
Finanzierung aus Ressortbudgets oder der zentralen Finanzierung aus dem Bremen-
Fonds méglichst samtliche corona-bedingté Haushaltseffekte iiber gesonderte und
entsprechend im Aufgabenfeld in. SAP mit der Kennung ,4“ versehene
Haushaltsstellen abzubilden sind.

Beziglich der Beschaffung von Hygieneinfrastruktur wird auf das Rundschreiben des
Senators fur Finanzen Nummer(10/2020 vom 11.05.2020 (,Hinweise zur Beschaffung
hygienischer Infrastruktur, ‘Organisatorische und verfahrensméRige Regelungen®)
hingewiesen.

3.27 Kennzeichnung von Haushaltseffekten im Zusammenhang mit dem Krieg

t

gegen die Ukraine

Der Senator fiir Bina@nzen hat mit Schreiben vom 29.03.2022 die Ressorts gebeten,
die Erfassung der' Haushaltseffekte im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg
sicherzustellen und" hierfiir, soweit méglich, gesonderte Haushaltsstellen in den
jeweiligen Produktplanen einzurichten. Diese gesonderten Haushaltsstellen sind in
der Zweckbestimmung mit Ukraine-Bezug zu versehen und im Aufgabenfeld mit der
Kennung 1999 zu kennzeichnen. Fur weitere Details wird auf das vorgenannte
Anschreiben verwiesen.

Liegenschaften

Nutzungsentgelt fiir Vermégensgegenstande, Grundstiicke und
Grundstiicksteile usw. (Gr. 124)
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Unbeschadet der Regelung gemafld Ziffer 4.2.1 ist das Nutzungsentgelt, das von
Dritten fir die nach Stunden bemessene einmalige oder sich wiederholende
Inanspruchnahme von Grundstiicken und Grundstticksteilen (z. B. Sitzungszimmer,
Schulraume) zu entrichten ist, von den Behérden zu erheben und in ihren Haushalten
zu vereinnahmen, die auch die entsprechenden Vereinbarungen mit den Dritten
treffen. Dieses gilt auch fir die Uberlassung an andere Behdrden bzw. Dienststellen.
Das Entgelt soll so bemessen werden, dass es der ortsublich angemessenen
Jahresmiete oder -pacht entspricht, zumindest aber die nach betriebswirtschaftlichen
Grundsétzen ansatzfahigen Kosten (Kosten fur Personal, Betrieb, Unterhaltung sowie
Verzinsung und Abschreibung des aufgewendeten Kapitals) deckt. Sinngemal gelten
diese Regelungen auch fur die Nutzung von Vermodgensgegenstanden.

Bremisches Grundvermoégen darf zu Nutzungen unter vollem Wert nicht vergeben
werden. Nutzungen, denen ein offentliches Interesse ‘und deshalb eine finanzielle
Forderungswaurdigkeit vom zustandigen Bedarfstrager zuerkannt werden, sind nicht
durch Verzicht auf Mieten, Pachten usw. .zu /unterstitzen, sondern aus
Haushaltsmitteln des zustdndigen Bedarfstragers. Dies gilt auch fur bereits
vorgenommene Nutzungstberlassungen unter vollem»Wert, die nach den jeweiligen
vertragsrechtlichen Moglichkeiten auf Uberlassungen zu vollem Wert umzustellen
sind. Im Ubrigen wird auf die Richtlinien zur Vermietung, Verpachtung und
Zwischennutzung von Immobilien des Landes und der Stadtgemeinde Bremen an
Dritte vom 7. November 2008 verwiesen.

Soll ausnahmsweise bei der Nutzung»von Vermodgensgegenstanden von den
Grundsatzen abgewichen werden,Jist¢(§ 63 Abs.5 LHO mit den dazu ergangenen
Verwaltungsvorschriften zu beachten. In Erganzung zu VV-LHO Nr.5 zu § 63 LHO
wird hiermit bestimmt, ‘dass Regelungen wie Entgeltordnungen o. &., in denen
Entgelte unter Wert fiur, die” Uberlassung von Vermoégensgegenstanden festgelegt
werden, in den Fallen des § 63 Abs. 4 LHO ohne betragliche Einschréankung der
Zustimmung des Senators fur Finanzen bedurfen.

Vertrage uiber Vermietungen, Verpachtungen und sonstige
Nutzungsiiberlassungen von Grundstiicken, Grundstiicksteilen, Gebauden und
Gebaudeteilen einschliellich der Anrechnungsséatze von
Dienstwohnungsinhabern (Gr. 124)

4.2.1 Grundsatz

Vertrage dber Vermietungen und Verpachtungen von landes- und stadteigenen
Grundstucken und Grundsticksteilen, Gebauden und Gebaudeteilen des
Allgemeinen  Grundvermogens einschlieBlich der Vertrage Uber sonstige
Nutzungsuberlassungen werden von der Immobilien Bremen — Eigenbetrieb der
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Stadtgemeinde Bremen (IB Stadt), geschlossen. Die Einnahmen flieBen den
Sondervermogen Immobilien und Technik sowie Infrastruktur zu.

Vertrage Uber Vermietungen und Verpachtungen von Grundstiicken und
Grundstucksteilen, Gebauden und Gebaudeteilen der Sondervermdgen Immobilien
und Technik des Landes und der Stadtgemeinde Bremen (Untervermietungen im
Verwaltungsgrundvermdgen)  einschlieBlich  der  Vertrdge  Uber  sonstige
Nutzungsuberlassungen werden von den nutzenden Dienststellen
eigenverantwortlich ausgehandelt, bedurfen aber der Zustimmung der IB, die auch
die Vertrage mit den Dritten abschliel3t. Die Einnahmen hieraus flieRen den
nutzenden Dienststellen, allerdings nur bei neu abzuschlie3enden Vertragen, zu.

Die Vermietung von Grundsticken und Gebauden, welché von unselbststandigen
Stiftungen und Betrieben nach § 26 Abs. 1 LHO genutzt werden, erfolgt durch IB fir
das Sondervermdgen Immobilien und Technik, das auch'die Mieten vereinnahmt.

Fir die TK- und IT-Netzinfrastruktur des zentfalén, Dienstleisters sind die
erforderlichen Betriebsraume kostenfrei zur Nutzdng zu (berlassen und im
Grundbuch als Nutzungsiiberlassung einzutragén. Der Senator fiir Finanzen stellt
eine entsprechende Liste im Rahmen der neuen Netzplanung von Dataport zur
Verfugung.

4.2.2 Aushahmen
Ausgenommen von der grundsatzlichen Regelung sind die von der Bevollmachtigten
der Freien Hansestadt Bremen beim Bund, von der Universitat Bremen, von den
bremischen Hochschulen, von (der Senatorin flir Wissenschaft und Hafen fur die
Sondervermégen Hafen und\ Fischereihafen, vom Amt fur StralBen und Verkehr fur
den Bereich des offentlichen Personennahverkehrs (Sondervermdgen Infrastruktur)
und von dem Senator fur Finanzen verwaltete Grundstiicke.

4.2.3 Dienstwohnungen

Die Dienstwohnungsvergtitungen (Mieten) und Nebenkostenvorauszahlungen werden
von Performa Nord monatlich bei der Entgeltzahlung einbehalten. Performa Nord
fuhrt die einbehaltenen Mieten an das Sondervermdgen Immobilien und Technik ab;
die Nebenkostenvorauszahlungen werden an die jeweilige Behotrde weitergeleitet, die
die Dienstleistung des/der Dienstwohnungsinhabers/Dienstwohnungsinhaberin
angefordert hat. Die Vereinnahmung erfolgt bei der jeweiligen Behdrde auf einem
Titel der Gruppe 124.

4.2.4 Behotrdenparkplatze
Vertrage Uber die Nutzung von Behérdenparkplatzen sind geméafd den vom Senator
fur Finanzen erlassenen Richtlinien zur Bewirtschaftung von Behdrdenparkplatzen
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der Freien Hansestadt Bremen (Land und Stadtgemeinde) vom 4. April 1995 von den
hausverwaltenden Dienststellen abzuschliel3en.

Die von den Beschéftigten der Freien Hansestadt Bremen (Land) und der
Stadtgemeinde Bremen zu zahlenden Entgelte werden von der Performa Nord
einbehalten. Die von Dritten zu entrichtenden Entgelte werden von den
hausverwaltenden Dienststellen eingezogen.

Anmietungen und Anpachtungen sowie Vermietungen und Verpachtungen von

Grundstiicken und Grundstiicksteilen, Gebauden und Gebaudeteilen
Grundsticke, Grundsticksteile, Gebaude und Gebaudeteile gleich welcher Art,
durfen nur durch Immobilien Bremen (IB) als Verwalterin der Sondervermdgen
Immobilien und Technik des Landes und der Stadtgemeinde Bremen, die auch die
Miet- und Pachtvertrage abschliel3t, beschafft, angemietet oder angepachtet werden.
Vor Abschluss der Miet- und Pachtvertrdge und<vor. Erweiterung bestehender
Vertrage mussen die erforderlichen haushaltsrechtlichen Voraussetzungen bei der
Bedarfsbehotrde gegeben sein (vgl. auch VV-LHO Nr. 3'zu § 38 LHO). Dies gilt auch
fur den Fall der erstmaligen Vermietung eines Grundsticks, Grundstlicksteils,
Gebéaudes und Gebaudeteils aus dem Bestand.des Sondervermdégens Immobilien
und Technik, auch wenn dieses bereits zuvor von einem anderen Ressort genutzt
wurde. Bei einer ressortinternen Nutzungsanderung ist keine VE erforderlich. Eine VE
ist auch dann erforderlich, sofern durch die Vermietung ein individueller
Rechtsanspruch erfillt werden soll.
Im Falle der Ent- bzw. weiteren Befristung eines bestehenden Mietverhaltnisses,
welche die Grenzen der Verpflichtungen fur laufende Geschafte nach VV-LHO Nr. 3.1
zu § 38 Abs. 5 LHO uberschreitet, ist ebenfalls eine VE erforderlich.
Bei Dauerschuldverhaltnissen< ist fiur die Bemessung der Hohe der
Verpflichtungsermachtigungwon folgenden Grundsétzen auszugehen.
. Bei Vertragen auf bestimmte Zeit hat die Verpflichtungserméachtigung die
gesamte Vertragsdauer abzudecken.

. Bei Vertragen auf unbestimmte Zeit ist die Verpflichtungsermachtigung fur die
Zeit bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums (aktuell bis 2024) zu
bemessen.

Die vom Senat am 9. Oktober 2007 beschlossene Mustervereinbarung fir
Flachenbereitstellungen durch IB ist zu beachten. Entsprechendes gilt fur den
Abschluss von Erbbauvertragen.

Fir die bremischen Behorden in Bremerhaven und fir die Betriebe nach § 26 Abs. 1
LHO und die bremischen Eigenbetriebe gilt Absatz 1 entsprechend.
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Die Universitdt und die Hochschulen in Bremen erledigen Anmietungen und
Anpachtungen (einschl. Verwaltung und Abwicklung bestehender Vertrage) in eigener
Zustandigkeit.

Bei Aufgabe der Nutzung von Grundstiicken, Grundsticksteilen, Geb&uden oder
Gebéaudeteilen ist von den zustdndigen Dienststellen oder Einrichtungen
sicherzustellen, dass grundsatzlich tber die Dauer der Nutzung hinaus keine Kosten
mehr anfallen. Insbesondere sind Vertrdge Uber Energieversorgung, Reinigung,
Wartung, Fernsprechanschlisse und Versicherungen in Abstimmung mit IB
rechtzeitig zu kiundigen oder auf den/die neuen Eigentimer/neue Eigentimerin bzw.
Nutzer/Nutzerin zu Ubertragen.

4.4 Echtmieten

Die an das Sondervermbégen Immobilien und = Technik zu leistenden
Echtmietzahlungen fir die Nutzung 6ffentlicher Gebaude wurden dezentralisiert. Die
Mietzahlungen sind monatlich im Voraus pro Gebaude zu leisten.
Standortwechsel/-aufgaben, die eine Echtmietreduzierung ab 100 Tsd. Euro p.a. zur
Folge haben, bedirfen der Zustimmung( des Senats und des Haushalts- und
Finanzausschusses. Unterhalb dieses Schwellenwertes entscheidet der Senator fur
Finanzen. Der Entscheidungsvorlage ist ein Vordruck, der u.a. die Ergebnisse der
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung einschlie3licheiner Darstellung zur Flachen- und
Kostenreduzierung enthalt, beizufigen.

4.5 Feuerversicherung fiir das Verwaltungsgrundvermégen der Freien Hansestadt
Bremen Land und der Stadtgemeinde Bremen
Die Zahlung der Feuerversicherungspramien erfolgt Uber die Sondervermégen
Immobilien und Technik; die Rramienumlage auf alle davon betroffenen bremischen
Immobiliennutzer (incl. Universitat, Hochschulen, Theater) erfolgt durch Immobilien
Bremen (IB) als Verwalterin dieser Sondervermdégen.

4.6 Unterhaltung der Gebaude sowie Unterhaltung der AuBenanlagen, Griinflichen

usw. bei Gebduden

Fur die Bauunterhaltung der in den Sondervermégen Immobilien und Technik
enthaltenen Gebaude ist grundsatzlich Immobilien Bremen (IB) als Verwalterin
zustandig.  Sonderregelungen  mit  einzelnen Nutzern/Nutzerinnen,  die
Gebaudeunterhaltungsmal3nahmen weiterhin in eigener Zustandigkeit durchfihren,
sind moglich. Schénheitsreparaturen fallen entsprechend den Mietvertradgen in die
Zustandigkeit der Nutzer/Nutzerinnen.

Fur die Unterhaltung der AuRenanlagen und Grinflachen sind weiterhin die Nutzer/
Nutzerinnen zustandig.

4.7 Planung, Neubau und Um-/Erweiterungsbau
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Bei Objekten, die Bestandteil der Sondervermdgen Immobilien und Technik des
Landes und der Stadtgemeinde Bremen sind, ist Immobilien Bremen (IB) fir die
Bereitstellung zusatzlicher Flachen durch Neu-, Um- und Erweiterungsbauten oder
Ankéaufe zustandig. 1B beauftragt Planung und Bau. Die Bereitstellung zusatzlicher
Gebaude und Flachen erfolgt gegen eine kostendeckende Investitionszuweisung des
nutzenden Ressorts oder durch eine zentrale Investitionszuweisung. Die
ErweiterungsmalRnahmen setzen generell voraus, dass
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen entsprechend den Vorschriften der neu gefassten
Richtlinie fir die Planung und Durchfihrung von Bauaufgaben (RL Bau) vorliegen.
Fur Objekte, die nicht Bestandteil der Sondervermdgen Immobilien und Technik des
Landes und der Stadtgemeinde Bremen sind, bleibt€s bei den bisherigen
Zustandigkeiten.

Kassen-IBuchungstechnische Regelungen

Bewirtschaftung der Geldmittel

Zum Zweck der Zinsminimierung und zur Verbesserung der Liquiditatsplanung des
Senators fur Finanzen fur die Kassendispasition der Landeshauptkasse haben die
anordnenden Stellen bei Einnahmen oder Ausgaben (ohne Bundeshaushalt und
Ausgleichsfonds) von mehr als 1 Mio. Euro im Einzelfall dem Senator fur Finanzen
spatestens bis 9.00 Uhr des Bankarbeitstages der Falligkeit ggf. telefonisch eine
Meldung der voraussichtlichen Zahlungseingange bzw. des voraussichtlichen Bedarfs
an Kassenmitteln mitzuteilen.

Diese Meldungen (und eventuelle Aktualisierungen) sind dem Senator fur Finanzen

-Referat 23- sowie der LHK (Sachgebiet X) telefonisch, per Telefax oder per E-Mail?®
zu Ubermitteln. Vorstehendes «gilt auch fiur erwartete Mittelbewegungen auf

aulR3erhaushaltsméaRigen Konten.

Einrichtung neuersBuchungsstellen
Die Einrichtung /meuer Buchungsstellen (Haushaltsstellen, AH-Konten wie

beispielsweise Verwahr- und Vorschusskonten etc.) ist bei dem Senator fir Finanzen
unter Beifigung einer inhaltlichen Begrindung nebst sog. ,Technischen
Erfassungsbogen® schriftich zu beantragen. Sofern es sich bei der neu
einzurichtenden Buchungsstelle um Ersatz fur eine bisherige Buchungsstelle handelt,
ist mit dem Antrag zusatzlich die bisherige Haushaltsstelle zu benennen. Diese
Information wird im Stammdatum der neuen und der bisherigen Buchungsstelle in
SAP ERP ECC 6.0 aufgenommen.

Historik-Kennzeichnung von Buchungsstellen
Im Rahmen der vorzunehmenden Tatigkeiten zum Jahresabschluss ist die
Kennzeichnung ,kein Haushaltsplan-Druck” bei den bestehenden Haushaltsstellen
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des staatlichen (0*) und stadtischen (3*) Haushalts zu Uberprifen. Es durfen nur
Haushaltsstellen gekennzeichnet sein, die weder einen Anschlag, ein Haushaltssoll
oder eine Veranderung dessen noch ein IST in den letzten 3 Jahren ausweisen. Im
aktuellen Haushaltsjahr vorgenommene versehentliche Buchungen auf diesen
Historik-Haushaltsstellen sind noch bis zum Abschluss des 13. Monats umzubuchen.
Zwecks Bereinigung des Datenbestands in zukinftigen Haushaltsjahren ist es
notwendig, die Kennzeichnung unverziglich nachzuholen.

Anderungsbedarfe sind mit dem jeweils zustandigen Spiegelreferat bei dem Senator
fur Finanzen zu klaren.

»AH-Konten“ im Rahmen des Cashmanagements

Durch ein zentrales Cashmanagement unter einheitlicher Verwaltung des Senators
fur Finanzen und Anwendung der fir Bremen geltenden Kapitalmarkt-Zinssatze sind
Zins- und Liquiditatsvorteile fur bremische Mehrheitsgesellschaften mit Ausnahme der
Bremer Aufbau-Bank zu generieren. Dies bedeutet, dass die AH-Konten fir diese
Gesellschaften im Pool bei dem Senator fiur Finanzen bzw. in der Landeshauptkasse
zu fuhren und in das dort bereits bestehende Cashmanagement zu integrieren sind.
Das AH-Konto dient als Spiegelkonto .des eigentlichen Bankkontos. Fur die am
Cashmanagement teilnehmenden Mehrheitsgesellschaften bedeutet dies, dass diese
ihren Zahlungsverkehr ausschliel3lich Uber “eine vom Senator fur Finanzen zu
benennende Bank (am Cash-Pooling der FHB beteiligte Bank) abwickeln durfen.
Diese Girokonten werden im Clearingverbund mit eingebunden.

Zur weiteren Umsetzung und zum naheren Verfahren wird auf das Regelwerk fur die
30

zum Cashmanagement gehdrenden Institutionen verwiesen.

Verwendung von Spendenmitteln neben Haushaltsmitteln der gleichen
Zweckbestimmung

Spendenmittel sind unmittelbar Gber die Titel fur die Verwendung der Spenden zu
verausgaben, auch 'wenn daneben Ausgaben fir den gleichen Zweck aus anderen
Haushaltsmitteln geleistet werden.

Aufbewahrung der Belegunterlagen

Die Belegunterlagen (zahlungsbegrindende Unterlagen) sind von den anordnenden
Stellen nach Haushaltsjahren getrennt aufzubewahren und fur die Rechnungsprifung
vorzuhalten. Die Belegunterlagen sind nach Haushaltsstellen (oder anderen
Buchungsstellen) und innerhalb der Haushaltsstelle nach Kassenzeichen abzulegen.
Die Unterlagen zu Abschlagszahlungen sind bis zu ihrer Abwicklung durch
Schlusszahlung in gesonderten Sammlungen zu fuihren und - sofern ihre Abwicklung
im laufenden Haushaltsjahr nicht durchgefiihrt wurde - in die Belegsammlung des
folgenden Haushaltsjahres zu Uberfiihren. Die Belegunterlagen sind grundsétzlich als
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geschlossene Sammlung vorzuhalten. Abweichungen hiervon bedirfen der
Zustimmung des Rechnungshofs. Fir die Vollstandigkeit der Belegunterlagen sind die
mit der Ausfertigung von Kassenanordnungen oder der Verwaltung der
Belegunterlagen  besonders  beauftragten  Personen  verantwortlich.  Die
Belegunterlagen sind in der Dienststelle grundsatzlich zentral und so aufzubewahren,
dass sie nur diesem Personenkreis zuganglich sind. Dariber hinaus sind die
Aufbewahrungsbestimmungen (Anlage der VV-LHO zu § 71 LHO) zu beachten.

Annahme-/Auszahlungsanordnungen

Fur die Erteilung von Annahme- und Auszahlungsanordnungen gilt aufl3er den
Bestimmungen der Verwaltungsvorschriften zu 8 70 LHO die:Dienstanweisung fur die
anordnenden Stellen lber die Anordnung und Erhebung ven Einnahmen und tber die
Anordnung von Ausgaben im SAP ERP ECC 6.0-System (DA-ASt-SAP) in der jeweils
geltenden Fassung. Die DA-ASt-SAP wird im MIP veréffentlicht.

Es gilt der Grundsatz, dass beim Eingang einer ersten Zahlung die entsprechende
Sollstellung bei der Kasse vorliegen muss (Einrichtung eines Bestandsfalles -
Annahmeanordnung/Zahlungs-pflichtiger/Zahlungspflichtige - unter SAP ERP ECC
6.0).

Nur dies erméglicht es, regelgerecht zu tberwachen, dass Einnahmen auch erzielt
werden. Die  Uberwachung obliegt “den  anordnenden Dienststellen
(Haushaltsiberwachung gemalR § 34.LHO). Dies gilt grundséatzlich auch fur Zeiten, in
denen die Landeshauptkasse und_die Vollstreckungsstellen das Mahnverfahren und
ggf. ein Vollstreckungsverfahren/betreiben.

Zahlungsmitteilungen sindsnur ausnahmsweise von der Kasse anzufordern.

Im Falle des Zugangs einer Rechnung oder einer gleichwertigen
Zahlungsaufforderung nach FEalligkeit ist in den Kassenanordnungen im Feld
.Basisdatum® das Datum 'des Zugangs der Rechnung oder der gleichwertigen
Zahlungsaufforderung ‘einzutragen. Bei Zahlungen an bremische Dienststellen
(einschl. Eigenbetriebe, Sonstige Sondervermégen, Stiftungen,
Beteiligungsgesellschaften der Freien Hansestadt Bremen Land und der
Stadtgemeinde Bremen) ist bei jeder Anordnung das Kassenzeichen (Referenz) der
empfangsberechtigten Dienststelle im Feld ,Verwendungszweck® anzugeben. Enthalt
die Zahlungsaufforderung ein von den Hauptkonten der Landeshauptkasse
abweichendes Bankkonto, so ist in jedem Fall das abweichende Konto in der
Anordnung zu berlcksichtigen.

Zahlungen, die einer endgultigen Abrechnung bedirfen (z. B.
Abschlagsauszahlungen) sind innerhalb kirzester Frist mit der gebotenen Sorgfalt
abzurechnen.

Kassenanordnungen an die Landeshauptkasse ergehen grundsatzlich digital.
Schriftliche Auszahlungsanordnungen sind nur im Ausnahmefall, z.B. fir
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N

Barauszahlungen, Zahlungen ins Ausland (soweit SEPA-Zahlungen nicht moglich
sind) und nur fur Verfahren zuldssig, von denen der Senator fir Finanzen und der
Rechnungshof Kenntnis haben. Sollten anordnende Stellen keinen SAP-Anschluss
haben, sind Einnahmen und Ausgaben Uber das jeweilige Fachressort anzuordnen.
Mit der Annahmeverpflichtung fur elektronische Rechnungen ab 27. November 2018
ist fir die Bearbeitung dieser Rechnungen ausschliel3lich der daftir vorgesehene
SAP-Workflow zu benutzen.

Papierrechnungen, die nicht unter die E-Rechnungsverpflichtung fallen, missen
ausschlief3lich tiber den Scandienst im SAP-Workflow bearbeitet werden.

Die fur Auslandsuberweisungen anfallenden Bankgebihren werden auf der
Buchungsstelle, aus der die Uberweisung getatigt wird, gebucht.

Bei Rechnungen an Dienststellen (einschl. Eigenbetriebe,Sonstige: Sondervermégen,
Stiftungen, Beteiligungsgesellschaften der Freien Hansestadt Bremen), sind keine
Mahnsperren zu setzen. Unter Berlcksichtigung einer-angemessenen (realistischen)
Zahlungsfrist ist ein adaquates Mahnverfahren zu verwenden. Das bedeutet, dass ein
Mahnverfahren zu wéhlen ist, das Rickstandsanzeigen vorsieht und Mahnungen an
die entsprechende Verwaltungseinheit bewirkt, jedoch bei Rechnungsstellung der
Kernverwaltung untereinander keine zuséatzlichen finanziellen Auswirkungen hat.

Zum Jahresende ist insbesondere darauf zu achten, dass keine Falligkeit auf den
31.12. oder auf ein ggf. davorliegendes Wochenende gesetzt wird, da der 31.12. kein
sogenannter Banktag ist. Entsprechende Zahlungen erfolgen dann erst am ersten
Banktag des folgenden Jahres und.belasten somit das neue Haushaltsjahr.

Nicht abgebaute Mittelbindungen sind zum Jahresende aufzulésen.

Besteuerung der FHB und der Stadtgemeinde Bremen

Fur die Jahre 2021 und 2022 gilt das bisherige Umsatzsteuerrecht fur juristische
Personen offentlichen Rechts (8 2 Abs. 1 und Abs. 3 UStG). Demnach ergeben sich
umsatzsteuerrelevante Sachverhalte im Rahmen von Betrieben gewerblicher Art oder

im Zusammenhang mit sog. Sondertatbestdnden bei Leistungsbeziigen fir den
hoheitlichen Bereich (innergemeinschaftliche Erwerbe gem. § 1a UStG sowie Umkehr
der Steuerschuldnerschaft nach § 13b UStG).

Neuordnung der Umsatzsteuer:

Die Vorschriften zur Neuordnung der Umsatzbesteuerung im Sinne des § 2b UStG
sind ab dem 01.01.2023 anzuwenden.

Steuerliche Relevanz von Leistungsbeziehungen zwischen der Freien
Hansestadt Bremen Land und der Stadtgemeinde Bremen

In Folge der steuerlichen Trennung der Freien Hansestadt Bremen in die
Gebietskorperschaften Land Bremen und Stadtgemeinde Bremen seit dem
01.01.2020 sind Leistungen zwischen dem Land Bremen und der Stadtgemeinde
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Bremen als einzelne Leistungen zwischen den Gebietskorperschaften steuerlich zu
prufen.

Bis einschlief3lich 31.12.2022 kdnnen Leistungen aus dem hoheitlichen Bereich der
einen  Gebietskorperschaft in  den hoheitlichen Bereich der anderen
Gebietskorperschaft als nicht steuerbare Beistandsleistungen angesehen werden.
Leistungen zwischen Betrieben gewerblicher Art der einen und der anderen
Gebietskdrperschaft sind umsatzsteuerlich relevant. Gleiches gilt flr Leistungen aus
dem hoheitlichen Bereich einer jJPO6R in den wirtschaftlichen oder in den
vermogensverwaltenden Bereich der anderen jPOR, wenn die Einnahmen bei der
leistenden JPOR mindestens 35 Tsd. Euro betragen. Einnahmen aus dieser Tatigkeit
unterhalb von 35 Tsd. Euro sind steuerlich nicht relevant:Leistungen eines BgA in
den hoheitlichen, vermogensverwaltenden oder wirtschaftlichen.Bereich der anderen
Gebietskdrperschaft sind ebenfalls steuerlich relevant.

Bezuglich aller weiteren umsatzsteuerrechtlichen Einzelheiten zu einzelnen
Gliederungspunkten einschlieBlich etwaiger damit verbundener Geschaftsprozesse
wird auf die Anlage mit Anmerkungen des Fachreferates Q14 beim Senator fur
Finanzen verwiesen.

Zuordnung von Finanzpositionen zu Umsatzsteuerklammern und weitere
Hinweise

Im Vorgriff auf die vollumfangliche formelle Umsetzungspflicht im Rahmen der
Neuordnung der Umsatzbesteuerung im Sinne des § 2b UStG ab 01.01.2023 werden
bereits zum jetzigen Zeitpunkt in jeder Gebietskdrperschaft die Finanzpositionen in
Umsatzsteuerklammern zusammengefasst, um Steuerschlissel nutzen zu kénnen.
Der technische Erfassungsbogen zur Einrichtung von Finanzpositionen ist um ein
entsprechendes Feld bei den Stammdaten erweitert worden.

Im wirtschaftlichen Bereich der Gebietskorperschaft werden die Finanzpositionen pro
ertragsteuerlichem Betrieb gewerblicher Art (BgA) zu einer Umsatzsteuerklammer
zusammengefasst.

Dartber hinaus werden im hoheitlichen und im vermégensverwaltenden Bereich der
juristischen Person des o6ffentlichen Rechts (JP6R) Umsatzsteuerklammern gebildet.
Die Bildung weiterer Umsatzsteuerklammern erfolgt in Abstimmung mit dem Referat
Q14, welches die steuerliche Prifung und Entscheidung tUber die Einrichtung einer
neuen Umsatzsteuerklammer tbernimmt.

Bezuglich aller weiteren umsatzsteuerlichen Einzelheiten zu einzelnen
Gliederungspunkten einschlief3lich etwaiger damit verbundener Geschaftsprozesse
wird auf die Anlage mit Anmerkungen des Fachreferates Q14 beim Senator fur
Finanzen verwiesen.
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Die Regelungen gelten bis zur Veroffentlichung neuer Verwaltungsvorschriften zur
Durchftihrung der Haushalte fort.

Bremen, den 8. Juni 2022
Der Senator fur Finanzen
ANLAGE

Umsatzsteuerliche Anmerkungen des Fachreferates Q14 beim Senator fiir Finanzen
zu einzelnen Gliederungspunkten

Zum zweiten Bullet-Point unter Vorbemerkung S. 5:

(Ein Saldo in Einnahme und Ausgabe bei den innerbremischen Verrechnungen und
Erstattungen ist unbedingt zu vermeiden)

Anmerkung:

In Folge der auch steuerlichen Trennung der FHB in die Gebietskdrperschaften Land
Bremen und Stadtgemeinde Bremen seit dem 01.01.2020 sind bisherige sog.
.nnerbremische Verrechnungen” zwischen dem Land Bremen und der Stadtgemeinde
Bremen als einzelne Leistungen zwischen den Gebietskdrperschaften steuerlich zu
wurdigen. Die Leistungsbeziehungen zwischen der FHB und der Stadtgemeinde Bremen
sind Leistungsbeziehungen zwischen fremden Dritten. Jede Leistung ist hinsichtlich ihrer
steuerrechtlichen Folgen zu prifen. Bis€inschlielich 31.12.2022 kdnnen Leistungen aus
dem hoheitlichen Bereich der einen Gebietskorperschaft in den hoheitlichen Bereich der
anderen Gebietskdrperschaft als'nicht steuerbare Beistandsleistungen angesehen
werden.

Leistungen zwischen Betrieben gewerblicher Art der einen und der anderen
Gebietskorperschaft sind umsatzsteuerlich relevant. Gleiches gilt fir Leistungen aus dem
hoheitlichen Bereich einer jPOR in den wirtschaftlichen oder in den
vermogensverwaltenden Bereich der anderen jPOR, wenn die Einnahmen bei der
leistenden JPOR mindestens 35 Tsd. Euro betragen. Einnahmen aus dieser Tatigkeit
unterhalb von 35 Tsd. Euro sind steuerlich nicht relevant. Leistungen eines BgA in den
hoheitlichen, vermdgensverwaltenden oder wirtschaftlichen Bereich der anderen
Gebietskdrperschaft sind ebenfalls steuerlich relevant.

Zum ersten Bullet-Point unter Vorbemerkung S. 6:

(Zweckgebundene Mehreinnahmen / Einnahmen aus Spenden)

Anmerkung:
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Zweckgebundene Mehreinnahme:

Hier ist steuerlich zu prufen, ob der Dritte die Zahlung an ein Ressort auf Grund einer
Leistung der Gebietskorperschaft an den Dritten zur Verfigung stellt. Auf diese Weise
kann sich eine steuerliche Relevanz ergeben.

Einnahmen aus Spenden:

Bei Geldspenden sind oft Zuwendungsbescheinigungen (,Bestatigungen Uber
Geldspenden®) auszustellen. Dabei ist zu bestétigen, dass die Zuwendung nur zur
Forderung eines begunstigten Zwecks vorgenommen worden ist, wenn dies der Fall ist. Es
darf sich dabei nicht um den Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen handeln.

Wer vorsatzlich oder grob fahrlassig eine unrichtige Zuwendungsbestatigung erstellt oder
veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestétigung angegebenen
steuerbegunstigten Zwecken verwendet werden, haftet fir die entgangene Steuer.

Zu prifen und abzugrenzen ware in diesem Zusammenhang ebenfalls, ob eine Leistung
zwischen dem Zuwendungsempfanger (FHB oder Stadtgemeinde Bremen) und dem
Zuwendungsgeber (ggf. als Sponsor anzusehen) vorliegt. Dies kann der Fall sein, wenn
der Zuwendungsempfanger dem Sponsor das Recht.einraumt, die Sponsoringmaf3nahme
Im Rahmen eigener Werbung zu vermarkten (vgl. A 1.1 Abs. 23
Umsatzsteueranwendungserlass (UStAE)).

Zu Ziffer 2.2.2 Zuordnung von Personal:

Anmerkung:

Sofern es zu Personalgestellungen zwischen der Freien Hansestadt Bremen Land und der
Stadtgemeinde Bremen kommt, sind diese steuerrechtlich zu prifen.

Zu Ziffer 3.2.3 Ausgleich von Verrechnungen:
Anmerkung:

Sollten die Freie Hansestadt Bremen Land und die Stadtgemeinde Bremen sich
zueinander in einem Leistungsaustausch befinden, ist dieser Leistungsaustausch
steuerlich zu wirdigen.

Zu Ziffer 3.3 Gebihrenerstattung zwischen Behoérden:

Anmerkung:
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Steuerlich ist zu klaren, ob die sog. Gebuhrenerstattungen (hoheitliche) Gebuhren oder
(privatrechtliche) Entgelte mit Leistungsaustausch betreffen. Sofern den
Gebuhrenerstattungen zwischen den Behoérden erbrachte Leistungen gegeniberstehen,
sind die einzelnen Tatigkeiten steuerlich zu prufen.

Zu Ziffer 3.13.1 und 3.13.2 Zuwendungsgewahrung:

Anmerkung:

Sollte der Zuwendung eine erbrachte oder zu erbringende Leistung gegentiberstehen, so
ist der Sachverhalt steuerlich zu prifen.

Zu Ziffer 3.14.8 Erwerb von Dienstfahrzeugen:

Anmerkung:

Sofern ein Dienstfahrzeug fir einen BgA erworben wurde, ist der Vorsteuerabzug zu
prufen. Das Dienstfahrzeug ist im Rahmen des BgA als Vermégensgegenstand
anzusetzen und Uber die Nutzungsdauer abzuschreiben. Bereits bei Bestellung des
Fahrzeugs ist die Umsatzsteueridentifikationsnummeranzugeben, die Sie von lhrem
zustandigen Steuerkoordinator:in oder beim Referat Q14 erhalten.

Zu Ziffer 3.16 IT-Angelegenheiten:

Anmerkung:

Sofern IT-Produkte fiir einen BgA erworben wurden, ist der Vorsteuerabzug zu prifen. Das
IT-Produkt kann im Rahmen des BgA als Vermogensgegenstand anzusetzen und Uber die
Nutzungsdauer abzuschreiben sein..Bereits bei Bestellung ist die
Umsatzsteueridentifikationsnummer anzugeben.

Zu Ziffer 3.23 Veranderung von Ansprichen sowie Anderung von Vertragen, Vergleiche (8
58, 59 LHO):

Anmerkung:

Sofern sich die Niederschlagung auf Leistungen im Sinne des UStG bezieht, sind die
Auswirkungen steuerlich zu prifen.

Zu Ziffer 4. Liegenschaften:

Anmerkung:

Einnahmen aus der Vermietung von Raumlichkeiten oder Vermdgensgegenstanden an
Dritte sind steuerlich zu prufen.
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Zu Ziffer 4.3 Anmietungen und Anpachtungen sowie Vermietungen und Verpachtungen
von Grundsticken und Grundstiicksteilen, Gebauden und Gebaudeteilen:

Anmerkung:

Sollte ein BgA Gebaude o0.A. anmieten, wére bei einer umsatzsteuerpflichtigen Vermietung
der Vorsteuerabzug zu prifen. Steuerlich kann es fur die FHB oder die Stadtgemeinde
Bremen als Mieter sinnvoll sein, von einer umsatzsteuerfreien zu einer
umsatzsteuerpflichtigen Vermietung zu optieren, wenn ein Vorsteuerabzug guinstig ware.

Zu Ziffer 5.2 Einrichtung neuer Buchungsstellen:

Anmerkung:

Die Einrichtung neuer Finanzpositionen in SAP wird an Hand der SAP-
Prozessbeschreibung31 vorgenommen.

Fur die folgenden Moéglichkeiten wurden verschiedene Prozesse aufgesetzt:

. Einrichtung eines neuen BgA oder einer neuen Umsatzsteuerklammer
. Zuordnung von Finanzpositionen zu einer bestehenden BgA-Umsatzsteuerklammer

. Zuordnung von neuen Finanzpositionen.zu einer bestehenden Umsatzsteuerklammer
(keine BgA-USt-Klammer)

. Anderung einer bereits zugeordneten Finanzposition zu einer anderen BgA-
Umsatzsteuerklammer bzw., Umsatzsteuerklammer.

Zu Ziffer 6. Aufbewahrung der Belegunterlagen:

Anmerkung:

Steuerrechtlich sind die 'Grundsatze zur ordnungsmanigen Fuhrung und Aufbewahrung
von Buchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum
Datenzugriff (GoBD) zu erfullen. Die Anforderungen umfassen Regelungen zur
Nachvollziehbarkeit, zur Wahrheit, Klarheit und fortlaufender Aufzeichnung der
Geschaéftsvorfalle, sowie Regelungen zur Vollstandigkeit, Richtigkeit, zeitgerechten
Buchung und Aufzeichnung sowie zur Ordnung, Unveranderbarkeit und zu
Zugriffsmoglichkeit auf Daten fur die Betriebsprifung.

Zu Ziffer 6.1 Annahme-/Auszahlungsanordnungen:

Anmerkung:
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Steuerrechtlich ist bei der Bilanzierung die erfolgswirksame Buchung bereits bei Entstehen
der Forderung vorzunehmen.

Bei Rechnungseingang ist die Rechnung auf sachliche und rechnerische Richtigkeit und in
diesem Zusammenhang auch auf die Erfullung der umsatzsteuerlichen
Rechnungsanforderungen zu prifen. Dies gilt zum Beispiel fir Rechnungen, die an einen
BgA gerichtet sind, damit ein eventueller Vorsteuerabzug vorgenommen werden kann.
Diese Anforderungen sind ebenfalls zu erfillen, wenn ein BgA seine Téatigkeit gegentber
Dritten abrechnet.

Die FHB und die Stadtgemeinde Bremen haben beim Einkauf und beim Einkaufsbezug die
Umsatzbesteuerung sicher zu stellen. Es ist bereits beim Bestellvorgang im EU-Ausland
daran zu denken, die Umsatzsteueridentifikationsnummer Ihres Ressorts dem
Dienstleister bzw. Lieferanten mitzuteilen

Zu Ziffer 7.1 Steuerliche Relevanz von Leistungsbeziehungen zwischen der Freien
Hansestadt Bremen Land und der Stadtgemeinde Bremen

Anmerkung:

Die Leistungsbeziehungen zwischen Gebietskorperschaften sind Leistungen zwischen
fremden Dritten. Sie sind dementsprechendiin SAP abzubilden und steuerlich zu
bewerten. Bei Leistungen zwischen jP6R‘ist zu unterscheiden, welcher Bereich einer jPOR
leistet und welcher Bereich der anderen jJP6R die Leistung empfangt.

Leistungserbringungen aul3erhalb eines BgA einer jPSR (hoheitlicher oder
vermoOgensverwaltender Bereich) in'den hoheitlichen oder vermégensverwaltenden
Bereich einer anderen Gebietskorperschaft (z.B. FHB an Stadtgemeinde Bremen):

Bis einschliel3lich 31.12.2022 kénnen Leistungen aus dem hoheitlichen Bereich der einen
Gebietskorperschaft indden hoheitlichen Bereich der anderen Gebietskdrperschaft als nicht
steuerbare Beistandsleistungen angesehen werden. Daher werden in diesen Bereichen in
aller Regel bis einschlie8lich 31.12.2022 keine umsatzsteuerlichen Sachverhalte relevant
sein. In SAP sind insoweit folgende Steuerschlissel voreingestellt:

AO: kein Steuervorgang” flr Ausgangsleistungen
V0. ,kein Steuervorgang” fur eingehende Rechnungen

Ausnahmen ergeben sich flr Sachverhalte bei Leistungs- und Lieferbeziehungen mit dem
EU-Ausland. Die FHB und die Stadtgemeinde Bremen haben beim Einkauf und beim
Einkaufsbezug die Umsatzbesteuerung sicher zu stellen. Es ist bereits beim
Bestellvorgang im EU-Ausland daran zu denken, die Umsatzsteueridentifikationsnummer

Seite 72 von 78



des staatlichen oder kommunalen Bereichs Ihres Ressorts dem Dienstleister bzw.
Lieferanten mitzuteilen. Die zutreffende Umsatzsteueridentifikationsnummer erhalten Sie
von lhrem zustandigen Steuerkoordinator:in oder beim Referat Q14.

Leistungserbringungen aus dem hoheitlichen oder vermégensverwaltenden Bereich einer
JPOR in den wirtschaftlichen Bereich der anderen jPOR:

Bei Leistungen, die aus dem hoheitlichen oder vermégensverwaltenden Bereich in den
wirtschaftlichen Bereich einer anderen jPOR erbracht werden, ist die steuerrechtliche
Einordnung bis zum 31.12.2022 abhangig von der Hohe der erzielten Einnahmen fir diese
Tatigkeit.

Liegen die Einnahmen unter 35 Tsd. Euro pro Jahr, liegt einé nicht steuerbare
Beistandsleistung vor.

Uberschreiten die Einnahmen die Grenze von 35 Tsd. Euro pro Jahr, hat die leistende
JPOR mit dieser Tatigkeit einen BgA. Diese Tatigkeit ist umsatzsteuerbar und ggf.
umsatzsteuerpflichtig.

Leistungserbringungen eines BgA einer jP6R‘a@n.den hoheitlichen, oder
vermdgensverwaltenden Bereich einer anderen [POR:

Leistet ein BgA an eine andere jPOR, liegen ggf. umsatzsteuerbare und ggf.
umsatzsteuerpflichtige Leistungen vor.

Personalgestellungen zwischen«der FHB.und der Stadtgemeinde Bremen:

Bei Personalgestellungen zwischen zwel jPOR ist entscheidend, aus welchem Bereich der
einen jPOR in welchen Bereich.der anderen jPOR die Personalgestellung vorgenommen
wird (vgl. A 2.11. Abs. 15 UStAE).

Innerhalb einer Gebietskérperschaft erbrachte Leistungen sind umsatzsteuerrechtlich nicht
relevant.

Zu Ziffer 7.2 Zuordnung von Finanzpositionen zu Umsatzsteuerklammern und weitere

Hinweise:
Anmerkung:
Umsatzsteuerklammern:

~-Uumsatzsteuerklammer* ist der Begriff flir die Bezeichnung einer Zusammenfassung von
Finanzpositionen in SAP. Zuvor wurde in SAP der Begriff ,BgA* verwendet, der jedoch
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missverstandlich ist, da ein BgA einen umsatz- und ertragsteuerlich relevanten Bereich der
jeweiligen Gebietskorperschaft darstellt.

Seit der 1. Buchungsperiode 2021 ist bei jeder Buchung ein Steuerschlissel mitzugeben.
Das Referat Q14 prift und dokumentiert, ob die steuerlichen Anforderungen eingehalten
worden sind.

Steuerschliissel:

Folgende Steuerschliissel werden seit der 1. Buchungsperiode des Jahres 2021 in SAP
verwendet. Die Steuerschlissel sind fur sdmtliche Buchungskreise des SAP-Mandanten
100 Bremens, zu dem auch das Land Bremen und die Stadtgemeinde Bremen gehoren,
eingerichtet. Die Einrichtung und das Inaktiv-Setzen von Steuerschlisseln sind dem
Senator fur Finanzen vorbehalten.

Netto- und Umsatzsteuer-/Vorsteuerbetrage konnen somit direkt aus dem SAP System
ermittelt werden.
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Umsarrsteuerschiissel, antuwenden ab dem 0101 3071 ==

Steuerschlizssel

Sewerschiissel

seperschiussel

Inidende ki Kennbeichen Bedeichaung

1 an bein Steusrsmgang

i al stepepdlichtipe Umsitze 16%

3 Al frepipdlichtipe Umiiae 7% LSt

4 A4 steuerpdlichripe Umssoe 5%

5 A5 steverfeie ig Lieferungen mit Yorsteuerabaug

[ af steperfreie Umsitoe ohne Vorsteusrabs vermistung
7 A% Hepprfeie Aggtuhriieferyngen mit Vorsteuera biug
[ LT stmuserpdlichtips Umsstme 1% LS

9 AF suf Grund der Option steuerpll Umssoee 19% USt

10 A weitere steuerfreie Umsan e mt Vorsteserabrug

H aL Unenzgeltliche Wertabgaben 19 USy/Lisferungen
i &N Unerggeltische Wenabfaben 19% Ui/, Leistungen
1 AN Unenzpeitliches Wenabgaben 7% USyLisfenanpen

1 AR Unentgpeltiiche Wenabgaben 7% UStfso. Leistungen
15 85 weitere steuerfrele Umsat e obne Vit-Aboug

i El siepepdlichtipe g Erenerbe 16% LSt mit Vit-Abaug

i EX i chtifpe if Erengdbsg T% LESE mit Wi-ABSUE

I8 E3 heige ig Eravedbe 16% UST ohnie VSE-Absug
19 Ed stewsspdlichtipe ig Erenerbe 7% WSt chne YS-Abrug
Fa] 24 stewsrpdlichtipe ig Erenerbe 5% WSt milt WEt-dkboug
a1 ER chtipe ig Erenete 5% U5t ohne VI5-ABcug
n E& NEipE ig Erandrie 19% LIST mit VSrAbaug

x| EC srewerpdlichripe ig Eraerbee 15% LISt ohnie VS-Abaug
2 ED § 130 UmsStze so.Leist |(Gemeinschafisg.) 16% WS ohne Vet
i EE § 130 50, Leist pGemeinschafsg ) 19% WSt chne Vi
i EF § 130 40, Leigt [Gemeinichafag.) 19% USt mit Vi

i) EH § 130 50, LEIST [GemEinscnnitsg.) 7% UST ahng VSt
P El § 130 UmsSne so.Leist. |Gemeinschatesg.) 16% US: mit vz
3 EP § 150 Umsatre (GrEStG) 16% USt chne W5

&) ER § 156 Umsatoe |GrESeG) 16% Ut mit vt

i1 ES § 136 Umshtoe |GrESEG) 10% USt ehne Wit
a2 ET § 13k [ Andere Lelgnanpen 165 US: ohne Vo
33 EU § 130 [2) Andere Leisnsngen 165 LS mic Vi
34 EW § 130 [2) Andere Leistangen 19% WSt ohne V3
15 W b 150 [2) Andene Leistangen 19% WS mit vV

36 Ex § 156 UmsBtoe |GrESEG) 19% USE mit Vi

7 EY Fleueringie MG-Enverbe nach 5§ £b und 152
38 us EinduheumsanesTauer
kil ua urdidhtigerfunberechtiger Seeuers usweis
&0 WO kEln SCEUSTOTESNE
a1 Wi Worsteuer I0%
LH W Versteuer 5%
43 ¥ Virmeuer 7%
- WA Wersteuer 19%
45 Wl manuelle Vorsteuer
&6 bl Wit-Bevichispung nacharaglich sbzbehban/Grundst
a7 Iz Wht-Berichtipeng purdckaucahlen/Grundst
A I3 Wat-Berichtapung nachirdglich abiiehban WG § 158 (4K
Ll k) WSE=Barianafung SurGoues M WG § 158 (1)
50 5 WSI-Berichtapung nacharaglich sbeiehban WG § L5k
51 6 WSt-Bavichiiung rurdcues hen/Ws § 15a (3
52 1 Leisturgsempfanger als Steuerschuldner § 486 (5)
53 t2 nicht steuerk. soleist §1E0 Satal bk UGG
54 4 Obige michs ftepeibang Urd iz
55 VB L&in VorstEUueaLUsw s
56 WF Auruteilende Vorsiews! [vofeast 0% ¥SE)

= gind 10f alle Buchiangskre iz des Bramer SAP-Mandarmten 100 RUEEE.
** gum Teil sind AbStimmproresse mit dem Redninungshal noch nicTE@ipesch | cgSsm
Daner sind Anderungen rach maglich

Seit dem 01.01.2021 geltendie urspriunglichen Umsatzsteuersatze von 19 % fur regular

besteuerte Umsatze undi7% firermafigt besteuerte Umséatze wieder.

Umsatzsteuerauswirkungen in den Haushalten der Freien Hansestadt Bremen Land
und Stadtgemeinde Bremen:

In den Haushalten der FHB und der Stadtgemeinde Bremen wirkt sich die Umsatzsteuer
folgendermal3en aus:

Einnahmeseite

Die Umsatzsteuerbetrage werden im Vollzug des Haushalts automatisiert als
durchlaufende Posten Uber auRerhaushaltsméRige Finanzpositionen erfasst und
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abgerechnet. Soweit kein korrespondierender Vorsteuerabzug gegeben ist, wird die
Umsatzsteuer der JP6R an das Finanzamt abgefuhrt.

Ausgabeseite

Im Haushaltsvollzug werden die in Rechnung gestellten Vorsteuerbetrage, die die FHB
oder die Stadtgemeinde Bremen, im Rahmen eines BgA, zum Vorsteuerabzug
berechtigen, automatisiert als durchlaufende Posten tber aul3erhaushaltsmafiige
Finanzpositionen erfasst und abgerechnet. Die Vorsteuerbetrage mindern die an das
Finanzamt abzufiihrenden Umsatzsteuerbetrage des BgA der jP6R.

Unterlagen an das Referat Q14:

Zur Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldungen und -jahreserklarungen fir die FHB und
die Stadtgemeinde Bremen erhélt das Referat Q14 von densSteuerkoordinator:innen pro
Ressort je Umsatzsteuerklammer und Buchungskreis (1200 und 1300) die
Umsatzsteuerliste aus SAP FMBGUL fur den jeweiligen Veranlagungszeitraum.

Das Referat Q14 konsolidiert die erhaltenen Umsatzsteuerlisten und erstellt jeweils eine
Umsatzsteuervoranmeldung/-erklarung pro Gebietskorperschaft.

Bezlglich der Umsatzsteuervoranmeldungen ist zu beachten, dass die FHB zur
monatlichen Abgabe von Umsatzsteuervaranmeldungen verpflichtet ist, wahrend die
Stadtgemeinde Bremen, die Umsatzsteuervoranmeldungen quartalsweise beim Finanzamt
abgeben darf.

Daruber hinaus erhalt das Referat Q14 vom Referat 24 eine Liste Uber die Herausnahme
von Finanzpositionen aus Umsatzsteuerklammern zur Prifung und Dokumentation der
Einhaltung steuerlicher Anforderungen.

Weitere Informationen erhalten'Sie dazu im ,Land und Stadt Infopunkt” im VIS Mandanten
FHB unter folgendem/Link (nur verwaltungsintern).

FuRnoten

1) Vordruck - Verantwortlichkeit im PGH (WebClient) / (SmartClient) (nur
verwaltungsintern)

2) Vordruck —Anzeige_84 (WebClient) / (SmartClient) (nur verwaltungsintern)

3) Generelle Ermachtigungen 2022

4) Schulungsunterlagen Produktgruppencontrolling (nur verwaltungsintern)
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https://sd.bremische-buergerschaft.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZR9DGx9PbrOwEAw-hEVZEasYHSKAtB1M_t6zhIDdQ-oa/580-L_556-S_Teil_B_Generelle_Ermaechtigungen_2022.pdf

5)

6)

7)
8)
9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

Ubersicht Saldenfinanzpositionen VIS (WebClient) / VIS (SmartClient) (nur
verwaltungsintern)

Berucksichtigung von Rucklagen im Produktgruppencontrolling (mip.intra) (nur
verwaltungsintern)

Bewertungsschema VIS (WebClient) / VIS (SmartClient) (nur verwaltungsintern)
A-Antrag VIS (WebClient) / VIS (SmartClient) (nur verwaltungsintern)

Kursbuch ,Gleichstellungsorientierte Haushaltssteuerung*“

S-Antrag VIS (WebClient) / VIS (SmartClient) (nur verwaltungsintern)

Verwaltungsvorschriften

Bewertungsschema VIS (WebClient) / VIS (SmartClient). (nur verwaltungsintern)

A-Antrag VIS (WebClient) / VIS (SmartClient) (nurverwaltungsintern)

Diese Regelung wird im Rahmen der Berichte zu-Haushaltstiberschreitungen
berucksichtigt werden.

Verwaltungsvorschrift Giber die Erstattdng von Sachschaden fir Beamtinnen und

Beamte sowie andere Beschéftigte der Ereien Hansestadt Bremen vom 26. April 2011
(Brem.ABI. S. 438)

Verwaltungsvorschrift iber den Rechtsschutz fiir Bedienstete der Freien Hansestadt

Bremen vom 20. Mai 2008 (Brem.ABI. S. 300)

val. Beschluss des Haushalts- und Finanzausschusses vom 26. Januar 2018.

Regelwerk fur die Ausnahmen vom Besserstellungsverbot

Leitfaden fur Gender.Budgeting, Senator fur Finanzen, 23.02.2011 (mip.intra) (nur
verwaltungsintern)

Siehe Richtlinien fir die Planung und Durchfiihrung von Bauaufgaben (RL Bau)
Abschnitt E Zuwendungsbaumal-nahmen / E1 Allgemeines

vgl. Schreiben des Senators fur Finanzen vom 13.06.2005

Handlungshilfe

Fachkonzept IT-Controlling im SAP (mip.intra) (nur verwaltungsintern)

Dataport Preislisten Telefonie und Netz (WebClient) - (SmartClient) (nur
verwaltungsintern)
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https://www.transparenz.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen53.c.63224.de&asl=bremen02.c.732.de
https://www.transparenz.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_tp.c.90557.de&asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
http://transparenz.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_tp.c.64434.de&asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
http://transparenz.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_tp.c.64377.de&asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://sd.bremische-buergerschaft.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZSKfO1nkBijvHkshD2oFsbtyIPVvaUwUYnnVKJqFEztJ/Oeffentliche_Sitzungsunterlagen_Haushalts-_und_Finanzausschuss_-Land-_26.01.2018.pdf
https://www.transparenz.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_tp.c.112203.de&template=00_html_to_pdf_d
https://www.transparenz.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen2014_tp.c.64276.de&asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

Handlungsleitfaden zur Vertragsablage (Web-Client) - (Smart-Client) (nur
verwaltungsintern)

Anleitung zur Durchfihrung der Anlagenbuchhaltung

Ausnahmen sind zulassig im Sinne des § 38 Abs. 5 LHO.

Haushaltstechnische Abbildung von coronabedingten Haushaltseffekten (mip.intra)
(nur verwaltungsintern)

Referat 23 (Senator fur Finanzen), Email: kreditreferat@finanzen.bremen.de sowie
Sachgebiet X (Landeshauptkasse), Email: zahlungsverkehr@lhk.bremen.de

Regelwerk (mip.intra) (nur verwaltungsintern)

LINK VIS-Webclient bzw. VIS Smart Client (nur verwaltungsintern)
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https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/anleitung-zur-durchfuehrung-der-anlagenbuchhaltung-175308?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/haushaltsordnung-der-freien-hansestadt-bremen-landeshaushaltsordnung-lho-vom-25-mai-1971-308551?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-HOBRV32P38
https://dms-fhb.land.hb-netz.de:443/vis/FE7BAA5D-EC3C-475D-AF51-AD43220B6E45/visserv?boid=52144&botype=14&formular=DOKUMENT_DECKBLATT&vtype=servlet&vname=OpenLinkServlet

	Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der Haushalte 2022
	Fußnoten


